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IV. 

Zur Geschichte des liblänbifchcii Criiuiiialproceffes 
während der Periode der schwedische« Herrschaft. 

(Schluß.) 

11. Site Erimiualproftßpraris in Livland wahrend der schwedischen 

Herrschaft. 
1. Inquisitionsproeeß. 

Die erste Erfahrung, oie sich aus dem Studium der Ac-
ten der schwedischen Zeit ergiebt, ist, daß ebenso wie die Ge-
setze über den Criminalproceß, auch die Praxis eine höchst uu-
bestimmte und schwankende war. Besonders gilt dies von den 

ersten Decennien schwedischer Herrschaft. Das Verfahren bei 
den Landgerichtell ist ein summarische» im weiteren Sinne, d. 
h. ein überaus kurze». Großen THeils mußte hierzu auch die 
Einrichtung Veranlass,mg geben, daß die Landgerichte noch kein 
stehendes Gericht bildeten, sondern — wie sich aus den Acten 
ergiebr u,i) — je nach Erfordernis?, zu verschiedenen Zeiten 
sich auf den verschiedenen Höfen versammelten. Die Zeit reichte 
nicht au», man mußte rasch zum Ziele kommen und die Ver­
handlungen tragen daher recht oft das Gepräge großer Flüch-
tigkeit. Ein schriftlicher, mit verschiedenen Förmlichkeiten ver­
bundener Anklageproceß war unter diesen Umständen nicht 

116) Vgl. auch O. Schmidt 1. png. 18. 

t»i.A .. 7 
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möglich. Aber als vereinzelte Ausnahme finden wir auch 
schon seit der ältesten Zeit einen solchen. "?) Derartige 
vereinzelte Falle!la) eines sich an den Civilproeeß anleh-
nenden accusatorischen Privatanklageprocesses kommen wäh-
rend der ganzen schwedischen Zeit vor. Eine bestimmte Regel 
für das Auftreten derselben läßt sich nicht geben, da sie die 
meisten, zur selben Zeit auch inquisitorisch verhandelten Ver-
brechen zum Gegenstande haben. Gewöhntich gehören aber in 
diesen Processen die Parten den besseren Ständen an oder 
zählen wenigstens nicht zum Bauerstaude, so daß die Vermu-
thuug nahe liegt, der schriftliche, förmliche Privatanklageproceß 
sei, der damit verbundenen Kosten wegen, in jener Zeit selten 
zur Hebung gekommen uud atlmalig ganz dem Drängen des 
Jnqnisitiousprocesses gewichen, obgleich er gesetzlich bei allen 
Criminalverbrechen und ohne Rücksicht auf den Stand des Ver-
brechers mindestens gestattet war. 

Die Criminalacten, die nur vorgelegen haben, betreffen 
mit wenigen Ausnahmen schwerere Verbrechen von Delinquen-
ten aus dem Bauernstande. Die Processe werden münd-

(ich zu Protokoll verhandelt und oft mit ganz erschreckender 
Schnelligkeit zu Ende gebracht. Ueber Leib und Leben des 

117) @0 enthält z. B. eine Acte aus dem pernaujchen Landgericht 
vom 6. Febr. 1635 einen Criminalproceß der Frau Gräfin Magdalena v. 
Thnrn Balsasina Creutz contra Bernhard Stahl (fein Adeliger) pclo. ho-
micidii, welcher accusatorisch geführt wird und sich in rein civilprocessuali-
schen Formen bewegt. — Ein ähnlicher Fall pcto. stupri vinlonti findet sich 
aus dem Risi. L.-G. vom 25. Juli 1037: Amtmann Lomitz gegen einen 
Schreiber Oluff Anderösen. — Vom 31. Aug. 1(141 Stephanus Dorenthalln Voll­
macht David Schreibern contrn Casper v. Bergen (scheint gleichfalls nicht 
adelig zu sein) absentem, pcto. Geioattthätigkeit. Accusatorischer Proceß mit 
Citation und Contumacialurtheil. 

118) In den ersten 30 Jahren schwedischer Herrschaft kommen unter 
ca. 100 Procekacten, die mir vorlagen, nur 12 solcher Processe vor. 

119) In allen Fällen daher, wo bei Aufführung der Acten der Ver­
brecher nicht namentlich oder wenigstens nicht dem Stande nach bezeichnet 
ist, haben wir es mit Bauern zu thun. 

A.r*9 
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Verbrechers wird gewöhnlich in einem Urtheil entschieden, dem 
nur zwei, ja nur eine Seite des breitgeschriebenen Protokolls 
vorausgeht. Ein Grund zu dieser Kürze lag freilich auch darin, 
daß dem Geständniß des Verbrechers ohne Weiteres unbedingte 
Beweiskraft zugesprochen wurde. Bei solcher Flüchtigkeit der 
Verhandlungen war selbstverständlich eine ängstliche Förmlich-
feit nicht durchführbar und daher ist oft die Frage sehr schwer 
zu entscheiden, ob im vorliegenden Fall die inquisitorische ooer 

die accnsatorische Proceßsorm überwiege. Die Richtigkeit dieser 

Behauptung erweist sich am leichtesten in allen den Fällen, wo 
das Urtheil auf ein sofort abgelegtes Geständniß gegründet 
wird. Hier war kein Beweis nöthig und aus der Beweislast 

gerade läßt sich am sichersten der Schluß auf das Vorherrschen der 
einen oder der andern Proceßsorm ziehen. Bei weitem die mei-
steit Proceßacten der älteren Zeit enthalten aber ein Urtheil, 
das ohne weiteren Beweis nur auf Grundlage des Geständ-

nisses gefällt worden. 
Von einem ausgebildeten Jnquisitionsproceß andrerseits 

kann während der schwedischen Periode gar keine Rede sein, da 
die Voruntersuchung den Gerichten nicht oblag und in der 

ersten Zeit überhaupt gar nicht stattfand. Der Verbrecher wurde 
von den adeligen Gutsbesitzern, Pastoren, Arrendatoren, 1,2°) 

oder aber, und zwar hauptsächlich, von denen, die durch das 
Verbrechen gelitten hatten, vor das Gericht gebracht. Polizei-
liche vorbereitende Schritte waren unbekannt. Tarin, daß 
der Verletzte mit dem Verbrecher vor den Richter trat und um 
Bestrafung, Genugthnuug, Ersatz u\ bat, liegt offenbar ein 
rein privatrechtliches Moment, das den Processen jener Zeit 

charakteristisch ist. Die ganze unvollkommene Gerichtsverfassung 
machte das Vorherrschen des privatrechtlichen, accusatorischen 

120) Denen diese Verpflichtung gesetzlich oblag, e.f. Landg.-Ord. von 
1632 § 26 u. 27, lonigliche Resolution vom 6. August 1634 § 3 und Gou-
vernements'Placat vom 9. Mai 1689. 

r / 7* 
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Prineips in vieler Hinsicht nothwendig, da der Inquisitions-
proceß bekanntlich zu seiner Realisirung viel umständlicherer 
Einrichtungen bedarf. Dieses accnsatorische Princip gelangt 

aber durchaus nicht oft zu einem durchgreifenden Einfluß und 
der inquisitorischen Momente sind auch in den ältesten Aeten 

schon genug vorhanden, um die Beurtheilung unsicher zu ma-

chen. Gehen wir näher auf diese Frage ein, so ergiebt sich, daß 
der Gedanke, ein gerichtliches Verfahren könne auch im Eriminal-

proceß nur auf Ansuchen einer verletzten Privatperson stattfinden, 
in jener Zeit so lebendig war, daß zuweilen sogar, wenn der Pro­

ceß entschieden ex officio begonnen und inquisitorisch durchgeführt 
wird, doch derjenige, den das Verbrechen am Meisten betrifft, in» 
Urtheil otvr Protokoll ganz grundlos als „Kläger" bezeichnet 
wird.'-') Charakteristisch und gleichfalls ein entschieden privat­
rechtliches Moment ist die sehr häufig vorkommende Fürbitte des 
Verletzten, des „Klägers", für den Verbrecher. Mitunter scheint 
darauf Hirt allein die gesetzliche Strafe erlassen zu werden. 12'2) 
Jedenfalls wird es aber immer als ein für den Delinquenten 

sehr günstiger Umstand angesehn, wenn der „Kläger" „auf seine 
Klage verzichtet" oder sich mit dem Schuldigen „vertragen hat", 
oder „für ihn bittet." 123) Beispiele hierfür finden sich in gro-

ßer Anzahl und das Landgericht stellt, wenn es auch sich selbst das 

1 '21) Pernausches Landg. Den 17. Juni 1642, pcto. iValric. — „die 
Beamten von Seewegen" bringen einen ttiutern ein und bitten, das? das (Bericht 
„die Zache verhören unb was Recht darin verordnen wolle." Tie betreffen« 
den Zeugen sind auch gleich mitgebracht. Im Urtheil wird trvh des rein in­
quisitorischen Verfahrens die Wittwe des Erschlagenen als „Klägerin" auf­
geführt, obgleich sie sich mit dem „Beklagten" „vertragen" hat und für 
ihn bittet. 

122) So in einem Proceß aus beut pern. Landgericht vom 22. März 
1 639, in welchem ber Kläger pcto. liomicidii bie orbentliche (Lebens-) 
Strafe erläßt und das Gericht feinem Wunsche willfährt. 

123) Sunhell den 20. Juni 1641, pcto adulterii. Pernau beit 3. April 
1639: „Beklagtens Mutter unb Weib pitten bas Urtheil auff eine Gelbstraffe 
zu setzen; Klägers aber verwilligen nicht darein." Todesurtheil. 
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Recht nicht zuspricht den „Beklagten" zu absolviren, doch wenig-
stens dem Hofgericht ausdrücklich „die Fürbitte zur Beachtung <ut« 
heim." Und doch, trotz dieses Vorwiegens accusatorischer Elemente, 

wird schon seit Anfang der schwedischen Zeit dem Inquisitions-
prineip vielfach Rechnung getragen. Ja, selbst vereinzelte Fälle 
eines reinen JuquisitionsproeesseS kommen schon sehr früh 
vor. I-Z4) Auch auf das „Gerücht", die „Berüchtigung", „Ver-
dächtignng" wird nicht wenig Gewicht gelegt, zuweilen sogar 
nur darauf hin ein Verfahren eingeleitet.1 *") Ein solches 

Einschreiten von Amtswegen scheint aber doch, obgleich es of-
fenbar gestattet war, der Ueberzengnng der Richter nicht ganz 
entsprochen zu haben imd die Anhänglichkeit an den Accik 
sationsproceß zeigt sich häufig darin, daß in Fällen eines 
rein inquisitorischen Verfahrens das Gericht der Acte oder dem 
Protokoll eine gewissermaßen entschuldigende Bemerkung vor-
ausschickt. So z. B. heißt es: ex officio wurde examinirt „weil 

kein Ankläger vorhanden," oder „weil der rechte Ankläger anitzo 
nicht anwesend sei." l2ft) Jedoch wäre es entschieden falsch 
hieraus schließen zu wollen, daß der Jnqnisitionsproceß mm 
auch wirklich nur subsidiär in Ermangelung eines Anklägers 
zu Stande kam. Tie genannten Ausdrücke sind vielmehr des-
halb unwichtig, weil sie in sehr vielen vollkommen analogen 
Fällen gar nicht angewandt werden und auch in den Jahren, 
wo wir ihnen am häusigsten begegnen, verschiedene Beispiele 

124) Der erste Fall ist vom 10. Ja«. 1638: „eilt gewisser Seiner", 
vom Landgericht „vorgesordert und ex officio befragt, wie es komme, daß 
sein Knecht so rasch verstorben und ob es wahr, daß er ibn getödtet." Die 
Sache wird ganz selbstständig vom Geriet, selbst ohne Nennung eines etwai­
gen Denuucianten, zu Ende geführt. 

125) So 1638 den 4. Mai v. Rig. L.-G. pcto. inl'aiitic,, 1639 den 6 
März, Kirchholm, pcto. veneticii, 1640 den 10. Juni desgl., 164(5 den 13. 
Sept., Dorpat, pcto. incest., 1647 den 27. Nov. pcto. liomic. Dorpat. 

126) Rig. Landg. den 19. Sept. 1644, pclo. homicidii und daselbst 
1646 den 1. Dct. pcto. venef. 
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eines ohne Weiteres vom Gericht ausgenommenen Jnqnisitions-

processes vorkommen. 
Sehr bedeutend mußte die Verbreitung des Jnqnisitions-

processes durch die auch bei uns recht ausgedehnte Anwendung 

der Tortur begünstigt werden, welche lz7) gegen Nichtadelige 
mit Ausnahme des Militairs jederzeit gestattet war. Jnquist-

torische Momente lagen ferner den Bestimmungen128) zu 
Grunde, durch welche dem Adel das jus apprehendi und in-

carcerandi, ein schwaches Surrogat sür die fehlenden Polizei-

liehen Anstalten, gegeben wurde, sowie in der Verpflichtung der 
Pastoren zur Anfertigung des sogenannten „Delinquentenzet­
tels", auf welchem alle in seinem Gebiet ihm zu Ohren ge-
kommenen Verbred)en notirt waren. Dieser Zettel wurde vom 
Prediger dem Landgericht mit den Verbred)ern, den Zeugen 
und sonstigen Beweismitteln eingeschickt. Am meisten wurde 
jedod) das stetige Vordringen des Jnquisitiousprocesses in Liv-
land gefördert durd) die flüd)tige und unvollkommene Form 
des Verfahrens in jener Zeit. Man war eben nicht an genaue, 
gesetzliche Formalitäten gebunden und so konnte der Rid)ter, der 

schnell procediren mußte, sich sehr wohl nach Bedürfniß der 
Mittel bedienen, die dem Anklageproceß vollständig fremd wa-

ren, ohne dadurch ein wirkliches Recht des angeschuldigten oder 
des beschuldigenden „Parten" zu verletzen. Dazu kam natür-
lich, daß die Unzulänglichkeit eines Criminalprocesses vom rein 
privatrechtlid)en Standpunkt aus sich sehr bald als der öffent-
lichen Sicherheit gefährlich erweisen mußte und es war um so 
begreiflid)er, daß die Praxis dem durch die Gesetzgebung zuge-
lassenen Jnqnisitionsproceß immer mehr Eingang zu verschas-
fen wußte. 

127) Eingeführt war sie durch die Landger.-Ord. v. 1632. 
128) Vgl. Landger.-Ord. v. 1630 § 10 und Gouvernements - Placat 

v. 9. Mai 1689. 
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Vergegenwärtigen wir nns nun den Gang eines Cri-

miualprocesses ans der schwedischen Zeit, wie er, besonders 
bevor die Fiscale häusiger austraten, die Regel bildete. 

Sehr häufig beschließt und beginnt das Gericht die Sache 
in einer einzigen Sitzung. Am Ansang derselben erscheint ein 
„Kläger" nnd trägt seinen Bericht vor, in welchem er den 
„Beklagten" anschuldigt. Der Beklagte antwortet nun auf die 
Frage des Gerichts: ob dieses wahr sei? Oft ist die Antwort 
des Beklagten, etwa die Litiscontestation, ganz genau nach 
den Klagepunkten abgefaßt, wenn deren mehrere waren. Ge-

steht der Schuldige, so folgt sofort das Urtheil. Ist Beweis 
nothwendig, so bringen die Parten ihre Zeugen auf Anordnung 
des Richters, etwa in der nächsten Sitzung, ein. Einige Male 
wird ihnen sogar „bei willkürlicher Strafe" l-z9) in einem 
„Zwischenbescheide", „Interloeutoria", befohlen „besseren Be­
weis" einzubringen, mit dem Zusatz: „alsdann erfolgen soll, was 
Rechtens ist" J3°) u. dgl. m. Der Gegner verwirft zuwei-

leu die Zeugen, wenn sie ihm verdächtig erscheinen, „ver-
willigt nicht darein", wie cs in den Acten Heißt, und das 

Gericht entscheidet über die Zulässigkeit derselben. Hierauf 
werden nun die admittirten Zeugen auf Grund der „tntevvoga-
toria generalia" und „specialia" befragt und über ihre Aus-
sageu ein Zeugenscrntinium angefertigt. Daneben kommen 
natürlich noch verschiedene Verhöre, Konfrontationen ?c. vor. 
Das Urtheil wird von Land-Gericht salva leuteratione ge­
fällt. — Dies wäre nun allerdings ein Privatanklageproceß in 
reinster Form. Aber, wenn sich auch allerdings diese einzelnen 
Bestandtheile zu einem accnsatorischen Verfahren vereinigen 
ließen, so ist daraus doch durchaus nicht aus die Existenz eines 
Privatanklageprocesses in Livland während des 17. Jahrhun­

129) Pernatt den 19. Febr. 1640 pcto liomic. 
130) So am 28. Mai 1647 im Pern. L.-G. peto. venef. 
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derts zu schließen. Kaum ein Fall ließe sich aufführen, in wel­
chem wirklich diese Vereinigung stattfindet. Einzeln finden wir 
dagegen fast in jedem Proceß eines von den aufgeführten ac-
cusatorischen Momenten eingestreut, aber, eben weil die Ver-
einigung fehlt, weil die Anwendung derartiger Grundsätze nicht 

nach einem System geschieht, konnte der Widerstand gegen die 
Verbreitung inquisitorischer Maßregeln nur ein ganz geringer 

sein und solch ein Widerstand mußte immer mehr aufhören, ie-
mehr sich der Jnquisitionsproceß als zweckmäßiger für die Auf­
rechterhaltung der öffentlichen Ruhe erwies. 

Wir müssen nns also ein ganz anderes Bild von dem ge-
wohnlichen Gange der Proceßverhandlnngen jener Zeit ma-
chen. Daß ein Versahren ex officio ohne jede „Klage" einer 
etwa verletzten Privatperson, ja selbst ohne eine gerichtliche 
Dennnciation l31) eingeleitet werden konnte, wurde schon oben 
erwähnt. Aber selbst wenn ein „peinlicher Ankläger" auftritt, 
nimmt der Proceß zuweilen einen ganz anderen Gang, als 

sich hiernach erwarten ließe. „Kläger" und „Beklagte" treten 
oft zugleich mit ihren Zengen ans und werden promiscue nach 
Gutdünken des Gerichts über den fraglichen Criminalsall be-
fragt, darauf wird der Beklagte noch allein vernommen und 
„inqnirirt" und ebenfalls sehr häufig werden die Zeugen vom 
Gericht von Amtswegen durch Fragen an die „Parten" in Er­
fahrung gebracht und gleichfalls ex officio „verschrieben", d. h. 
das Gericht befiehlt den Gutsbesitzern, resp. Verwaltern die in 
ihrem Gebiete befindlichen Zeugen bei Strafe zu einem ange-
gebeuen Termin zu sistiren. Für gewöhnlich ist von einer Be-
weispflicht der beiden Hauptpersonen im Proceß gar nicht die 
Rede. Ferner wird der Beklagte vom Gericht häufig gar nicht 
gleich zu einer speciellen Antwort auf die „Klage" veranlaßt, 

131) Mehr war wohl die damalige sog. „Klage" nicht, da ihr fast 
immer jeder Klageantrag, das pctitum, fehlte. 
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sondern erst der Bericht des Dennncianten ltttb der von ihm 
vielleicht mitgebrachten Zeugen eingenommen und daraus folgt 

später, ganz ohne Mitwirken des Klägers, das „Verhör", die 
„Inquisition" von Amtswegen. Es geht hieraus hervor wie 
wenig wir für den Privatanklageprocefi daraus folgern können, 
daß die Acten fast immer von „Klagen" sprechen. Es ist je-

denfaüs unmöglich einen Proceß als aecufatorisch zu bezeich-
neu, in welchem zu Ansang eine Privatperson austritt, „klagt", 
d. h. nur ganz kurz reserirt, und darauf für die ganze weitere 
Verhandlung verschwindet, welche vom Richter ex officio mit 
Verhör, Konfrontation, Zengeneinfordernng ic. geführt wird. 
In ebenso incorrecter Weise lanten fast alle Überschriften der 
Acten und Protokolle, ganz ohne Rücksicht auf den Charakter 
der Verhandlung: „In Sachen lresp. peinlichen Sil (ihm) des 
N. N. Klägers contra N. N. Beklagten." Wir haben es fast 
bei allen diesen Processen mit einer unfertigen Form des in­

quisitorischen Verfahrens zu thun, das gewöhnlich mit einer 
gerichtlichen Denuntiatio« zu Anfang der Sitzung beginnt. 

In der schwedischen Zeit selbst eilten Zeitpunkt anzuge­
ben, von dem an das inquisitorische Verfahren entschiedener 
und in größerem Umfang Verbreitung findet, ist nicht möglich. 
Ebenso unmöglich aber ist es mit W. v. Bock132) zu behaup­
ten, daß nach dem Erscheinen der Execntionsverordnung von 1669 

eine Aenderuug des Verfahrens zu Gunsten eines sisca tischen 
Accnsationsprocesses eingetreten sei. Schon die flüchtigste .Keimt-
nißnahme ,33) der Praxis, wie sie vor und nach diesem Gesetz 
sich gestaltete, beweist, daß die Executionsverordnung eine tiefer 
eingreifende Wirkung durchaus nicht gehabt hat. Eine wesent­
liche Aenderung des Criminalversahrens vor und nach 1669 

ist nicht ztt entdecken. Wir begegnen während der ganzen schwe­

132) L. c. pag. 61. 
133) Siehe die weiter unten gegebene Uebersicht. 
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bischen Zeit einer Praxis, die nach ihrem Gefallen nnd mit 
gesetzlicher, wenigstens stillschweigender Erlaubniß den Proceß 
so organisirt, wie es ihr zweckmäßig erscheint, und dieser lang-
sam fortschreitende Entwicklungsgang wird durch keinerlei ge-
setzgeberische Einflüsse gehemmt oder in besondere Bahnen ge­
lenkt. Regellos kommen, wie erwähnt, in verschiedenen Fällen 

ganz civilproceßnalisch gestaltete Privatanklageprocesse vor. Sie 

haben keinen allgemeinen Einfluß auf das Verfahren überhaupt 
und werden immer seltener. Das Verschwinden derselben rnft 
denn auch weiter keine Aenderung hervor, da dieselben Verbre-

cheit, die hin und wieder accnsatorisch verhandelt werden, zu 
gleicher Zeit auch häufig auf inquisitorischem Wege verfolgt 
werden. Daneben tritt dann feit den vierziger Jahren schon der 
Fiscal erst selten, später immer häufiger auf, die rem inqui­

sitorisch verhandelten Fälle mehren sich schon gegen die Mitte 
des Jahrhunderts und in den letzten Decennien schwedischer 
Herrschast bildet jedenfalls der Jnqnisitionsproceß mit alleini-
ger Thätigkeit des Richters die Regel, neben welchem auch recht 
häufig ein Verfahren unter Mitwirkung des Fiscals vorkommt. 
Wir finden somit die oben pag. 80 sub 1 aufgestellte Ansicht 
über die gesetzlichen Bestimmungen der schwedischen Zeit be-
züglich des Crirninalprocesses in vollstem Maaße bestätigt. Die 
Praxis ist durchaus nicht im Unrecht, wenn sie auf Gesetz und 
Gerichtsgebrauch der schwedischen Periode sich beruft und in 
allen Verbrechen Unadeliger den Jnqnisitionsproceß als Re-
gel ausstellt. 

Noch auf einen Umstand sei hier hingewiesen, der es dem 
Jnqnisitionsproceß erleichterte, allmälig accusatorische Forma-
litäten aus dem Wege zu räumen. Wie wir sahen, existirte 
int schwedischen Livland bei mangelnder Voruntersnchnngsbe-
Hörde die Einrichtung, daß adelige Gutsbesitzer, Arrendatoren, 
Prediger u. s. w. die Verbrecher, welche ihnen auf ihren Gü-
tern bekannt oder als solche bezeichnet waren, festnehmen und 
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dem Landgericht nebst den etwa vorhandenen Beweismitteln 

einschicken mußten. Gewöhnlich geschah dies in Begleitung ei­
nes Briefes, der die Anschuldigung enthielt, über aufgefun­
dene Beweismittel referbte und auch wohl bäufig Aus-
drücke wie „ich klage" und dgl. enthielt. Dieser Brief mochte 

wohl für gewöhnlich als formeller Grnnd zm Vornahme 
eines Verfahrens ex officio betrachtet werden. Man bezeichnete 
ihn als „peinliche Klage", der an beut weiteren Verlauf des 

Processes jedenfalls gänzlich unschuldige Absender hieß „Klä-
ger, peinlicher Kläger" und den accusatorischen Formalitäten 

war damit gewöhnlich Genüge gethan. Solche ausführlichere 
Briefe kommen aber mehr und mehr in Abnahme. Die Delin­

quenten werden (wahrscheinlich mit einer ganz furzen Anzeige ) 
dem Landgericht übermittelt, inhastirt und der Proceß be­
ginnt häufig mit einer Mitteilung des Gesängnißaufsehers, 
welcher in der Sitzung dem Gericht erklärt, es fei ein Delin­
quent, der irgend eines Verbrechens angeschuldigt ist, „ein-
geschickt." Der Beschuldigte wird darauf dem Landgericht „vor-
gestellt" und „ex officio befragt" und hierbei lautet die erste 
Frage des Jnquirenten meist sehr einfach: „warum" jener 
„hierher geschickt sei?" Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
fallen auch diese Nachrichten über die Art und Weise, wie der 
Delinquent vor Gericht gebracht worden, fast immer fort. Das 
Bewußtsein des Gerichts, daß es ein gutes Recht habe inqui­
sitorisch zu verfahren, zeigt sich auch darin, daß der Ansang 
der Eriminalproceßacten, ohne weitere Motiv intim, oder Ent­
schuldigung, jetzt einfach lautet: „N. N., vorgestellt und vom 
königlichen Landgericht ex officio befragt." 

Wie mit diesen Briefen ging es auch mit dem Delin-
quentenzettel der Prediger. Derselbe wurde an den Fiscal 
oder an das Landgericht eingeschickt. Oft leitete dann der 
Fiscal sein gerichtliches Verfahren ein, oft aber inqnirirte auch 
das Landgericht ganz einfach ex officio. Dem Protokoll findet 
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sich dann wohl die Bemerkung vorangestellt: „das königliche 
Landgericht hatte in Erfahrung gebracht aus des Herrn pas-

tori« eingeschicktem Delinqnentenzettel, daß" ic. Trotz der oft 
in Kleinigkeiten zur Schau getragenen Anwendung acensatori-

scher Formen hatte übrigens auch die Praxis selbst schließlich 
das Bewußtsein, daß der Jnqnisitionsproceß in Livland der Herr-
schende sei. Dies geht schon daraus hervor, daß in der späte-

ren schwedischen Zeit fast alle landgerichtlichen Acten, ohne 
Rücksicht ans das in ihnen geschilderte Verfahren, die Ueber-
schrift: „Acta lnquisitionalia" tragen. Noch ein auffallenderes 
Beispiel aber giebt ein Criminalproeeß der von 1688—1689 

beim Wendenschen Landgericht verhandelt wird. Es ist ein 
Privatanklageproceß, der fast ganz nach civilproceßnalischen 
Grundsätzen geführt wird. Nicht nur lautet aber auch hier 
die Neberschrift: „Juquisitionssache", sondern in den Schriften 
kommen mehrmals statt: königliches Landgericht, kölliglicher 
Landrichter die Ausdrücke vor: „königliches Jnquisitiousge-

richt", „königlicher Inquisitionsrichter." 

Ä. Proceß mit MheUigllllg des Fiscals. 

Wir kommen jetzt zur Lösullg der zweiten pag. 80 aus­
gestellten Frage, znr Benrtheilung der sisc^lischen Thätigkeit, 

wie sie sich in der Praxis zeigte. Zunächst muß auch hier aus 
die Praxis in den deutsehen Territorien zurückgegangen werden. 

Der Gedanke der öffentlichen Anklage war in Deutschland 
schon früh eingebürgert, jedoch hielt man noch immer an der 
Privatanklage als Regel fest und darum mußte der hauptsäch-
lichste und natürlichste Fall für das amtliche Auftreten des 
Fiscals derjenige sein, wo er in Ermangelung eines über das 
Verbrechen klagenden Privatmannes den Verbrecher vor Ge­

richt verfolgte. Der Fiscal richtete sich hierbei nach den Regeln 
des Accusationsprocesses. Später, als in Deuschland Anklage-
und Untersnchnngsversahren neben einander bestanden, war der 
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Fiscal natürlich nur dann zur Erhebung der öffentlichen An-
klage gezwungen, wenn ein Verbrechen vorlag, das gesetzlich 
nur im Wege des Anklageprocesses gestrast werde« konnte n«d 
kein Privatankläger auftrat. Der Proceß ging hier „von Ter-
min zu Termin, ordentlich, doch schleunig" vor sich. Bei die-
fem reinen Anklageproceß konnte jedoch 134) Verschiedenes „was 
im Untersuchungsproceft gleichfalls geschiehet, zum Exempel 
vorläufige Untersuchung, Konfrontation, Folter" in Anwendung 
kommen, ohne daß der Proceß dadurch den entschieden accusa-
torischen Charakter verlor und kam dabei das „officium supple-

lorium" des Richters insofern zur Geltung, als er vermöge 
seines Amts dasjenige ergänzen konnte, was der Fiscal zu 
bitten unterlassen hatte und wenn der Fiscal den Proceßgang liegen 
ließ, so hatte er ihn von selbst weiter fortzuführen, welchen Falls 
sich dann der Anklageproceß in den Inquisitionsproeeß verwan-
delte.l35) Der zweite Fall des Auftretens des Fiscals ist im säch­
sischen sog. „Achtsproceß", welcher in einigen Gebieten dann 
stattfand, (und sich nach besonderen Bestimmungen regelte) 
wenn bei einem Kapitalverbrechen der Thäter entflohen war. 
Der Fiscal mußte hier vor dem „hochnotpeinlichen Achtsge-
rieht" die Anklage erheben. — In vielen deutschen Gebieten, 
(Westfalen, Holstein, Hessen, Bremen ic.) wo sich der Unter-
snchungsproceß mehr eingebürgert hatte, trat die Thätigkeit ei-
nes Fiscals erst ein, nachdem der Richter von Amtswegen die 
völlige (VeneraUntersuchung „auch wohl e ins und das Andere 
«x officio unternommen, was eigentlich zur Zpecialinquisition 
gehöret." Ergab sich nämlich hierbei Grund zu weiterer Ver-
solgung des Verbrechens, so reichte der Fiscal eine artciulirte 
peinliche Klage ein oder übergab bloße Artikel. Daraus folgte 

134) Vgl. Meister I. c. pag. 205. 
135) Vgl. auch Duistorp „Grundsätze des deutschen peinlichen Rechts" 

pag. 430 —445 § 799 und pag. 94. 
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die Einlassung und nun wurde wie im bürgerlichen, ordentli­
chen Proceß schriftlich verfahren und Beweis und Gegenbeweis 
geführt.13ti) Der Fiscal hatte ferner auf die zu den Acten 
gebrachte Verteidigungsschrift des Jnquisiten im Untersu­
ch uugsproceß in dem Fall eine Widerlegung zu verfassen, 
wenn die zur gesetzmäßigen Entscheidung notwendigen Wider­
legungsgründe in deu Acten vorhanden waren, aber ohne 
besondern Hinweis von den Urtheilsfassern voraussichtlich nicht 
bemerkt worden wären. Der Fiscal trat also nicht aus, wenu 
sich etwa neue Judicien fanden, — hier setzte der Richter die 
Inquisition fort, — oder wenn offenbar ungesetzliche Gründe von 
dem Desensor angeführt worden waren. Tiefer Fall der fiscali-
schen Thätigkeit hing übrigens vielfach von dem jedesmaligen Ge-
richtsgebrauch ab. — An einigen Orten, wo der reine Untersu-
chungSproceß üblich war, kam es anch nicht selten vor, daß der 
Fiscal mit der bloßen Verfertigung voll Jnquisitionsartikeln be-
austragt wurde, falls z. B. die Unfähigkeit des Richters oder andere 
wichtige Ursachen dazu Veranlassung gaben. Tie Jnqnisitionsar-
tifel vertraten gewissermaßen die Stelle der Klage, da sie vom 
öffentlichen Ankläger als solchem versaßt waren. Den Ge-
gensatz zu dieser letzteren Amtspflicht des Fiscals im Untersu-
chnngvprocesse bildet dann der Fall, wo der Fiscal eine pein-
liche Anklage übergiebt nitv dadurch den Untersuchungsproceß 
ausschließt. Dieses Recht stand ihm nämlich zu und hatte eine 
solche Auflage deu ordentlichen accusatorischen Proceß zur 
Folge, falls nicht ausnahmsweise, wie z. B. bei Notorie-
tat des Verbrechens ein summarisches Verfahren eintrat. — 
Abgesehen von dieser Thätigkeit des Fiscals als actur 

136) Wir haben in t iefer Schilderung ziemlich genau den fiöcalischen 
Proceß. wie er noch gegenwärtig beim ltbl. Hofgericht vom Obersiscat als 
actor ui'liciosus in Criminalsachen Adeliger geführt wird uno in seiner Lang­
samkeit und Unbeholsenheit — be>onders aber durch den Mangel an gefehlt-
cher Normirung — vielfach zur Verschleppung der Criminalprocesse dient. 
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officiosus im engeren Sinne ist noch hervorzuheben, daft dem 
Fiscal, entsprechend der Natur seines Amts, in allen Nerord-
nungen zur Pflicht gemacht wurde, begangene Verbrechen zur 
Anzeige zu bringen, damit der Richter die nöthigen Anordnnu-
geu zur Untersuchung treffe. Dies ist die sog. „fiskalische 
Rüge", welche jedenfalls ganz anderer Natur ist, als die Thä-
tigkeit der römischen rielatores. Letztere gingen nämlich gera­
dezu auf die Ausspürung von Verbrechen aus, während der 
Fiscal nur schuldig war das ihm zu Ohreu Gekommene zu 
melden, wobei er natürlich von aller Verantwortung frei war, 
wenn er bona fiele gehandelt hatte. 

Vorstehende Notizen137) sind Alles, was sich über die 
Thätigkeit der Fiscale int Strafproeeß in Deutschland findet. 
Fassen wir sie zusammen, so ergiebt sich: das deutsche Fiscalat, 
wie es sich in den einzelnen Territorien verschieden ausbil-
dete, ist ein Institut, welches zwischen Auflage- und Uufersu-
chungsproceß steht und je nach den einzelnen Gebieten alle die 
verschiedenen proceßualischeu Tätigkeiten zu seiner Amtspflicht 
zählt, die sich von der Erhebung der Anklage und der Durch-
führung eines civilprocesiualisch geformten accnsatorifchen Pro-
cefses bis herab aus die einfache Denunciatiou mit darauf fol­
gendem Inquisitionsversahren denken lassen. Ist es somit 
überhaupt nicht leicht die Grenzen der fiscaltscheu Thätigkeit 
im einzelnen deutschen Particularrecht festzustellen, so wird 
diese Ausgabe ungleich schwieriger in Bezug auf unser Inlän­
disches Recht, weil hier während der schwedischen Periode der 
Kampf zwischen Accusations- und Jnquisitionsprincip ein viel 
schwankenderes Resultat giebt als in Deutschland. Beide Pro-
ceßarten waren noch nicht zu voller Entwicklung gelangt und 
darum war auch ein sicheres Auseinanderhalten derselben in 

137) Sie sind entnommen den angeführten Abhandlungen von Ort-
lo f f  und  Me is te r .  
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der Praxis kaum möglich. In diesen jugendlichen Criniinal-

proceß setzte die schwedische Gesetzgebung nun noch zum Ueber-
flnß das Fiscalat hinein, das, au sich schon von wenig bestimm-
ter Natur, die Verwirrung nur noch vermehren mußte. Be-
rücksichtigt man, daß in der damaligen Zeit die Ideen des An-
klageprocesses noch allgemein verbreitet waren und wenn auch 
oft nur in äußeren Formalitäten dem vielfach zweckmäßigeren 
Unteriuchnngsproceß Widerstand leisteten, so liegt der Gedanke 

nahe, die schwedische Gesetzgebung habe das FiScalat geschaffen, 
um in einem accufatorifchen Officialverfahren die Vortheile 
des Anklage- und Untersuchungs-Verfahrens zu vereinigen. Für 
diese Vermuthuug läßt sich aber aus deu Gesetzen gar kein, 
aus der Praxis nur sehr wenig Beweismaterial herbeischaffen. 

Rein aceusatorisch und schriftlich geführte Criininalfachen, in 
denen der Fiscal als anklagende Partei fungirt, finden sich nur 
ausnahmsweise und in verschwindend kleiner Anzahl. Aus wel-
chem Grunde solche Ausnahmen stattfanden, läßt sich wohl 
nicht allgemein feststellen. So wurden z. B. in den Jahren 
1674 und 1693 im dörptschen Landgericht zwei Todschlagpro-
ceffe gegen Nichtadlige rein accnsatorisch und schriftlich geführt, 
während das homicidium sonst immer im Jnqnisitionsproceß 
verfolgt wird. Wahrscheinlich ist wohl, daß der Fiscal ebenso 
berechtigt war, wie jede Privatperson, welche die Kosten nicht 
scheute, einen Anklageproceß mit Ausschließung des Juquisi-
tionsprocesses einzuleiten ,3#). Diese Vennuthung wird nnter-
stützt durch die oben l39) gemachte Erfahrung, daß in den 
deutschen Ländern, wo der Untersnchuugsproceß herrschte, der 
Fiscal jederzeit durch Einreichung seiner ordentlichen Klage ein 
accnsatorisches Verfahren erzwingen konnte. Daß der Fiscal, 
schon um der größeren Arbeit zu entgehen, sich nur sehr selten 

138) Vgl. oben pag. 1GU. 
139) Vgl. pag, 112. 
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zu dieser Maßregel entschloß, ist selbstverständlich und erklärt 
auch das vereinzelte Vorkommen derartiger Fälle 14ü). 

Für die oben l41) auf Grundlage der Gesetze vertretene 
Ansicht, daß bei „Amtsvergehen ic." die fiscalische peinliche 
Klage mit nachfolgendem Aecnsationsproceß die Regel war, 

lassen sich verschiedene Beispiele aufführen. Es finden sich fis-
eatische Processe wegen willkürlicher Jnhaftirung eines Men­
schen gegen einen Amtmann (in. Juni 1672, Rig. Landg.), im 
Jahre 1680 ( 21. Tecbr.) wird vorn Wendenschen Land-Gericht 
dem Fiscal gegen den Pastor „ob exercitium jnvisdictimiis 

privatae" „die actio salva referviret", 1640 am 3. Octbr. be­

st! mult das Hofgericht: es sei gegen das Landgericht, welches 
ohne Erlanbniß des Hosgerichts die Tortur augewandt hatte, 
der „pvoeetssus per Fiscal ein Institnenclus^ u. s. w. Hierher 
gehört gleichfalls die fiscalische Älage wegen Despectirnng des 
Gerichts, frivoler Reeusatiou it. dgt., wovon die Acten dei 
schwedischen Zeit einige Beispiele liefern. In allen diesen 
Fällen bildet nach der Praxis die Regel der schriftliche Accu-
fationsproceß, der jedoch auch Ausnahmen erleidet, denn selbst 
solche Fälle werden zuweilen mündlich zu Protokoll, oft ganz 
kurz und auch theilweife nach inquisitorischen Grundsätzen ver-
handelt. Dieser Widerspruch mit dem Gesetze wäre am leichtesten 
zu lösen, wenn man die Exerutiousverordnung von 1669 so 
auffaßte, als fei daselbst mit dem Ausdruck „anklagen" nur all­
gemein eine fiscalische Thätigkeit, hauptsächlich die Teuuncia-

140) Am häufigsten scheint der accusatorische, schriftliche Strafproceß 
durch den Fiscal beim dörptschen Rath vorgekommen zu sein. Aus drmsclbtn 
finden sich besonders im letzten Jahrzehnt deS 17. Zahrh. einige ganz beson­
ders ausführliche, geordnete und rotulirte fiscalische Prvces;acten vor. ($s ist 
wohl möglich, da>; beim Rath zu Dorpat ein ganz specieUer Gerichtsgebrauch 
in dieser Beziehung existirte. Lei den Übrigen Gerichten war (nach der Pra­
xis zu urtheilen) dieser modus proeedendi ganz von der Willkür des Fis­
cals abhängig. 

141) Vgl. pag. 63. 
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tionspflicht des Fiscals hervorgehoben. Sicher hierüber zu 
entscheiden ist, wie gesagt, kaum möglich, denn ebensowohl 
könnte man dies Abweichen der Praxis einer „pflichtwidrigen 
Bequemlichkeit" der Fiscale zur Last legen, die den strict vor-
geschriebenen Accusationsproceß unter dem Schutze einer sehr 
milden Gerichtspraxis umging. Mir scheint die letztere An-
ficht richtiger, da sie sich strenger an die einfachen Worte des 
Gesetzes hält. Uebrigens ist es mich leicht begreiflich, daß die 
Fiscale die unbestimmten Begriffe und Bezeichnungen in Ge-
setz und Praxis benutzten, um sich ihr Amt, besonders in leich­
teren Fällen, zu vereinfachen. Die Herren Richter der dama-
ligen Zeit waren jedenfalls nicht sehr schwierig in den Anfor-
dernngen, die sie an ein accnsatorisches Verfahren stellten. So 
finden sich z. B. (und das gar nicht selten) im Urtheil die 
Worte: „Auf geschehene Klage des netor offiieiosus, des Beklagten 
darauf gethaue Antwort, allseitig aufgeführte eydliche Zeugen-
aussagen ic." und die Acte, die dem Urtheil vorangeht, schil-
dert anstatt eines Anklageprocesses ein rein inquisitorisches Ver-
fahren, in welchem der Fiscal nur mit kurzen Worten die De-
mmeiation vorgebracht hat. 

Wenn also, wie gezeigt, der förmliche accusatorische Pro-
ceß durch den Fiscal nur feiten vorkam, meift.in Fällen, die 
nicht unter den engeren Begriff deS Criminalverbrechens fallen, 
so fragt es sich, wann denn im ordentlichen Criminalproceß 
der Fiscal aufzutreten hatte. Aus der Praxis ergiebt sich, daß 
während der ganzen schwedischen Periode der Fiscal gegen 
Verbrecher aller Art procedirt. Der Fiscal tritt aus in Cri-
minalsachen betreffend: liomieidium, iiifanticidium, iueest, 

adult(,.rium1 scortatio, Gewalttätigkeit, fuvlum. ,41i) Offen­
bar konnte also der Fiscal in allen Criminalfällen einfchrei-

142) Hieraus ergiebt sich auch, daß die v. Bunge'sche Ansicht, als 
seien hauptsächlich Fleischesverbrechen vom Fiscal zu verfolgen gewesen (cf. 
oben pag. 74) jedenfalls zu verwerfen ist. 
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ten. Daß er es nicht überall mußte, folgt — außer dem oben 
Gesagten — daraus, daß wir in den Acten der schwedischen Zeit 
dieselben Verbrechen, die anch der Fiscal verfolgt, in ziemlich 
gleicher Anzahl auf rein inquisitorischem Wege behandelt fin-
den.143) Wollte man nun unter jedem Verfahren mit Thä-
tigkeit eines Fiscals einen rein accusatorifchen Proceß sehen, 
so müßte sich für die Form des Criminalprocesses im schwedischen 
Livland folgende Regel ergeben: Jnquisitiousproceß und Ac-
cusatiousproceß durch den Fiscal fanden abwechselnd, je nach 
der Laune des Fiscals statt. Daß ein solcher Zustand mit 
seineu Conseq Uenzen nicht ein Jahrhundert lang bestehen 
konnte, liegt aus der Hand und die Erklärung jener Wider-
spräche ergiebt sich einfach aus der nähereu Erörterung des 
biö hierzu ganz allgemein fo bezeichneten „fiscalischen Ver-
fahrenS." Dasselbe ist in der That, mit einzelnen wenigen 
Ausuahrnen, eilt entschieden inquisitorischer Proceß, bei dem 
nicht zur Währung einiger acaleatorischer Förmlichkeiten, son­
dern zur Beaufsichtigung des Verfahrens, zur schnelleren Er­
ledigung der Sachen ic., ein besonderer Regierungsbeamte, der 
Fiscal, mitwirkte. 

In Folgendem soll eine Schilderung dieses Verfahrens 
gegeben werden, wie es sich übereinstimmend ans vielen Acten 
jener Zeit darstellt. Der Fiscal, der gesetzlich zur Denunciation 
von Verbrechen verbunden war, erfährt, daß ein solches vorge­
fallen — z. B. ans dem Delinqucutenzettel des Predigers — 
und bittet gewöhnlich das Gericht den Schuldigen zu fistiren 
und etwaige bekannte Zeugen herbei zu schaffen. Dies ge­
schieht vor der eigentlichen Gerichtssitzung und bereitet dieselbe 
gewissermaßen vor. Ist der Delinquent aus Antrag des Fis­
cals gestellt, fo dankt der Fiscat vorerst in der Sitzung dem 
Gericht „dienlichst dafür" und stellt daraus seinen Antrag. 

143) Vgl. die zum Schluß gegebene Ueberficht. 
8* 
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Dies ist wohl immer dann der Fall, wenn die Verbrecher bt* 
rect an ihn eingeschickt wurden 1H)« Der Fiscal macht sich 
indessen auch mit Delinquenten zu schaffen, welche direct au's 
Landgericht eingeschickt wurden, so z. B., wenn er der Ansicht 
ist, daß dieselben ungebührlich lange ohne Verhör im Gesang-
itiß gehalten werden. — Die Acten oder Protokolle derjenigen 
Processe, in welchen der Fiscal auftritt, trageu häufig die 
Überschrift: „Actor officiosus dominus NN.. .. contra. Be­
klagten ..." oder: „In peinlichen Sad)en Fiscalis... con­
tra ..." Mindestens ebenso häufig und gegen das Ende des 
hier besprochenen Zeitraums entsd)ieden regelmäßig, treffen wir 
die rid)tigere, allgemeine Bezeichnung: „Acta Inquisitiona-

lia".— Beim Beginn des Processes ersd)eint der Fiscal gewöhn-
lich in Person vor Gerid)t und trägt mündlich vor. Zuweilen 
findet fid) auch die Notiz: „Actor gab seine Klage schriftlich 
ein". Diese schriftliche „Klage" unterscheidet sid) aber durch­
aus nicht von dem mündlichen Vortrage. In dem münblichen 
Vortrage nämlich stellt der Fiscal den Delinquenten vor und 
berichtet darauf, wie er „gehört habe" oder „aus des Herrn 
pastoris Delinquentenzettel erfahren" habe, daß der anwe-
sende Verbred)er sid) irgend eines Verbrechens sd)nldig ge-
macht habe und bittet dann das Gerid)t ihn zu verneh­
men, „zu inqniriren" und „mediante senfcentia, sententio-

nando ic. gebuhrlid) abzustrafen". Dies ist die üblichste Ein-
leitnngsformel, weld)e dann nod) zuweilen mit einigen weit-
schweifigen Versicherungen, daß „das Verbredjen zum Himmel 
schreie" und gesühnt werden müsse u. dgl. ausgeschmückt ist. 
Das petitum ist freilich and) zuweilen bestimmter gefaßt und 
wird die Strafe augegeben, mit der ber Schuldige belegt werben 
soll. So sagt z. B. der Fiscal: „sein osficialisches petitum" 

144) Der Delinquentenzettel des Predigers wurde entweder an das 
Landgericht direct oder an den Fiscal eingeschickt. 
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gehe dahin, „ihn am Leben zu strafen" — oder „ihn mit der 
poena ordinaria" zu belegeu — oder anch „exeinplariter zu 
bestrafen" n. dgl. Dies Asles kommt jedoch erst in zwei-
ter Linie in Betracht. Das Hauptaugenmerk ist ans die Ge-
schichtserzählnng, die Begründung uud Motivirung der „Klage" 
zu richten. Könnte man nämlich hier einen accnsatorischen 
Proceß vermnthen, so müßte sich doch eine, wenigstens einiger-
maßen ausführliche Darstellung der einzelnen Thatnmstände im 
fiskalischen Vortrag finden. Es müßten z. B. Behauptungen 
darin enthalten sein, welche vom Fiscal zu beweisen oder vom 
Angeklagten zu widerlegen wären. Allein dies ist durchaus 
nicht der Fall. In den allerseltensten Fällen berichtet der 
Fiscal genauer über das, was er erfahren hat, gewöhnlich theilt 
er nur mit, ihm sei zu Ohren gekommen, daß die vorgestellte 
Person ein gewisses Verbrechen begangen habe — vielleicht noch 
mit Angabe des wahrscheinlichen Orts der That — nnd geht dann 
gleich aus die beschriebene fiscalische Bitte über. Ja, nicht 
selten lesen wir in den Protokollen nur die Bemerkung: „ac­

tor officiosus stellete den Delinquenten NN. vor, der eines 
(homicidii z. B.) beschuldigt war und bat darüber oJ'liciose 

zu iuquirireu." Also weder Geschichtserzähluug, noch begrün-
dete Anschuldigung, eigentlich nur eine Anzeige, eine Mitthei-
lung. — Zugleich mit der officialischen Bitte und seinem Bericht 
übergiebt ferner der Fiscal zuweilen sog. „Jnquisitious-Arti-
tut, arliculi iiiquisitionales, inqnisitionales, puiicta inquisi-

tionalia," bittet über dieselben zu verhören und giebt auch 
wohl (wenn z. B. mehrere Delinquenten vorhanden sind) 
genauer an, wen der Jnquirent zuerst befragen solle. I4h") 
Unter diesen Jnquifitionalartikeln haben wir die Fragpunkte 
zu verstehu, nach welchen im cirticulirten Verhör inquirirt 

145) 21. Sept. 1685, Erl«, pcto. homic., 26. Febr. 1700, Dorp. L-
G., pcto. Rebellion. 
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wurde und die im Untersuchnngsproceß zunächst vom Richter 
verfaßt wurden. Es ist dies also dieselbe Erscheinung, die 
wir oben bei Besprechung der deutschen Particnlarrechte beob-
achteten. Unzweifelhaft ist dabei, daß es bei uus, wie in 
Deutschland, dem Richter zustand, abgesehen von diesen durch 
den Fiscal zusammengestellten Fragpunkten, seinerseits „quae-

stiones" an den zu Verhörenden zu richten146). In allen 
Fällen finden wir daher, daß das Gericht zuerst die fisea-
lischen Jnqnisitions-Artikel erledigt und dann nach eige-
nem Gutdünken das Verhör fortsetzt. Eine directe Bestäti­
gung dieses richterlichen Rechts '.findet sich in einer Acte vom 
3. Jan. 1703 aus dem peruauscheu Landgericht: der actor of­

ficiosus M. Hintze übergiebt nämlich in einer „Criminalinqui-
sitions-Sache pcto. homic. artivuli inqnisitionales und zum 

Schluß derselben Heißt es: „caetera pro exigentia causae 

dexteritati et sedulitati Dominoruin Inquirentium commit-

tnntnr." Zn erwähnen ist noch, daß in seinem ersten Antrag der 
Fiscal oft gleich die ihm bekannten Zeugen nennt nnd sie zu 
verhören bittet oder nur angiebt, daß dieselben etwas anssa-

gen können. Endlich schließt der fiscalische Antrag hin und 
wieder mit dem Gesuch um die ihm schon gesetzlich zustehende 
Acteucommunication. 

Nach dem Obigen muß man sich nun ein Bild machen 
von dem, was in den Acten als „peinliche officialifche An-
klage" bezeichnet wird und Wc dieser Ausdruck aufzufassen ist. 
Alle Erfordernisse für eine wirkliche peinliche Anklage mangeln 
absolut und nur die erwähnten inquisitionales wären dahin 
zu rechnen. Denselben ist aber nur geringe Bedeutung beizu­
messen, da einerseits das officium suppletorium des Richters 
dabei immer eilte große Rolle spielte und andererseits oft Kürze 

146) Letzterer wird übrigens abwechselnd in solchen Processen „accu-
satns" nnd „inquisitus" genannt-
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und Unvollständigkeit sie als werthlose Formalitätrn erscheinen 
lassen. Im Ganzen ist der erste Antrag des Fiscals höchstens 
(wie oben die sog. „Privatanklage") als gerichtliche Dennn-
ciation aufzufassen, besser noch als die Thätigkeit eines neben 
Dem Gericht stehenden Beamten, der dasselbe veranlaßt ein Ver-
fahren gegen einen Schuldigen einzuleiten. Aus keinem Um-
stände aber läßt sich schließen, daß dem Fiscal wirklich eine 
Parteistellung gegenüber dem Angeklagten zukam, wie sie 
nachgewiesen werden müßte, wenn man dem Fiscal den Cha-
rakter eines wirklichen actor ofiieiosus — eines v. Bock'scheu 
„Staatsanwaltes" beilegen wollte. 

Folgen wir nun dem Gange des Processes, so sehen wir, daß 
der Richter gemäß der Bitte des Fiscals den Delinquenten verhört, 
inqnirirt. Dies geschieht, falls Inqnisitionspnukte übergeben wa-
reit, nach der Ordnung derselben, gewöhnlich aber sofort nach eige-
nem arhitrhuu des Richters. Waren dann Zeugen gleich anfangs 
vom Fiscal angegeben, so werden sie ebenfalls vom Richter ver­
nommen, nach Ersorderniß mit dem Beklagten confrontirt ic. 
und schließlich folgt das Urtheil des Landgerichts. Der Fiscal 
aber kommt in den meisten Fällen im weiteren Gange der Ver-
Handlung garnicht mehr vor, sondern die jSache wird ex 
officio beendigt und zur Leuteration eingeschickt, ohne daß auch 
nur die geringste Mitwirkung des Fiscals zu {entdecken wäre. 
Von einem Hier herrschenden accnsatorischen Princip dürste 
unter solchen Umständen wohl kaum die Rede sein. — Nicht viel 
anders gestaltet.sich die Sache bei denjenigen Processen, wo der 
Fiscal noch im späteren Verlauf der Verhandlungen tlnitig 
wird. Der Fiscal führt nämlich zuweilen während des Pro­
cesses Zeugen auf oder bittet das Gericht solche zu verschrei-
beit. Doch auch diese Thätigkeit trägt durchaus nicht den Cha­
rakter einer Parteihandlung, denn nur sehr selten (mir ist nur 
ein derartiger Fall ausgestoßen) bringt der Fiscal Fragstück!: 
ein für die von ihm denominirten Zeugen. Nach den Acten 
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scheint es sogar, als ob der Fiscal ebenso für den Beklagten 
durch Herbeischafsuug von Zeugenaussagen sorgt, als gegen 
ihn. Sind die Zeugen erschienen, so bittet der Fiscal sie zu 
verhören, jedoch selten, denn gewöhnlich thut der Richter dies 
von vornherein, indem er ihnen nach Ermessen allein oder in 
Gegenwart des Delinquenten Fragen vorlegt. Daneben kommt 
überaus häufig vor, daß das (Bericht ganz von sich ans Zeugen ein-
beruft und befragt. Die Beweispflicht also — und dies hätte zu 
einem Schlüsse für die Geltung des Anklageprocesses führen kön-
nen — lag dem Fiscal nicht, oder doch in einem andern Sinne ob, 
als dies beim accufatorifchen Verfahren der Fall ist. Der Fiscal 
hatte dafür zu sorgen, daß dem Gericht möglichst vollständiges 
Material zur Entscheidung der Eriminalsachen vorlag und inso-
fern war es seine Pflicht die Richter darauf aufmerksam zu 
machen, wenn ihm bei Dnrchlefung der ihm jederzeit zu commu-
nicirenden Acten eine Unvollständigkeit der Verhandlung auf-
stieß. Nicht selten bittet er daher nachträglich noch einen wich-
tigen, übergangenen Zeugen zu verhören oder proponirt „ul-
terius inquirendo zu verfahren", weil das Material zur Ur-
theilssällung noch nicht genüge. 

Diese Resultate werden auch nicht erschüttert durch die 
Beobachtung einiger Fälle, die aus den ersten Blick allerdings 
eine Beweispflicht des Fiscals anzudeuten scheinen. So erklärt 
der Fiscal einmal: „wenn reus es aufs Läugnen ankommen 
lassen sollte, so werde er es beweisen". l47) Hierin liegt nichts 
weiter, als daß der Fiscal von der Schuld des Delinquenten 
überzeugt ist und sich erbietet, diese Ueberzeugung dem Land-
gericht gleichfalls beizubringen. Dazu aber hat er Recht 
und Pflicht, weil er dem Gericht, das er beaufsichtigt, 
jede Art Hülfe zur richtigen Entscheidung an die Hand geben 
muß. Schwieriger, als der vorhergehende, ist wohl ein Fall 

147) Wenden L.-G. den 21. Juni, pcto. furti. 



123 

zu erklären, wie wir ihn aus dem Jahre 1680 v. 21. Febr. 
haben. Hier sagt der Fiscal, er habe „keine genügende Pro-
bation um die Delinquentin tanquam convictam ofliciose an­

zuklagen", bitte das Landgericht zu inquiriren und ihm Com-
munication zu ertheilen — „oder, wenn sich in actis et aeti-

tatis etwas finden sollte", so reservire er sich die Action gegen 
den Schuldigen. Solche Fälle sind aber ganz vereinzelt und 
schon deshalb ohne Beweiskraft. Bei ihrer Interpretation kann 
man sich nicht ftrict an die hier gebrauchten Wcrte heilten. 
Mir scheint ans jenen Sätzen nur hervorzngehn, da f. der Fiscal 
in diesem Proeeß, anders als im vorhergehend behandelten, 
erklärt, er habe sich keine Ueberzengnug von der Schuld des 
fraglichen Delinquenten aneignen können und übergebe daher 
die Sache dem Urtheil des Landgerichts, d. h. er will in ei­

ner, ihm selbst sehr zweifelhaften Sache nicht die Ursache zur 
Vornahme eines Criminalverfahrens geben. Mehr thut er 
nie wenn er „officiose anklagt." Daß der Fiscal zu einem 

solchen Vortrage ein Recht hat, d. h. befugt ist nicht nur ein 
Crimiualversahreu hervorzurufen, sondern auch die Niederschla-
gung desselben wenigstens zu beantragen, liegt in den- ganzen 
bisher entwickelten Charakter seiner Stellung und kann bewie­
sen werden durch einen Passus aus einer landgerichtlichen Acte 
vom 21. Septbr. 1685, Erla, peto. liomic., in welchem der 
Fiscal erklärt: „er prätendire nicht, daß er (sc. der Delin­
quent) länger in Hast bleibe." Dem Gericht stand natürlich 
immer noch die endgiltige Entscheidung zu. Was endlich den 
Ausdruck: „reservire mir aclionem salvam contra NN." an­

betrifft, so läßt sich aus demselben auch durchaus fein Schluß auf 
ein accufatorifches Verfahren ziehen, das etwa htm) nicht recht­
zeitige Thätigkeit präcludirt wird. Vielmehr geht aus dem 

häufigen, grundlosen Gebrauch unzweifelhaft hervor, daß dieß 
eine ziemlich inhaltlose Clause! war, die der Kanzleistyl jener 
Zeit als willkommene Ausschmückung adoptirt hatte und Pflegte. 
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Sie bedeutet nur, daß der Fiscal die Möglichkeit zugiebt, er 

könne in Zukunft in derselben Sache noch Schritte thun. 
9iach dem Zeugenverhör, resp. nach dem Geständnis, 

tritt der Fiscal nur selten noch auf und nur in einer 

Weise, die zur Bekräftigung der hier vertretenen Ansicht 
dient. Die „Schlußdeduction" des Fiscals ist selten nnd hat 
wenig von dem Charakter einer „Widerlegung des Angeklag­

ten", wie sie nach Meister im deutschen Recht mitunter dem 
Fiscal aufgetragen wurde (vgl. oben Seite 112). Es ist 
dies allerdings ein aus dem Accusationsproceß herübergenom-

menes Moment, das aber durchaus nicht im Stande ist den 

Jnquisitiousproceß in seiner Eigentümlichkeit zu beeinträchti­
gen. Diese Schlußschrift, welche im Auklageproceß zur Wi-
derleguug des Beklagten und zur nochmaligen Bekräftigung 
der klägerischen Behauptung dienen soll, wird hier im Unter-

luchungsversahren zur Deduction eines den Richter bei seiner 
Thätigkeit unterstützenden Beamten. Sie hat den Zweck, Sich-
tunq und Aufklärung über das vorliegende Material zu fchaf-
fen. Die Fälle sind zu zählen, in denen der Fiscal ausdrücklich 
um Actencommunication bittet, „um dedueiren zn können " 148). 

lieblicher ist seine einfache Bitte „zu sententioniren" oder „da 
die Sache klar149), sententionando zu verfahren'" Die 
Formel mag wohl mit dem Gedanken einer subrnissio ad sen-

tentiam zusammenhängen und in einer Zeit, wo das Versah-

ren so unbestimmt war, ist dies sehr wahrscheinlich. In den 
von mir beobachteten fiscalischen Processen schwindet jedoch 
dieser Charakter ganz. Der Fiscal spricht die Worte nicht, um 
sich als Parte der Entscheidung des Richters zu fügen, sondern 
um ein Verfahren zn beenden, das ihm genügend vollständig 
erscheint, bei dem er aber selbst oft gar nicht weiter betheiligt 

148) Wenden, den 3. Juli 1691, pct. adult. dupl. und 11. Febr. 1691, 
pcto. vcnef. 

149) 1. Juni 1678, pcto. liomic. 
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ist. Der Fiscal kam eben hierdurch nur seiner Pflicht nach, 
auf Beschleunigung der Inquisitionsprocesse zu sehn. Dies ist 

noch deutlicher ausgesprochen in anderen Fällen, wo der Fis-
cal, wenn der Proceß schon recht lange gedauert hat, geradezu 

das Gericht ersucht, die Sache „schleunig zn beendigen."^") 
Was nun noch daS Urtheil betrifft, welches den Schluß 

dieser „fiscalischen Processe" bildet, so haben wir bereits oft 
Gelegenheit gehabt die große Ungenauigfeit hervorzuheben, mit 
der in demselben das vorhergehende Verfahren charakterisitt 
wird. Es ist oben daraus hingewiesen worden, daß die Aus­
drücke „erhobene peinliche Klage", „des Beklagten Antwort" 

it. dergl. nach ganz eigentümlichen Regeln zu inlerpretiren sind. 
Jetzt sei noch zum Schluß die Ausdrucksweise jener Zeit 

selbst zum Fürsprecher für die hier vertheioigte Ansicht gemacht. 
Schon damals ist es den Gerichten zum Bewußtsein getommen, 
daß der bei ihnen verhandelte Criminalproceß am Allerwenig­

sten ein accnsatorischer war. Wir finden gegen das Ende des 
.17. Jahrhundert immer häufiger in Fällen, die sonst als „Pein-
liehe Klagesachen" bezeichnet wurden, die Ausdrücke „Jnquisi-
tion", „ad instantiam actoris otticiosi angestellte Inquisition", 
„auf Denunciation des act. off. vorgenommene Inquisition" 
it. bergt. Also im Jnquisitionsproceß, welcher' aus Antrieb des 
fiscalischen Beamten, auf feine Denunciation hin vorgenom-
titeii würbe. Dies ist die richtige Bezeichnung jiir das Ver­
fahren unter Mitwirkung des Fiscals, wie es bei den livl. 
Landgerichten der Regel nach neben dem Jnquisitiousproceß 
ohne Thätigkeit des Fiscals stattfand. Die Denuuciation, 

die Rügepflicht, war die wichtigste Pflicht de» Fiscals. Es ist 
(eicht verständlich, daß man bei dem Mißbrauch, der mit dem 
Wort „Klage" getrieben würbe, bie einfache Denunciation bes 
Fiscals als Klage bezeichnete, dieses auch sonst noch mit den 

150) Pernau, 1703, pcto. sodomiae. 



126 

Rechten des Fiscals im Criminalproceß in Verbindung brachte 
und vielleicht geglaubt hat, anfänglich einen wirklichen Ankla-
geproceß in Livland zu besitzen, während schlechterdings nichts 
weiter vorhanden war, als ein sehr unentwickelter Jnquisi-
tionsproceß. Bei demselben war aber der Fiscal speciell dazu 

bestellt, während der Verhandlung der Criminalsachen ein wach-
sames Auge zu haben, dafür zu sorgen, daß dem Gericht rich-
tiges und vollständiges Material vorliege, daß schleunig pro-
cedirt werde u. s. w.» kurz, der Fiscal war ein Beamter, der 

dem Richter bei der Instruction der Criminalsachen behilflich 
sein sollte. Gewiß haben dem Gesetzgeber bei Errichtung die» 
ses Instituts mancherlei Anknüpfungspunkte an den Anklage-
proceß, an die Stellung des öffentlichen Anklägers in demsel­
ben, als Partei, vorgeschwebt, aber schon von Ansang an tritt 
dies znrück. Der Jnquisitionsproeeß war, wie wir gesehn haben, 

in Gesetz und Praxis während der ganzen schwedischen Zeit 
wohl bekannt und breitete sich immer mehr aus. Derselbe 

sollte auch durch Bestellung des Fiscalats nicht aufgehoben, 
sondern nur beaufsichtigt werden. So erklärt sich auf die un-
gezwungenste Weise die auffallende Erscheinung, daß zur selben 
Zeit die Gerichte Livlands dieselben Verbrechen, scheinbar ganz 
regellos, mit oder ohne Thätigkeit des Fiscals verhandelten 
und bestraften. Der Fiscal konnte in jedem Criminalpro-

ceffe mitwirken. Oft war seine Thätigkeit durchaus überflüssig, 
so z. B. in einfacheren Fällen oder wenn der Richter schon 
ohne ihn den Proceß begonnen und genügend durchgeführt 
hatte. Der Fiscal mußte nur da auftreten, wo er zur Durch-
führuug der Sache feine Thätigkeit für nothwendig hielt. 

Wozu aber — könnte hier eingeworfen werden — wurde, 
wenn der Jnquisitionsproeeß doch schon bei uns die Regel bil­
den sollte, dieser Beamte mit seinen unbestimmten Befugnissen 
überhaupt eingeführt, warum wurde der Richter nicht allein be-
auftragt den Jnquisitionsproeeß vollständig in allen seinen 
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Theilen durchzuführend Die Antwort ergiebt sich leicht aus 
dem, was oben (Seite 101) über den Mangel an genügenden 

Einrichtungen für die Voruntersuchung gesagt worden ist. 
Für die Instruction eines systematischen Uutersuchuugspro-
cesses ist die Boruntersuchung unentbehrlich. Die dürstigen 
Vollmachten, die den adeligen Gutsbesitzern, resp. den Pastoren 
von der schwedischen Regierung gegeben waren, konnten nicht 

durchgreifend wirken und zur Ergänzung der dadurch entstehen-
den Lücken im Verfahren sollte das Fiscalat eintreten. Nicht, 
als ob der Fiscal ein Beamter sein sollte, der speciell die Vor­

untersuchung zu führen hatte. Er sollte nur während des ei­
gentlichen Verfahrens fortwährend für die Ergänzung alles 
Desjenigen sorgen, was durch Abwesenheit einer ordentlichen 
Generalinquisition den .eigentlichen gerichtlichen Verhören, der 
Specialinquisition, mangelte. Unzweifelhaft hat denn auch 
das hier besprochene Institut, das mit der öffentlichen Anklage 
des Staatsanwalts kaum irgend welche Aehnlichkeit hat, in 

der hier geschilderten Weise sehr segensreich gewirkt und viel-

fach zu einer gründlicheren und gerechteren Criminalrechtspfiege 
beigetragen. Selbstverständlich mußte es in späterer Zeit bei 
entwickelterer Gerichtsorganisation auch in dieser Richtung viel-

fach au Bedeutung verlieren. 
Die Praxis bestätigt also die oben (Seite 80, 2.) ausge­

stellte Ansicht über die Wirksamkeit der Fiscale im livländischen 
Strafproceß. 

Recapituliren wir nochmals kurz an der Hand der Ge-
richtspraxis die Verpflichtungen, die dem livl. Fiscal oblagen, 

so können wir zur Richtschnur dabei die verschiedenen Bezeich-
nuugen Helmte», unter denen diese Beamten in den Acten auf-
geführt werden. 

1. Die Benennungen, die wir in Deutschland fanden, 
treten uns auch in Livland entgegen. Weitaus die meisten 
charakterisiren den Beamten als Vertreter des Fiscus. Danach 



128 

heißt er: „Fiscal, Fiscaladvocat, Advocafcus ficsi, königlicher 
Sachwald, königlicher Auwald, mandatarius regius, mauda-

tarius ex officio." Der Fiscal hat überall das Juteresse 

des Landesherr» und des Gemeinwesens zu vertreten, muß für 
ordentliche Ausführung der Gesetze sorgen und hat allen hiev 
entstandenen Schaden durch die entsprechende Thätigkeit ent-
weder zu verhindern oder wieder zurechtzustellen. Zu dem 

Zweck hat er die königliche Vollmacht, welche in seiner Bestel­
lung liegt, er ist mandatarius regius. Daneben stand dem 

Fiscal unbedingt das Recht zu, für Privatpersonen zu advo-
cireu und wir finden bei verschiedenen Processen ihn in einer 
solchen Stellung. Dem Oberfiscal stand- dies Recht gesetzlich 
zu nach der Instruction von 1 (>30 und iu den Acten der 

schwedischen Periode finden sich mehrere Fälle, in denen er so­
gar im Criminalproceß für einen Parten auftritt.151) Daß 
den Kreis-, Unter- oder Landfiscalen gleichfalls nach der Pra-
xis das Recht der Advocatur zustand, geht aus verschiedeneu 
Proceßacten hervor. — Sehr oft begegnen wir dem Ausdruck: 

„R9i. klagt in Assistenz des königlichen Sachwalds." Hierunter ist 
freilich kein eigentliches Patrociniren des Fiscals zu verstehen. 
Solche Worte bedeuten nur eine Unterstützung der Behauptung 
eines Anderen.15t£) In allen Fällen, wo eine Privatperson „in 
Assistenz" des Fiscals „klagt", entwickelt der Fiscal denn auch 
weiter gar keine Thätigkeit, als gewöhnlich. Diese Worte 
kommen übrigens nur in den Einleituugsworteu des Urtheils 
vor und werden vom Gericht überall dort angewendet, wo der 
Fiscal bei einem auf private, gerichtliche Denuitciatiou be-
gonuenen Jnquisitionsprocesse sich später in irgend einer 
Weife selbständig betheiligt, z. B. durch die Bitte Zeugen 

151) Im Jahre 1641 führt der Oberfiscal beim Kolenhusenschen Land­
gericht sogar in einem Todschlagproceß die Sache des Beklagten. 

152) Ebenso, wie z. B. bei einer Privatdenunciation auch einmal der 
Sah vorkommt: „N. N. klagt in adaistenz ihrer Mutter." 
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zu sistiren, die Verhandlung zn schließen, abzuurtheilen u. 
s. w. Aehnliche Bedeutung haben die gleichfalls recht ost vor-
konlmendeu Worte: „Fiscalis adhärirte (oder iuhärirte) der 

Klage". Sie besagen durchaus nicht, daß der Fiscal, etwa in 
einem Pnvatanklageproceß, dem Proceß wirklich als Parte bei-

tritt, sondern meistentheils wird diese Wendung gebraucht, wenn 
in einem anhängig gemachten Criminalproceß der Fiscal durch 
sein Auftreten der Denunciation größeres Gewicht zu geben 
sucht. „Actor inhärirt der Klage (einmal mit der Motivi-
rnng: „weil ein schweres Verbrechen vorliege") und bat mit 

hoher Strafe zu belegen" — dieser Satz findet sich in einigen 
Acten, welche sonst des Fiscals gar keine Erwähnung thun. 
Das Wort inhäriren ist hier entschieden ein terminus techni-

cus jener Zeit, der damals um so beliebter sein mußte, als 

er sich durch eine exemplarische Unbestimmtheit auszeichnet. 
2. Der Fiscal ist „actor officiosus, accusator officio­

sus." In wieweit dieser Ausdruck strict als Auklage von 
Amtswegen zn nehmen ist und daß dies nur in den selten-
sten, leider nicht schematisch fest zu stellenden Fällen möglich 
ist, wurde bereits erwähnt. Wir müssen uns also hier dem 
uupräciseu Sprachgebrauch der schwedischen Herren Richter 
anschließen und unter actio, Klage, Anklage, nichts weiter 

.versteh«, als die Denunciation, die mit der Klage nur das 
Gemeinsame hat, daß beide den Anfang des Criminalpro-
cesses bilden können. Der Wanten „actor officiosus" bezieht 
sich also hauptsächlich auf die Rügepfiicht des Fiscals, welche 
sich auf alle vorfallende» Criminalverbrechen erstreckte. 

3. Der Fiscal Heißt auch „instigator1G3) regius". 
Dies ist die am häufigsten in den Criminalproceßacten jener 

153) Von instigare, anreizen, antreiben. Ursprünglich rührt diese aus 
Deutschland herübergenommene Bezeichnung wohl daher, daß der Fiscal die 
öffentlichen Einkünfte „einzutreiben" hatte. 
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Zeit vorkommende Benennung und sie hebt auch die wichtigste 
Pflicht des Fiscals im Strafproceß hervor: ber instigator re-

gius hat im Namen bes Königs für bie Betreibung, bie re­

gelmäßige, schleimige Durchführung unb Beeubiguug ber Cri-
minalproresse zu sorgen. 

Mit tiefen brei Namen: mandatarius regius, accusator 

officiosus, instigator regius ist der Kreis der Amtspflichten 

des livländischen Fiscals vollständig erschöpft. 

Um die Nichtigkeit der von mir bezüglich der schwedisch-

tivläubischeu Praxis gezogeneu Schlüsse zu erweisen, gebe ich 
in Folgenbem eine kurze Uebersicht der hauptsächlichste« von 
mir durchgesehenen Processe. Aus statistische Genauigkeit kann 
dieselbe allerdings nicht Anspruch machen, ba ich nur aus ben 
Jahreil 1630—50 circa alle mir unter bie Hänbe gekommenen 

Acten burchlesen konnte. Doch wird auch schon diese Zusam-
menstellnng genügen, um zu zeigen, in welcher Weise sich die 
verschiedenen Strasproceßformen auf die einzelnen Sachen ver-

theilen. 
In ben jähren 1630—50 kommen vor: 

Reine Privatanklageprocesse 11 
Gemischte Processeia4) ohne Mitwirkung bes Fiscals 22 
Reine Inquisitionsprocesse 18 
Inquisitionsprocesse mit siscalischer Thätigkeit . . 1 
Rein accusatorische Processe burch ben Fiscal . . J 

1650—69. 
Reine Privatanklageprocesse . . ...... 2 

Gemischte Processe ohne Fiscal . 12 
Reine Jnqnisitionsprocesse . . ^ 7 
Inquisitionsprocesse mit siscali scher Thätigkeit . . 9 

Fiscalische aeeusatorische Processe 1 

154) Vgl. oben pag. 100 ff. 
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1669—80. 

Reine Privatanklageprocesse 4 
Gemischte Processe ohne Fiscal ....... 16 
Reine Inquisitionsprocesse ......... 21 
Inquisitionsprocesse mit siscalischer Thätigkeit . . 23 

Rein accusatorische siscalische Processe ..... 2 

1680—90. 

Gemischte Processe ohne Fiscal 1 
Reine Inquisitionsprocesse 30 

Inquisitionsprocesse mit siscalischer Thätigkeit . . 12 
Rein accusatorische siscalische Processe 1 

1690—1700. 

Gemischte Processe ohne Fiscal ....... 3 
Reine Inquisitionsprocesse ......... 45 
Inquisitionsprocesse mit siscalischer Thätigkeit . . 26 

Rein accusatorische siscalische Processe ..... 6 

1700—1710. 

Gemischte Processe ohne Fiscal 6 
Reine Inquisitionsprocesse 57 
Inquisitionsprocesse mit siscalischer Thätigkeit . . 46 
Rein accusatorische siscalische Processe 3 

Die Art des Verbrechens hat auf die Form des Pro-
cesses gar keinen Einfluß. Von den hier aufgeführten 386 
Proceftacten aus der schwedischen Zeit von 1630—1710 ent­
halten also: 

Reinen Privatanklageproceß . . 17 
Gemischten Proceß ohne Fiscal 60 
Reinen Jnquisitionsproeeß 178 
Inquisition unter siscalischer Mitwirkung .... 117 
Fiscalischen rein accusatorischen Proceß .... 14 

386 
9 
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Wenn v. Bock in der oft angeführten Schrift zu ganz 
entgegengesetzten Resultaten gelangt, obgleich auch er die Pra-
xis der fchwedifch-livländifchen Zeit berücksichtigt, so läßt sich dies 
leicht erklären. Ohne mich auf eine ausführlichere Besprechung der 
einzelnen Acten einzulassen, welche v. Bock abdruckt158), will 
ich nur kurz die Gründe hervorheben, aus denen das „Frag-
ment aus der Praxis der drei letzten schwedisch - livländifchen 
Decennien" (1. c. Seite 80 ff.) für die vorliegende Frage voll-

ständig werthlos erscheint. 
W. v. Bock hat166) aus seinen Angaben über das im 

pernauschen Archiv aufgefundene Urtheilsbuch („Specification") 
„alle Fälle ausgeschieden, in denen entweder der Stand des 
Angeklagten oder die Form des Processes ungewiß blieb. Letz­
teres war namentlich überall, wo das Rubrum scheinbar das 

inquisitorische Verfahren anzeigt, der Fall". Sehr richtig be-
merkt derselbe Verfasser darauf: „Bei der Sprachverwirrung, 

die in dieser Hinsicht jene Zeit beherrscht, läßt sich ohne selbst-
ständige Einsicht in die Acten, aus einem solchen Rubrum 
n i c h t s  s c h l i e ß e n . "  T r o t z d e m  f o l g t  a b e r  g l e i c h  d a r a u s  a l s  b e -
weifend für die livländifche Praxis ein Rubrum nach dem 
andern, das den Accufationsproceß durch den Fiscal andeutet. 
Nähere Einsicht in die Acten erweist bald, daß ein solches 
Rubrum ebenso werthlos ist, wie ein den Jnquisitionsproeeß 
anzeigendes. Denn ein accusatorisches Rubrum vor einer In-
quisitiousproeeßaete ist ebenso häufig, wie das Umgekehrte zu 
finden. Nicht selten giebt aber das Rnbrnm auch ganz mit 
Recht den Jnquis i t ionsproeeß an und somit  is t  v .  Bock's 
Darstellung durchaus willkürlich und einseitig. Beweiskraft 
können „bei der Sprachverwirrung jener Zeit" nur Original-
acteu haben. Solcher Originalacten bringt uns die Schrift 

155) Sie sind übrigens nur aus dem pernauschen Landgerichtsarchiv. 
156) Seite 79. 1. c. 
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v. Bock's 22. Davon sind auszuscheiden 5 Processe, d ie gegen 
adelige Verbrecher geführt werden, 2 Processe, in denen der 
Fiscal wegen „Despectirung des Gerichts"157) aecusatorisch 

verfährt uud 9 weitere Processe, welche inquisitorisch verhan-
delt werden. Es bleiben noch 6 aecusatorisch verhandelte 
Fälle. Von diesen Acten ist eine „unvollständig"'"), eine 
andere besteht nur aus einem „Urtheilsconcept"I5y) und von 
einer dritten ist nur das Rubrum, nicht einmal mit Angabe 

des fraglichen Verbrechens, angegeben. lti0) Mit den nun noch 
übrigen drei Proceßacten wäre jetzt der Beweis zu führen, 

daß in Livland während der 80 Jahre schwedischer Herrschaft 
oder mindestens seit 1669 ausschließlich der reine Staatsan-
klageproceß durch den Fiscal galt. 

Heidelberg am 11. Aug. (30. Jul i )  1869. 

Z C. Schwach. 

157) Nach der Execntionsverordnung von 1669 § 26 ef. oben pag. 
62, 3 und v. Bunge 1. c. 

158) W. v. Bock I. e. pag. 81. 

159) L. c. pag. 82 

160) L. c. pag. 86. 

9* 



Die Wirkung der erfüllten Resolutivbedingung 
auf Rechtsgeschäfte unter Lebenden, 

nach dem Privatrechte, Liv-, Ehst- ititb Kurlands. 

Nachdem sich seit mehreren Jahrhunderten der Sieg des 
römischen Rechts über das deutsch-nationale als vollendete 
Thatsache dargestellt, hat die Gruppirung des Civilrechts ihre 
Hauptrichtung von dem ersteren erhalten. Wenn auch zwei der 
Rechtsquellensammlungen der Römer, die Digesten und die 
Institutionen, lange um den Vorrang hinsichtlich der Ein-
theilung des Rechtsstoffs in Gesetzbuch und Doctrin unter 
einander gestritten haben, so hat dieser interne Zwist die That-
fache nicht zu alteriren vermocht, daß dem Wesen nach die 
römische Stoffeintheilung Wurzel in Codification und Theorie 
geschlagen hat. Nur eine wesentliche Veränderung romanistischer 
Gruppirung vermag der Rechtsgelehrte der letzten Jahrhunderte 
auch für das Privatrecht auszuweisen, die Ausscheidung und 
Voranstellung des sog. allgemeinen Theils. Das Ausrecht-
erhalten der Stellung desselben möchte allerdings rationell und 
historisch geboten erscheinen. 

Rationell, weil bei der vorhandnen Eintheiluug 
der Rechte, sei es nach der Jnstitutionenreihensolge oder 
nach dem üblichen System der meisten Pandectenlehrbücher, 
eine nicht unbedeutende Anzahl rechtlicher Zustände heimath-
los im System umherirren und vergebens eine Stätte suchen 
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würde, die sie auszunehmen bereit wäre (ich erlaube mir hier 
bloß ans die Dogmen von der Nativität der Klage und von 
den juristischen Personen hinzuweisen), weil die Gleichheit der 
Grundsätze anderer Lehren schleppende Wiederholungen in der 
Darstellung erheischen würde, falls man dieselben getrennt 
unter den verschiedenen Gruppen des Rechts aufführen wollte, 
(wie es z. B. bei der Lehre von den Rechtsgeschäften, von der 
Schenkung ii. f. w. der Fall ist), mit einem Wort, weil es 
mathematisch erforderlich ist, mehrfach in einer Gleichung sich 
wiederholende Größen in einen Werth zusammenzuziehen. 

Historisch, weil das Recht sich an die genannte Art der 
Systematisirnng gewöhnt hat, weil eine Modification in dieser 
Beziehung den Gesetzgeber leicht zu Vergeßlichkeiten verleiten, — 
da scheinbar selbstverständliche Dinge mehrfach codifirirt werden 
müßten, — dem Richter falsche Restrictionen und falsche Exten­
sionen nahe legen, dem Rechtslehrer die Pflicht auflegen 
würde, den Rechtsstoff anders zu gruppiren, als feine jüngste 
Quelle es thut. 

Fast übereinstimmend haben daher die neuern aus dem 
gemeinen Recht abgeleiteten Partieulargesetzbücher die angegebene 
Eintheiluug befolgt.') Abgesehen von einigen andern hier 
irrelevanten Ausnahmen 2) hat aber der baltische Jurist ins-
besondere die Sonderstellung der jüngsten Codification des ein-
heimischen Privatrechts, wie sie im dritten Theil des „Provin-
cialrechts der Ostseegouvernements" aufgezeichnet worden, zu 
registriren. Dasselbe kennt keinen allgemeinen Theil. Die 
Veranlassung dieser abweichenden Systematisirnng dürfte in der 
Analogie des russischen Rechts zu suchen sein. In Folge 

1) Vgl. Entwurf eine? bürgert. Gesetzbuchs für ba? Königreich Bayern; 
Lange über benfelben, S. 32 ff.; Allg. preuß. Lanbrecht, Thl. I; L. v. 
Röuue, Ergänzungen unb Erörterungen zu ben preuß. Rechtsbüchern burch 
Gesetzgebung unb Wissenschaft, Einl. S. 5. 

2) Vgl. z. B. reiten. Gesetzbuch. 
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dessen finden sich die sonst im allgemeinen Theil unter-
gebrachten Lehren zerstreut im ganzen Gesetzbuch. Dem durch 
diese Zersplitterung entstehenden, auch in der Praxis sich 
schon fühlbar machenden Mangel an richtiger Definition ab-
zuhelfen und wenigsteus für einzelne Dogmen die abgebrochne 
Brücke zum gemeinrechtlichen System neu zu schlagen, möchte 
daher nicht ungerechtfertigt erscheinen. 

Seit Erscheinen des dritten Bandes des Provincialgesetz-
buches ist die rechtswissenschaftliche Arbeit unsrer Provinzen 
(natürlich nur, soweit sie das Privatrecht betrifft) in neue 
Bahnen getrieben worden. So wie früher die Gestaltung des 
geltenden Rechts aus dem Wust des verschiedenartigsten Mate-
rials, so ist es jetzt die Commentarisation des einmal als geltend 
Hingestellten, was den nächsten Vorwurf der privatrechtlichen 
Arbeit in den Ostseeprovinzen zu bilden hätte. Die gesetz-
geberischen Gedanken in ihrer Klarheit hinzustellen, den Zu-
sammenhang derselben mit den Rechtsquellen und namentlich 
mit dem gemeinen Recht nachzuweisen und so die Verbindung 
mit den aus derselben Quelle strömenden Particnlarrechten 
Deutschlands stets im Gange zu erhalten, um die Resultate 
deutscher Arbeit anch für das provincielle Recht nicht bloß als 
zugänglich, sondern als direct practisch verwerthbar zu erhalten, 
das ist das wahrlich ernster Anstrengung werthe Ziel, das sich 
der Jünger der Themis bei uns zu stellen haben wird. Hierzu 
einen geringen Beitrag zu bieten, hat die vorliegende Arbeit 
unternehmen wollen. 

Den Reiz eigenartiger Quellen bietet die Bearbeitung 
der Lehre von den Bedingungen nach baltischem Recht nicht. 
Ja, wäre die neue Codification nicht eingetreten, so würde ein 
Versuch, das provincielle Recht über Bedingungen darzustellen, 
sich mit einer Erörterung der gemeinrechtlichen Theorie derselben 
decken, da von einem nennenswerten Gewohnheitsrecht in dieser 
Beziehung ebenso wenig die Rede sein kann, wie von besondern 
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geschriebenen Quellen. Es würde sich daher, da unser neues 
Gesetzbuch in der Hauptsache nur eine Aufzeichnung geltenden 
Rechts sein soll, für unser Thema hauptsächlich um einen Nach­
weis der Identität des gemeinen und des neuen particulairen 
Rechts, um die Erörterung und Entscheidung der bekanntlich 
grade in Betreff der Frage der Wirkung der Resolutivbedingung 
entstandnen lebhaften Controverfe und nur im äußersten Fall 
um die Annahme einer neuen legislativen Bestimmung han-
dein, wenn nämlich der klare Sinn des Gesetzes eine solche 
verlangt. 

Das römische Recht ist somit alleinherrscheno in dieser 
ganzen Lehre. Unb wo sollte es biese Rolle eher übernehmen 
als hier? Der Natur feines Bilbungsganges zufolge, nach 
welcher wissenschaftliche Denkarbeit mehr zur Ausbildung feiner 
Bestimmungen beigetragen hat, als bieg bei irgenb einem anbern 
Rechte ber Fall ist, muß bie Ausarbeitung derjenigen Theile bes 
Civilrechts, welche mehr logische Konsequenzen aus einem Grund-
gebanken, als Ausbruck bes Volksrechtsbewußtseins über con-
crete Lebensverhältnisse jittb, demselben in viel höherem Grabe 
eigen sein, als bent beutschen Rechte3). Das letztere hat bem 
Uebergewicht ber römischen Civilistik zu einer Zeit erliegen 
müssen, als bie allgemeinen Eigenschaften ber Rechtsverhält­
nisse, bie Abstraktionen ans bem Eoncreten, noch nicht von ber 
deutschen Rechtsarbeit erreicht waren, noch erreicht werden konnten. 
Es würbe somit bcm provinciellen Recht eine Abweichung von 
bem Inhalt des gemeinen Rechts kaum möglich geworden sein, 
wenn nicht grade der Reichthum der römischen Quellen in der 
uns vorliegenden Lehre sich widersprechende Anschauungen nach 
verschieden Seiten hin hervorgerufen und Controversenentfchei-
düngen durch die Proviucialgesetzgebuug, vielleicht abweichend 
von der communis doctorum opinio ermöglicht hätte. — Es 

3) Vgl. Jhering, (M|'i des röni. SKccbta Bd. I, pag. 77 ff. 
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hat somit der Bearbeiter einer kontroverse aus der Bedingung?-
lehre einen modificationslosen und unvermittelten Uebergang 
römischer Rechtsgrundsätze in das provincielle Recht zu regi-
strireu, eine Reception, wie sie in Betreff des gesammten 
Obligationenrechts, zu welchem die Hauptgrundsätze über Be-
dingungen bei uns geschlagen worden sind, auch durch die alten 
einheimischen Quellen ̂ ) sanctionirt worden ist. 

Der Stoff, aus welchem daher die vorhandenen Sätze 
unserer Codification zu interpretiren wären, ist bekannt; den 
Nachweis der Notwendigkeit dieser Interpretation soll das 
Folgende zu liefern versuchen. 

§ 1. 
Eine kurze Erwähnung der Hauptgruudfätze, welche unser 

Provincialrecht über das Wesen und die Wirkung der Bedin­
gung im Allgemeinen ausstellt, dürste behufs Orientirung über 
den Ausgangspunkt nnsrer Frage erforderlich sein. 

Der dritte Theil unsres Gesetzbuchs erklärt die Bedin-
fcirng5) für 

„diejenige Nebenbestimmung, durch welche die Gültigkeit 
„und Wirksamkeit eines Vertrages von einem künstigen, nnge-
„wissen (oder doch als künftig und ungewiß gedachten) Ereig­
nisse willkürlich abhängig gemacht wird." 

Derselbe entscheidet damit den zwischen Windscheid 6) 
und den meisten andern Civilisten7) entstandenen Streit, ob 
die Existenz des Gewollten, d. h. des Rechtsverhältnisses 

4) Vgl. namentlich Esthl. Ritter- und Landrecht Buch IV, tit. 1. 

5) Vgl. Art. 3150. 

6) Vgl. Lehrbuch d. Pandekten, I S. 209; Schönemann, lieber 
das Wesen des suspensiv bedingten Rechtsgeschäfts in der Gieß. Zeitschr. N. 
F. XIX, S. 1 ff.; Windscheid, Die Wirkung der erfüllten Bedingung 
Basel, 1851. 

7) Vgl. z. B. Arndts, Lehrbuch d. Pand. § 66; Rudorfs zu 
Puchta § 59a; Unger, Oest. Erbrecht 8 16 Anmerkg.; Vangerow Pan­
dekten, S. 133. 
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oder des Willens selbst von dem in der Bedingung gesetzten 
Umstände abhängig gemacht werde, in Ausdrücken, welche mehr 
der erstem Anschauung anzugehören scheinen („Gültigkeit und 
Wirksamkeit"). Ob die von Wind scheid aus seiner Theorie 
gezogne praktische Consequeuz der Unmöglichkeit jeder Rückzie-
huug der Bedingung wirklich eine notwendige Folgerung aus 
derselben bildet, werden wir später sehen. 

Wichtiger und mit Entschiedenheit zu betonen ist der Um-
stand, daß das Provincialgesetzbuch in der angeführten Definition 
bloß von dem bedingten Vertrage redet, ohne der Bedingung 
bei  der Tradi t ion und bei  letztwi l l igen Verfügungen zu 
gedenken. Derselbe wäre allerdings einfach aus dem Mangel eines 
allgemeinen Theils zu erklären, welcher genöthigt hat, die Lehre 
von der Bedingung nach der verfchiednen Qualität der bedingten 
Geschäfte zu zerlegen. Allein eine nähere Durchsicht der be-
züglichen Artikel des Provincialgesetzbuchs erweist, daß der Ge-

setzgeber diese Zerlegung nicht streng durchgeführt hat und daß in 
die Art. 3150—3194 iitcl. nicht bloß fpeciell die bedingte Obli-
gation tangirende Bestinunungen, sondern die meisten derje-
nigen Sätze, welche allen Gattungen der Bedingung gemein 
sind, aufgenommen worden«), daß somit die Bedingungslehre 
im Obligationenrecht als generelles Gesetz den Singularbe-
stimmungen im Erbrecht und Sachenrecht gegenübersteht. Ja, 
die Gewöhnung an die Stellung des ganzen Dogma's im all-
gemeinen Theil hat sogar mehrere Sätze in das Obligationen-
recht hineingebracht, welche streng genommen hier garnicht am 
Platze sind, sondern die bedingte Tradition tangiren. Es sind 
dies namentlich die Art. 3171 und 3175, welche einen Theil 
des Thema's gegenwärtiger Abhandlung bilden werden9). 

Daß ferner der viel mißdeutete Ausdruck: „Nebeübe-

8) Vgl. Art. 3151—3159 incl; Art. 3161—3165 Ittel. 3167, 3168 
U. |. w. 

9) Siehe unten § 6. 
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st immung" in der Begr i f fsdef in i t ion der Bedingung von dem 
Provincialrecht nicht in dem Sinn genommen worden ist, als 
liege hier ein trennbares, für sich bestehendes, Nebengeschäft 
vor, eine Annahme, die bekanntlich zu den irrigsten Conse-
quenzen10) in Betreff der Beweislast und andrer Grundsätze 

geführt hat, geht wohl schon aus der Thatsache hervor, daß die 
Gültigkeit des Vertrages von dieser Nebenbestimmnng abhängig 
gemacht wird, daß in concreto gemeinte Rechtsgeschäft daher 
nicht wohl ohne die Bedingung denkbar, beziehungsweise von 
derselben trennbar sein würde. Auch die Resolutivbedingung, 

welche, wie wir noch näher zu betrachten Gelegenheit haben 
werden, nach der richtigen Anschauung als ein Nebengeschäft, 
d. i. ein zweites Geschäft zu betrachten ist, ist nicht zugleich 
als ein Nebensächliches, von dem ersten Geschäfte Trennbares 
aufzufassen, sondern bildet einen integrirenden Theil des Ge-

sammtrechtsverhältnisses. 
Die Lehre von den uneigentlichen und falschen Bedin-

gungen, von den Arten und der Erfüllung der Bedingung 

übergehen wir hier, als unser Thema nicht unmittelbar be-
rührend. Nur die Einteilung der Bedingung in die suspen-
sive und resolntive wäre eigentlich als eine wesentliche Vor-
frage schon hier zu erledigen; allein der Zusammenhang wird 
es uothwendig machen, den Unterschied und die Wesensgleich-
heit der beiden Bedingungsarten (siehe unten § 3) erst bei 
der Darstellung des eigentlichen Gegenstandes dieser Erörte-
ruug auszuführen. 

Wenn wir mich die Wirkung der Bedingung während der 
Schwebezeit, die sog. „Vorwirkung", wie Fitting") sie 
nennt, hier ohne nähere Besprechung lassen, so geschieht dies 
weniger, weil diese in keiner Beziehung zu der Nachwirkung 
steht, — vielmehr laßt sich, wie sich zeigen wird, durch dieselbe 

10) Vgl. Windscheid, Pandekten, Bd. I S. 210, Amnerkg. 12. 
11) Zeitschrift für Handelsrecht, II S. 253 cf. 77. 
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Manches erklären, was anders aufgefaßt zu falschen Schlüssen 
führen würde, — sondern weil bei der Erörterung unsrer 
Hauptaufgabe selbst sich schon eine Erwähnung der bei der-
selben notwendigen Punkte aus der genannten Lehre ergeben 
wird. Wir betonen hier nur, daß das Provincialrecht in ver-
schiedener Weise die Hauptäußerung dieser „Vorwirkung", ins-
besondre die Willensgebundenheit des Promittenten, die „recht-
liche Hoffnung" des Promissar's^-), den Uebergang dieser 
beiden Rechtszustände aus die beiderseitigen Erbenl3), die 
Cantionen, welche beide Theile zu leisten haben '4), die Grund­
sätze über die Gefahrsübernahme während schwebender Bedin-
gütig16), dem gemeinen Recht analog lehrt. 

§ 2. 
Ist die Bedingung erfüllt, d. h. ist der in ihr bezogene 

tatsächliche Umstand eingetreten, so tritt die Willenserklärung, 
der sie hinzugefügt worden war, in ihre volle Rechtswirkung 
ein. Sowohl die Art dieses Eintritts als die Ausdeh-
nung desselben sind von Alters her der Gegenstand einer so 
lebhaften Controverse gewesen, daß der Kampf, der auf der 
ganzen Linie der Bedingungslehre gestritten worden, hier seine 
Gipseluug zu erreichen scheint. 

Wir haben soeben die Art der Wirkung von der Aus-
dehnung derselben unterschieden, obgleich wir uns wohl be-
wüßt sind, daß die letztere auch unter die erstere subsumirt zu 
werden vermag. Aber im Gegensatz zu der viel verbreiteten 
Anschauung, als involvire eine bestimmte Stellung in der einen 
Frage eine entsprechende in der zweiten, als müsse derjenige, 
der in Bezug auf die Art des Bedingungseintritts die Un-
mittelbarkeit, somit dessen größere Stärke betont, anch den­

12) Sill. Art. 1280, 3935, 3167, 3168. 

13) Vgl. Art. 3166. 

14) Vgl. Art. 3169, 2378, 2379, 3177. 

15) V«1 Art. 3866. 
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selben soweit als möglich ausdehnen, beziehungsweise zurück-
beziehen, glauben wir nicht Unrecht zu thun, wenn wir die 
beiden, dogmengeschichtlich schon disparat gewordnen Lehren 
von einander trennen. 

Um nun die Art, in welcher die erfüllte Resolutivbedin-
gung wirkt, genauer defiuiren zn können, müssen wir Allem 
zuvor das Verhältniß derselben zu dem Gegenstande, auf 
welchen gewirkt wird, näher in's Auge fassen. Was ist über-
Haupt direct vom Eintritt oder Nichteintritt einer Bedingung 
abhängig? 

Im Allgemeinen antwortet die Theorie und antwortet 
auch unser Provincialgesetzbnch: das Geschäft selbst ist das 
Abhängige, und in dieser allgemeinen Fassung ist die Antwort 
keine unrichtige, denn das Geschäft entsteht und vergeht mit 
der gesetzten Bedingung. Wenn man also Geschäft mit „Exi-
stenz des Geschäfts" und „Dauer des Geschäfts" identisch setzen 
würde, so wäre an der eben erwähnten Definition Nichts aus-
zusetzen. Allein es würde vielleicht nahe liegen, unter Geschäft 
auch dessen Inhalt zu verstehe» und in diesem Sinne ist die 
Abhängigkeit des Geschäfts von der Bedingung, welche ja selbst 
regelmäßig einen Theil seines Inhalts bildet, also die Abhän-
gigkeit des Inhalts von sich selber, eine Absurdität. Logischer 
ist es daher denjenigen Act, dessen Erzeugung Resultat des 
Bediuguugseiutritts ist, als directeu Gegenstand der Wirkung 
des letztern zu betrachten. Ties ist der Act der Entstehung 
des Geschäfts bei der Suspensiv-, der Auslösung des-
selben bei der Resolutivbedingung. Diese Unterscheidung giebt 
uns daher den Anhalt zu einer nähern Zusammenstellung der 
beiden Bedingungsarten. 

Die Entstehung des Geschäfts ist zur Existenz desselben 
erforderlich, die Auflösung nicht. Daher beherrscht die Sns-
pensivbedingung wirklich das ganze Geschäft in direkter Weise: 
es entsteht mit seinem ganzen Inhalt erst nach Erfüllung der 
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ersteren. Daher nennen die Quellen nur das unter einer sol-
chen contrahirte Geschäft ein negotium conditionalel6). Da­
her werden die Grundsätze der Bedingung von den altern Theo-
retikern mit Vorliebe auf die Suspensivbedingung angewandt 
und mit Beziehung auf dieselbe erörtert"). Die Resolutiv-
bedingnng hingegen läßt das Geschäft unbedingt entstehen. 
Sie macht nicht unmittelbar das Geschäft, sondern nur seine 
Auflösung von ihrem Eintritt abhängig. Daher sprechen die 
Quellen von einem „negotium purum, quod resolvitur sub 

conditione" lö). 

Thibaut in seinen civilistischen Abhandlungen") war 
der erste, welcher diese Auffassung anf's fd)ärfste betonte und 
sie in der Theorie zur Herrsd)aft brachte. Er setzt ein unter 
einer Resolutivbedingung contrahirtes Rechtsgeschäft aequal 
einem unbedingten Hauptgeschäft mit einem bedingten Neben-
gefchäst, gerichtet auf Auflösung des erstem. Hiergegen möchte 
aber dod), um irrthümliche Consequenzen nach der andern Seite 
hin zu vermeiden, zu erinnern sein, daß es sich nicht Wesentlid) 
um zwei Geschäfte, sondern um eines handelt, welches aller-
dings unbedingt, pure, entsteht aber nicht unbedingt ist. Nur 
in diesem Sinn ist das „negotium purum" der Quellen zn 
fassen^"). Wie wir bei der Suspensivbedingung schon aus 
die gefährlid)e Verwed)slnng zwischen „Geschäft" und „Ge­

iti) Ooni'. 1. 2 § 3 in fin. Dig. pro emt. (41,4): sed videamus, 
utvum conditio sit an convcntio? si convenlio est, magis resolvctur, 
quam implebitur. 

17) D. B a 1 d u i n i connu. de conditionibus (in Heincccii jurispr. 
Romana et Attica. T. 1); F. Bruselii tract. de conditionibus et P.; 
Durani tr. de condit. et modia impoesibilibus, Frankfurt und Leipzig, 
1700; J. Ravensberg de condit. convcnt. et ultim. volnntatum, 
Jena, 1752. 

18) 1. 2. 4. pr. Dig. de in diem add. (18, 2); 1. "1 Dig. de 1. 
com. (18, 3); 1. 2 § 4. 5. Dig. pro emt. (41, 4). 

19) Civilistische Abhandlungen XVII, 1. 
20) Dieselben setzen daher auch stets den Zusatz, quod resolvitur sub 

conditione, hinzu; vgl. die oben angezogenen Stellen. 
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schäftsentstehung" hingewiesen, so müssen wir auch hier be-
tonen, daß das Geschäft als ein purum, in unbedingter Weise 
en t s teh t ,  abe r  i n  se inem ganzen ,  i n  de r  „ c o n v e n t i o "  

liegenden Inhalt, zu welchem nothwendig die Resolutiv-
bedingung als Theil21) gehört. Daher wenden die Quellen 
die allgemeinen Grundsätze über Bedingung als Theil des 
Inhalts der Rechtsgeschäfte, z. B. über Willensgebundenheit 
it. f. w. auch auf diese Bedingungsart an, was bei Annahute 
eines besondern zweiten Rechtsgeschäfts nicht wohl erklärlich 
wäre '**). 

Es ist diese Untrennbarkeit der Resolutivbedingung 
von dem Hauptgeschäft namentlich der im Verlauf der Ab-
Handlung 23) zur Erörterung gelangenden Riesser 'schen Theo-
rie gegenüber zu betonen, und nur in ihr die wahre Mitte 
zwischen zwei sich leicht ergebenden fehlerhaften Auffassungen 
der auflösenden Bedingung zu finden. Die eine Auffassung 
möchte in der Resolutivbedingung einen eignen, von dem In-
halt des Hauptgeschäfts los gelösten, wenn auch gleichzeitig 
mit demselben entstehenden Vertrag auf Auflösung des ersteren 
sehen, eine Idee, welcher der Resolutivbedingung die Qualität 
der conditio, eines Jnhaltstheils des Rechtsgeschäfts völlig 
entzieht und zu mannigfachen Verwechslungen Veranlassung 
giebt, wie sie z. B. schon bei ©ujactus'24) vorkommen, wenn 
derselbe das pactum de retrovendendo in seiner regelmäßigen 
Form als Resolutivbedingung faßt. Die andere Auffassung25) 
dagegen sieht durch die Resolutivbedingung das Geschäft als 
solches, beziehungsweise dessen Inhalt, also nicht bloß dessen 

21) Vgl. Arndt's, Pandekten § 66, Vangerow, Pandekten § 96, 
Savigny System Bd. III. S. 116 ff., Böcking, Lehrbuch I. § 111. 

22) § 4 J. de verb. obl. (3, 16); § 8 pr. Dig. de perie. et comoi. 
(18, 6); 1. 41 Dig. de re jud. (42, 1) u. a. m. 

23) Vgl. unten § 4. 
24) conf. Observationes XXIV, c. 36; vgl. weiter unten. 
25) Vgl. z. B. Unger, Oest. Erbrecht, III § 82 Not. 30. 30a, 
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Auflösung, bedingt und vermag daher nicht die (sogleich von 
uns zu besprechende) Analogie der Suspensivbedingung auf 
die erstere auszudehnen. 

Wenn nun also die Auflösung des Geschäfts das wesent-
liehe Object der deshalb „resolutiv" genannten Bedingung bil­
det, so fällt der begriffliche Unterschied zwischen dieser und 
der aufschiebenden Bedingung weg; denn die Auflösung wird 
ja eben durch die Bedingung ausgeschoben, sie steht somit 
unter einer suspensiven conditio. Es ist mit andern Worten 
die resolutive Bedingung nichts Andres als eine suspensive, aus 
Vernichtung des Geschäfts (dessen Jnhaltstheil sie bildet) ge-
richtete. Die beiden Bedingungsarten sind somit wesent l ich 
identisch, nur in dem Gegenstande ihrer Wirkung verschieden, 
und alle aus dem Wesen derselben entspringenden Grund-
sätze sind in gleicher Weise auf beide anzuwenden26). Es 
erklärt sich hieraus auch naturgemäß die dürftige Behandlung 
der Resolutivbedingung durch Quellen und Theorie, da man 
dieselbe als in der Suspensivbedingung enthalten ansehn muß. 

Aus diesem Grunde dürste es angemessen erscheinen, in 
gedrängten Worten die gemeinrechtliche und provinzielle Lehre 
von der Wirkung der erfüllten Suspensivbedingung zu erör­
tern , um so ihre wichtigen (Konsequenzen auf unser Special­
thema besser im Auge behalten zu können. 

§ 3. 

Durch die Setzung der aufschiebenden Bedingung hat 
der Promittent seinen Witten für die Zukunft gebunden. Er 
spricht aus, daß er bei Eintritt eines gewissen Urnstandes auch 
eine gewisse Rechtswirkung wolle. Dieser Wille bedarf somit 
zur Gestaltung des eventuell gewollten Rechtszustandes nur 

26) Vgl. Thibaut, I. c. S. 360 ff.: Seil: „Ueber bedingte Tradi­
tionen , zugleich ald Revision der Lehre von den Wirkungen der Bedingung 
im Allgemeinen". Zürich 1839. S. 181 ff 
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der fehlenden Thatsache; mit Eintritt derselben ist das Rechts-
verhältniß ebenso37) existent, als wenn es von Anfang an ein 
unbedingtes gewesen wäre. Die fehlende Thatsache läßt also 
bei ihrem Erscheinen das Rechtsgeschäft unmittelbar, gleichsam 

l ohne Hinzuthun der sonst erforderlichen Willensäußerung in's 
Leben treten, eben weil diese letztere schon früher vorhanden 
war. Die Bedingung wirkt  somit bei ihrem Eintr i t t  uu-
mittelbar oder, wie namentlich in Beziehung auf die bedingte 

' Eigenthumstradition gesagt zu werden Pflegt, „dinglich". 
Am prägnantesten äußert sich diese, übrigens auch theo-

retisch nie bestrittene Unmittelbarkeit, diese Wirkung des Willens 
in die Ferne, bei der eben berührten bedingten Tradition, 
welche unser Provincialgefetzbuch2«) zusammen mit der Theorie 
von der Wirkung der erfüllten Bedingung bei Verträgen be-
spricht. Regelmäßig bleibt der Besitz der Sache, um deren 
Eigenthumsübergang existente conditione es sich handelt, 
bei dem Promittenten. Dies ist jedoch nicht unumgänglich; viel-
mehr kann auch bei der Suspensivbedingung eine Tradition 
der Sache an einen Dritten*) vorkommen29). Nun kann diese 
ganz ohne Rücksicht auf den bedingten schon vorher bestehenden 
Vertrag, als Ausfluß des Willens des Eigentümers erfolgen; 
dann erzeugt sie sofort volles Eigenthum und erhält überhaupt 
nicht den Character der bedingten Tradition. Der Promissar 
erhält in diesem Fall, da er nicht aus Grund einer bedingten 
Uebergabe, sondern eines bedingten Vertrages gegen den Pro-
mittenten, welcher an einen Dritten veräußert hat, klagt, bloß 
die obligatorische actio ex stipulatu, nicht die Vindikation. — 
Hat aber der Promittent unter Hinweis auf einen vorher 
bestehenden bedingten Vertrag oder ganz einfach unter Setzung 

27) Ebenso = in der Art, nicht mit derselben Wirkung. 
28) Vgl. Art. 31VO. 
29) Vgl. Sell I. e. S. 132 ff. 
*) beziehungsweise an den Promissar. 
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einer Bedingung dem Promissar eine Sache tradirt, so entsteht, 
eben der beabsichtigten Suspension der Wirkung halber, an-
fänglich gar kein Eigenthnm. Die bloße Tradition nämlich, 
ohne vorausgehende justa causa, erzeugt als reines Factum 

kein dingliches Recht; die justa causa verleiht derselben erst 
rechtliche Qualität. Diese wird hier durch den bedingten Ver-
trag oder die bei der Tradition gesetzte Bedingung repräseutirt, 

ist somit selbst eine bedingte, schwebende. Damit ist die Be-
dingtheit der Tradition selbst ausgesprochen — sie wirkt vor-
läufig nur Besitz an einer fremden Sache, eventuell erst Eigen-
thum, aber dann unmittelbar30). 

Diese Unmittelbarkeit der Wirkung, mag dieselbe nun 
in einem bloßen Fälligwerden der Forderung oder in einem 

Uebergang dinglicher Rechte bestehen, lehrt nun auch unser 
Provincialrecht, wenn es z. B. in Art. 1349 sagt: 

„Wird das Pfandrecht für eine bedingte Forderung bestellt, 
„so ist dasselbe während obschwebender Bedingung wir-
„kungslos. Tritt aber die Erfüllung der Bedingung ein, 

„so ist  das Pfandrecht schon in dem Augenbl ick a ls 
„entstanden zu betrachten, in welchem es bestellt 
„wurde." 
Sehen wir sür's Erste von der hier enthaltenen sog. Rück-

ziehnng der Bedingung ab und verwerthen wir den Artikel 
jetzt bloß für das so eben ausgestellte Princip der dinglichen 
Wirkung, so zeigt uns das selbstständige „Entstandensein" des 
Pfandrechts, im Gegensatz zu einer etwa noch zu verlangenden 
besondern Bestellung, daß die Dinglichkeit des Rechts unan-
gesochtnermaßen auf die erste Einräumung sich stützt. Ebenso 
lehrt Art. 1350: 

„Ist nicht die Forderung, sondern das Pfandrecht selbst 
„von einer Bedingung oder Zeitbestimmung abhängig 

30) Vgl. ©eil 1. c. p. S. 1S3 ff. 

10 
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„gemacht, so wird es nur von dem Eintritt der Bedingung 
„oder des Termins an wirksam," 

und ganz direct Art. 817: 

„Tie Uebergabe kann auch unter einer aufschiebenden 
„Bedingung erfolgen, in welchem Falte erst mit dem Ein­
tritt der Bedingung das Eigenthum aus den Em-
„psänger übergeht."  
Vgl. auch Art. 837, sowie für letztwillige Verfügungen 

Art. 2190, 2193 und 2377. 

Indem wir die Ausdehnung der unmittelbaren Wirkung 
der erfüllten Suspensivbedingung einer spätem Erörterung im 
Zusammenhang mit der Lehre von der Ausdehnung, beziehungs-
weise von der Rückziehung der erfüllten Resolutivbedingung vor-
behalten, haben wir jetzt die Konsequenz der vorausgeschickten 
Grundsätze bei der erfüllten Resolutivbedingung zu betrachten. 

S 4. 

Die Frage, ob bei Eintritt der auslösenden Bedingung 
der Rückerwerber unmittelbar das zeitweilig verloren gegangene 

Recht wieder erwirbt oder bloß ein obligatorisches Recht auf 
Rückbestellung erhält, ist bis auf Thibaitt allerdings vielfach 
angeregt, aber nicht mit vollständiger Klarheit entschieden worden. 
Eujaeius schwankt in dieser Beziehung zwischen den verschie-
denen Auffassungen; während er in den Observ. XXIV, e. 3G 
ad leg. 4 et 3 Dig. de in <liem aild. (18, 2) die stärkere 
Wirkung, den 'unmit te lbaren Uebergang des dingl ichen Red)ts3 ' )  
an Den Ritcfenuerber anerkennt, vei-bis: 

facto alterius, qni pignus non contvaxit, veluti 

f a c t o  e j u s ,  q u i  m e l i o r e m  c o n d i t i o n e m  o f f e r t ,  [ i e r -

i m i, non etiatn facto ejus, qui id contvaxit: uude nec 

31) Wenn hier nur von der bedingten Übertragung ding licher Rechte 
die Rede ist, so rührt dies daher, t-nfi hier allein eine prägnante Wirkung, 
ein Rückfall von Reckten vorkommt. 
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vi rem ein tarn et ab emlore pigneratam, emtor redhibeat 

venditori ob viiiiim ali.jtmd Intens, pignus exstingui pla­

ce t., dehnt er dieselbe auch auf den bloßen Nebenvertrag 
des pactum de retruvendeudo in den daraus folgenden Worten 
aus und verwechselt somit Resolutivbedingung bei der Rechts-
Übertragung und Nebenvertrag auf Auslösung; während er 
einerseits das Vindicationsrecht des Rückerwerbers, wenn auch 
nur „per utiles et fictititias actiones" ausrecht erhalten 
will-'2), läßt er dasselbe an einer andern Stette fallen '3). 
Tagegen betont Donellus^) mit Entschiedenheit, jedoch ohne 
speciell auf die bezüglichen Quellenaussprüche einzugehen, die 
dingliche Wirkung der conditio exsistens. Die Anschauung, 
als erwerbe der Promittent bei Eintritt der Resolutivbedingung 
nur eine persönliche Forderung auf Retraktion, wird dagegen 
von Bruunemann3-') und Eoeceji:Ui), jedoch nur für den 
Fall vertreten, daß der Promittent die Bedingung in indirecter 
Redeweife gefetzt Hat, also z. B. ut fimdus inemtus fieret, ul 

res reddatur u. s. w. Lauten die Worte dagegen direct: 
ut t'undus inemtus sit u. s. w., so gestatten auch sie die Äin-
dieat ion ohne Retrakt ion. Rur wenige, unter diesen Musset 
nahmen eine ausschließlich obligatorische Wirkung in Cent gegebe­
neu Fall an. 

Gegen diese vagen und zweifelhaften Anschauungen trat 
nun namentlich Thibaut in den angeführten Abhandlun­
gen auf,  wies darauf Hin, daß die von Brunneinann 

32) Vgl. coumicnt. ad Tit. Dig. de rei vind. ad I. 42. 
33) Vgl. coimnent. ad Lib. 4 Cod. de pact. int. etn!. et vend. 

t|>. 1025.) 
34) Comment. 1. Iii c. 18. 19. 
35) Ad codic. L. 4. T. 54 ad const. 1. 2. 4. 
36) Jus emilv. 1. 18. T. 2. qu. 5. T. 3. qu. 5.; vgl. auch Thibaut, 

Pandlcten, Syst. § 124. 
37) Vgl. ubsevv. qiiaedam de eonventionilma ad vundilionem 

iniiis», Wetzlar 1813, p. 4—2ü. 
38) L. c. Abhandlung XVII, 2 u. 3. 

10 
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und Coeeeji, sowie ihm selbst früher vertretne Anschauung in 
den Quellen keinen Boden habe, daß vielmehr die Unmittelbarkeit 
der Rechtswirkung der nachgewiesenen und auch vou uns be-
sprochnen Analogie der Suspensivbedingungen der Natur der 
Sache und den Quel len am meisten entspreche. Thibaut 's 
Ansicht, welcher Glück39), Wenings"), Senssert4') sofort 
beitraten, ist denn auch im Allgemeinen die herrschende geblieben. 
Die Ausstel lung von Zi  m m cvn4 '2) ,  welcher namentl ich f tr  l  fc 4 3 j  
beitrat, wornach der bei Bedingungen so wesentlichen Willens-
interpretation gemäß zu unterscheiden sei zwischen einem auf 
Reviudieatiou gerichteten bedingten Uebertragungsaet und einer 
auf bloße Retraktion gerichteten Abmachung, ist schon deßhalb 
nicht als eine wahre Einschränkung der Thi baut'scheu Ansicht 
zu betrachten, weil, wie wir gesehen, der aus Retraktion ge­
richtete bloße Nebenvertrag keine wahre Resolutivbedingung 
bildet. Dagegen wird von Gester ding44) die eigentümliche 
Ansicht ausgestellt, daß das Eigenthum des Promissar's durch 
Eintritt der Resolutivbedingung zwar nicht ipso jure untergeht, 
die von demselben eonstituirten dinglichen Rechte aber nicht 
allein bei dem resolutiv bedingten Eigenthnm, sondern auch 
bei andern Arten bloßer auslösender Verträge, wie der laesio 

enorinis, dem pactum <ie retrovemlendo it. s. w., von selbst 
erlöschen. Diese ganz vereinzelt gebliebene, von den entgegen­
gesetzten Parteien angegriffene und verworfene Darstellung 
beruhte bloß auf einer, namentlich von Fritz4") in ihrer 
Haltlosigkeit nachgewiesen Qnelleninterpretation. 

31)) Pandcctcncvmmeutar XVI, zu den Titeln de in diem ad-
ilic.tioiie und de lege commissoria. 

40) Civilrecht, zweite Auslage ^uch II § 7. 
41) Erörterungen S. 92—95. 
42) Archiv für CiV.-Pr. V, S. 234 ff. 
43) Archiv für Civ.-Pr. VIII, S. 293 ff. 
44) Lehre vom Pfandrecht § 39. 
45) Archiv für Civ.-Pr. VIII, S. 288. 
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Gegenüber der nunmehr herrschend gewordnen Theorie, 

welche durch Hineinziehung der der Praxis ls. weiter unten) so 
läst igen Rückziehungstheor ie sich in 's Extrem verst iegen, t rat  
bald eine, wenn auch nicht nachhaltige Reaction ein. Ginge-
lei tet  wurde dieselbe durch die Abhandlung von G. Riesser:  
Neb er Resolut ivbedingungen^' ' ) .  

Geleitet wurde Riesser bei Veröffentlichung seiner Ab-
Handlung von dem Motiv, daß die Tinglichkeit der Wirkung 
bei Erfüllung der Resolutivbedingung eine praktisch unerträg-

liche Ansdehnnng des Gebiets der an sich schon dem deutschen 
Rechtsgefühl vielfach widersprechenden gemeinrechtlichen Bindi-
cat ion involv i re.  Hierdurch bewogen nahm er die von Thi  baut 
selbst durchgeführte These, daß die Resolutivbedingung weiter 
Nichts sei als ein bedingter Nebenvertrag über die Auflösung 
eines Geschäfts, zum Ausgangspunkt, wies darauf hin, daß die 
Bedingnng an sich ja die Frage der dinglichen Rechtsübertragung 
nicht tangire, daß der Vertrag ohne dazu gehörige Tradition 
zur Eigenthnmsübertragnng nicht stark genug sei, da „dominia 

verum paetis 11011 transferuntur", erklärte, daß die gegen seine 
Anschauung angeführte Regel: „resoluto jure ooncedentis 

resolvitur jus concessum" auf einer durch die Quellen nicht 

gestützten petitio principii beruhe und suchte endlich durch eine 
eingehende und mit großer Schärfe vertheidigte Quelleninter-
pretation durchzuführen, daß, um mit seinen eignen Worten zu 
reden „es der entschiedene Character der Resolution Eigenthum 
„übertragender Geschäfte (zu denen er auch unfern Fall der 
„Eigenthnmsübertragnng unter einer Resolutivbedingung zählt) 
„ist, daß der Eigenthnmsstand nur durch persönliche Klagen 
„unter deu Contrahenten, unbeschadet der vom interimistischen 
„Eigenthümer ausgegangenen Rechte Tritter, wiederhergestellt 
„werden kann." 

4fi) Zeitschr. für Civilrecht it. Proc. 11, S. 1 ff. S. 270 ff. 
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Wenn Riesser's Ansicht hauptsächlich darauf ausging, 
die Unbilligkeit, welche darin liegt, daß der wahre Eigentümer 
nicht im Stande sein soll einen wirklichen Genuß von seinem 
Eigenthum zu ziehen und daß der redliche Erwerber einer Sache 
aus den Händen des wahren Eigentümers dieselbe ohne 
seine Schuld jederzeit zu verlieren im Stande sein soll, zu 
beseitige«!, so war ihm diese Absicht nur zum Theil gelungen. 
Obgleich er nun allerdings den Dritten im Besitz seiner wohl-
erworbnen Rechte schützte, so hat er doch den Grundcharacter 
jener Unbilligkeit, welcher in der Rückziehung der Bedingung 
und in der aus derselben resultirenden Consequenz liegt, daß 
der wahre Eigentümer die Früchte der von der Bedingung 
tangirten Sache nie ruhig genießen kann, da er ihre jeder-
zeitige Rückforderung zu gewärtigen sich gen'öthigt sieht, nicht 
getroffen. Denn eine Rückforderung aller Portheile der Zwischen-
zeit, wenn auch bloß auf dem Wege der obligatorischen Klage, 
ist auch nach seiner Ansicht stets möglich und ist auch, wie wir 
sehen werden, nach ihm vertheidigt worden"). 

Einen Augenblick schien es, als ob Riesser's Deduktion 
das ganze mühsam errungene Resultat der herrschenden Lehre 
in's Schwanken bringen wiiitc. W ening trat in der vierten 
Auslage seines Lehrbuchs zu ihm über und schon schien die 
bisherige Theorie in Gefahr, als gleichzeitig, doch unabhängig 
von einander, Thi  baut im Archiv für civi l ist ische Praxis 4 8)  
und W. Müller in seinen civilistischen Abhandlungen*9) gegen 
die Anschauungen Riesser's auftraten, welchen sich allmählig 
die ijoctorum opinio wieder anschloß, so daß Riesser isolirt 
blieb. Welchen Einfluß die Aufstellung seiner Theorie und die 
dadurch hervorgerufene Revision der ganzen Lehre auf das 

47) Windscheid, Lehrbuch, zweite Auflage S. 225, 228 Anmrkg. 2 
u. 3; s. unten § 7. 

48) L. c. Bd. XVI, M 14. 
49) Cid. Abhandlungen, Gießen 1833, M 7. 
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Dogma von der Rückwirkung der Resolutivbedingung gehabt 

hat, ist im § 7 erwähnt. 
Die Wichtigkeit, welche die eben geschilderte Controverse 

für die Doctrin unsres Provincialgesetzbuchs und für dessen 
Auffassung erlangt hat, nöthigt uns nunmehr eine eingehendere 
Erörterung der Berechtigung der Hauptanschauungen und zwar 
sowohl vom Standpunkt der Natur der Sache als der Quellen 

zu versuchen. 

§ 5. 

Der innerliche Grundfehler der Riesser'schen Anschauung 
ruht auf dem Vergessen der schon früher von uns angedeuteten 
Nntrenn barkeit der Resolutivbedingung von dem Hanpt-

gefchäft. Nach Riesser's Ansicht sind die Wirkungen der 
unter einer Resolutivbedingung vollzogenen Tradition völlig 

identisch mit denen eines Nebenvertrages auf Wiederauflösung, 
etwa des pactum de retruveiidendu. Der so scheinbar richtig 

von ihm angeführte Grundsatz, daß der bloße Vertrag kein 
Eigenthnm zu übertragen im Stande sei, trifft aber um deß-
willeu hier nicht zu, weil es sich hier gar nicht um den 
bedingten Vertrag, sondern um die bedingte Tradi t ion 
handelt. Ganz wie bei der Suspensivbedingung (f. oben 
S. 20) durch die justa causa des bedingten Vertrages die 
auf Grund desselben vollzogne Tradition in ihrer Rechtswirkung 
eine eventuelle Ausdehnung erhielt, ganz so beschränkt die just» 
causa der gesetzten Resolutivbedingung die ihr gesolgte Tra-
dition in ihrem Wesen derartig, daß sie ihre Rechtswirkungen 
nur aus eine bestimmte Zeit erstreckt. Wie wir doch jedenfalls 
befugt sind von einer Eigenthnmsübertragnng unter wesentlichen 
Modalitäten und Beschränkungen, z. B. von einer Tradition 
des Eigenthums sub die zu rede», so können wir doch zweifellos 
anch eine Eigenthumsübergabe derartig in ihrer Daner be­
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schränken, daß fte nur bis zum Eintritt eines bestimmten Um-
standes ihre Kraft behalten soll60). 

Liegt aber eine bedingte Tradition vor, so ist das Eigen-
thum nur in soweit übertragen, als der in der Resolutivbe­
dingung bezogne Umstand nicht eingetreten ist; mit dessen 
Eintritt fällt das Eigenthum nicht eigentlich ohne Retraktion 
zurück, sondern es zeigt sich die andere Seite der für diesen Fall 
chamaeleontischen Tradition, welche nicht Retraktion, vielmehr 
Reservation des Eigenthums war. 

Während nun Riesser, ausgehend von ber allgemeinen 
Theorie der Unübertragbarkeit des Eigenthums durch bloßen 
Vertrag, seinen Gegnern die Beweislast der von ihm hier in-
terpretirten Ausnahme zuschieben will, ist er seinerseits eigentlich 
zur stricten Beweisführung verpflichtet. Denn, wie wir oben 
bei der Suspensivbedingung gesehen, wirkt der Eintritt der-
selben stets unmittelbar. Dasselbe wird uuangesochtnermaßen 
von der resolutiv bedingten Obligation gelehrt — nur bie 
resolutiv bedingte Tradition soll eine Ausnahme machen. Blicken 
wir von diesem Staudpunkt aus auf den von Riesser ver-
suchten Beweis. 

Allem zuvor weifen wir diejenigen Argumente, welche 
gegen die Rückziehung der Bedingung gerichtet sind, wie bie 
S. 19 ff. erwähnte Thatsache, baß das resolutiv bebingte Vin-
dicatiouslegat während schwebender Bedingung im Eigenthum 
des Erben verbleibt ^') und mehrere andere Quellenstelleu, 
als nicht die dingliche Wirkung, sondern bloß die Retraktion 
negirend, hier zurück. 

Die erste und Hauptstelle, welche Riesser"-) für sich 
anführt ,  is t  d ie 1.  19 Dig.  de usucap. (41,  3) :  

50) Vgl. Fitting, zur Lehre von der Rückziehung, Erlangen 1856 
S. 62 ff. 

51) z. B. 1. 66 Dig. de rei vind. (6, 1). 
52) L. c. S. 20 ff. 
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Si hominem emisti, ut, si aliqua conditio exstitisset, 

inemtus tieret, et is tibi traditus est et postea conditio ein-

tionent resolvifc: tempus, quo apud erntorem t'uit, accedere 

venditori debere existimo, quoniam eo «euere refro acta 

venditio esset redhibitioni similis, in qua non dnbito tem­

pus ejus qui redhibuerit venditori accessurum, quoniam ea 

venditio proprio dici non potest. 

Javolenus ftatuir t  hier für den Fal l  eines Eigenthnms-
rückfatls nach erfüllter Resolutivbedingung, daß der Rückerwerber 

sich die Besitzzeit des Promissars in seine Nsucapionszeit an-
rechnen dürfe, analog dem Rückerwerb bei der actio redhibi-

toria. Riesser betont nun diese Analogie, sucht aus ihr die 
Consequenz weitrer Gleichheit in den Grundsätzen beider In-
stitute zu ziehen und weist darauf Hin, daß ja, wenn die An­
sicht der dinglichen Rechtswirkuug die des Javolen gewesen 
wäre, er die Einrechnnng der Besitzzeit des Zwischenerwerbers 
viel leichter ans der absoluten Rückziehung der Bedingung 
hätte erklären können, da ja nach derselben das Recht des Ver­
äußerers nie wirklich verloren gegangen sei. 

Trifft nun einerseits der Hinweis aus die Rückziehung 
unsre Anschauung nicht, so müssen wir andrerseits dem Ans-
sprnch Iavoleu's jede Entscheidungskrast in Betreff unsrer 
Frage absprechen, da derselbe speciell nur in der „retroacta 

venditio" die „similitas" der redhibitorischen Klage und der 
Resolutivbedingung sucht. Vielmehr dürste sich in der Voraus­
setzung der Stelle, daß nothweudig bei Eintritt der Bedingung 
das Eigenthum der Sache sich wieder beim Verkäufer befinde, 
eher ein Anklang au die Anschauung unmittelbaren Rückfalls 
desselben finden63). 

Ferner weist Riesser ans eine Reihe von Nebenverträgen 
hin, bei welchen nach Eintritt der Bedingung nicht von der 

53) Vgl. (tu* NZ. Müller, 1. c. 8 6. 
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Condictio« die Rede ist. Dies sei namentlich der Fall bei 
1. 15 Dig. de cond. causa data (12, 4): 

(^uum servus tuus in suspicionem f'urti Attio venisset, 

dedisti eum in quaestionem sul> ea causa, ut, si id reper-

tum in eo non esset, redderetur tibi: is eum tradidit prae-

fecto vigilum, quasi in facinore deprehensum: praefectus 

v i g i l u m  e u m  s u m m o  s u p p l i c i o  a d f e c i t .  A g e s  c u m  A t t i o ,  

d a r e  e u m  t i b i  o p o r t e r e ;  q u i a  e t  a n t e  m o r t e m  d a r e  

tibi eum oportuer it. Labeo ait, posse etiam ad exhi-

bendum agi, quoniam fecerit, quominus exhiberet. Sed 

Procains dari oportere ita ait, si fecisscs ejus hominem. 

Riesser sieht in dem vorl iegenden Fal l  eine Eigenthums­
übertragung des Sklaven an Attius unter der Resolutivbedin­
gung, daß, wenn die Unschuld des Sklaven erwiesen wurde, 
er zurückzugeben wäre. In dem Nebensatz, daß der Erwerber 
auch „ante mortem dare oporlueris," ic. existente cou-
ditione, findet er dann den Nachweis, daß der Veräußerer 
keine Vindikation, sondern bloß die condictio erhält. 

Sehen wir nun auch von der Frage ab, ob unter der 
causa der 1. 15 eine wahre Bedingung, ob nicht vielmehr 
eine einfache Voraussetzunggemeint ist, wie sie grade bei 
der condictio causa data, causa non secuta, von welcher 
der vorliegende Digestentitel handelt, die Regel bildet, so zeigt 

sich doch grade in dieser Stelle Riesser's falsche Ideutifici-
rung der Resolutivbedingung und der bloßen unter einer Sus­
pensivbedingung ausbednugenen Retraktion in ihrer ganzen 

Schärfe. Obgleich es sich hier nach den ausdrücklichen Worten 
der Stelle: 

ut, si id repertum in eo non esset, redderetur tibi 

54) Windscheid, die Lehre von der Voraussetzung. Düsseldorf 1850. 
S. 1 ff., S. 25. 
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nur mit die letztere handelt, der Veränßerer selbstverständlich 
also nur dies „reddere1* zu verlangen im Stande ist, woraus 

auch die zugleich gestattete Exhibitionsklage hindeutet, so will 
er doch hier eine wirkliche Resolutivbedingung angenommen 

wissen. 
Derselbe Einwand richtet sich auch gegen die von ihm 

cit i r ten Stel len 1.  2 Dig. de eund. indeb. (12, 6),  l .  12 
Dig. praescr. verb. ( IS), 5) und 1. 9 pr. Dig. de eond. 

causa d. causa n. sec. (12, 4). 

Riesser wendet sich h ieraufd 3)  zur Prüfung der ein­
schlägigen Gesetze über diejenigen Verträge oder Nebenverträge, 
welche er in seine Definition der Resolutivbedingung hinein-
zieht. Der erste derselben ist das pactum dp retrovendendo. 

So entschieden in Gemäßheit der l. 12 Dig. praescr. verb. 

(19, 3) und der c. 2 Cod. de pacfc. int. em f. et vend. 

(IV, 54) diese Convention |in ihrer regelmäßigen Form als 

eilt bloßer, die Tradition durchaus nicht innerlich afficirender 
Vertrag auf Rückverkauf zu betrachten ist, so entschieden paßt 
sie auch in Riesser's weitere Umgrenzung der Resolutivbe­

dingung. Da Riesser sich der Schwierigkeit wohl bewußt 
wird, diesen Vertrag mit der unmittelbar wirkenden Resolutiv­

bedingung auf gleiche Linie zu stellen, sucht er aus den Quellen 
eine Gleichstellung beider abzuleiten und will eine günstige 
Entscheidung in der e. 7 Cod. de pact int. eint. (IV, 54) 
finden: 

Si a te comparnvit is, cujus meministi, et convenit, 

ul. si intra eertum tempus soluta fuerit data quantitas, sit 

res inemta, remitti hanc conventionein rescripto nostro non 

jure petis. Sed si se subtrahat, ut jure dominii eandem 

rem retineat, denuntiationis et obsignatiouis depositionisque 

remedio contra fraudem potes juri tuo consulere. 

55) Vgl. I. c. S. 30 ff. 
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Es wird hier der Fall vorausgesetzt, daß ein Kauf unter 
der Nebenberednng abgeschlossen worden, derselbe sötte ruck-
gängig werden, wenn der Verkäufer innerhalb einer bestimmten 
Frist dem Käufer eine gewisse Quantität fungibler Sachen 
liefere. Schon aus dieser Supposition ist ersichtlich, daß es 

sich hier nicht um den technischen Begriff des RückVerkaufs, 
welcher hier gar nicht erwähnt wird, sondern um die Auflö­
sung des ursprünglichen Kaufs handelt („sit res inemta, nicht 
retrovendittiir"). Es liegt hier also allerdings eilte wahre 
Resolutivbedingung vor; aber es ist von Riesser eine petitio 
prinoipii, wenn er dieselbe mit dem pactum de retroven­

dendo verwechselt. Für den hier angegebnen Fall soll nun, 
wenn der Käufer versuchen sollte (nämlich durch Nichtannahme 
des Restes der Lieferung) sich der Bedingungserfüllung zu ent­
ziehen („subtrahere") und dann sich aus sein Eigenthumsrecht, 
da die Bedingung nicht existent geworden, zu stützen, der Ver-
kauser durch DePosition des Nichtacceptirten die Bedingung 
erfüllen und seilt Recht der „fraus emtoris" gegenüber wahren. 

So übersetzt, schwindet auch die von Riesser betonte Huer# 

klärlichkeit des „petis", das er durch „petit* ersetzen will, da 
er nicht verstehen könne, wie der Verkäufer je um Hülfe 
gegen einen ihm so günstigen Vertrag als den vorliegenden 
nachsuchen würde. In dem hier snpponirlen Fall ist er dieser 
Hülfe nur zu sehr bedürft ig a 6) .  

Schwieriger ist die Erklärung der Grundsätze über das 

durch 1. 8 Dig. de contrah. emt. (18, 1) und 1. 2 § 5 Dig. 

pro emt. (41, 4) als Resolutivbedingung anerkannte pactum 

dispJieeiitiae, für welches namentlich die e. 4 pr. Cod. de 

aed. act. (IV, 58) lehrt: 

Si praedium quis sub ea lege eoniparavit, ut si dis-

56) An eine Stelle wie diese muß auch das Provincialgesehbuch ge­
dacht haben, wenn es in Art. 3L23 den Vorbehalt des Wiederkaufs als Re­
solutivbedingung behandelt; f. unten § 5. 
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plicuerit, inemtum sit: id, ntpote sub conditione venditum 

r e s o l v i  H  r e d h i b i t o r i a m  a c t i o n e m  a d v e r s u s  v e n d i -

toi-ein competere palam est, also die Anwendung einer 

persönlichen Klage nach Eintritt der Bedingung vertheidigt. 
Diese Klage ist jedoch, ebenso wie die in 1. t> pr. Dig. de 

rescind. vend. (18, 50) erwähnte actio emti immer mir gegen 

ben Verkäufer gerichtet; nirgends steht es direct ausgespro-

chcit, daß auch gegen den Käufer die Vindication bei erfüllter 

Bedingung eessirt. Wohl aber wird im Gegensatz zu der in 
diem addictio, bei welcher, wie sich zeigen wird, der Eintritt 
der Bedingung die dritten Personen in der Zwischenzeit be-
stellten dinglichen Rechte vernichtet, in der 1. 3 in line Dig. 
quib. mod. pign. (20, 6) von dem Reuvertrage gelehrt: 

. . . .  q u a m q u a i n ,  u b i  s i e  r e s  d i s t r a c t a  e s t ,  n i s i  e m t o r i  

d i s p l i e u i s s e t ,  p i g n u s  f i n i r i  n o n  p u t e t . . . . .  

so daß also das Nichterlöscheu der dritten Personen bestellten 
dinglichen Rechte zweifellos erscheint. 

Die Einwendung Thi baut's 57), es handle sich hier mit 
eine von der Willkür des Verpflichteten abhängige Bedingung, 

die deßhalb bekannten Grundsätzen gemäß68) keine Rückzie-

hung vertrage, ist einerseits schon deswegen nicht am Platze, 
weil der Käufer bei dein pactum displicentiae nicht den Ver­

pflichteten, sondern grade den Vortheitziehenden repräsentirt; 
andrerseits würde sie in jedem Fall nur beweisen, daß hier 
keine Retraetion stattfinden hur, nicht aber die Möglichkeit der 
Vindication ausschließen -'*). 

Vielmehr handelt es sich hier dem Käufer gegenüber um 
gar feilte wahre Bedingung, wenigstens in so fern derselbe in 
Bezug auf das ihm übertragne Eigenthumsrecht gar keiner 

57.) Vgl. Mv. Abb. XVII, 12. 5. 3Ü4 ff. 
58) Vgl. ]. 17. 1. 4(3 § 3. 1. 108 § 1 Dig. de verb. uüi. (45, 1.) 
59) Riesser S. 35. 
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wahren Beschränkung unterworfen wird. Denn wenn ich eine 
Sache unter der Bedingung tradire, daß das Geschäft und 
dessen Fortexistenz ganz in die reine Willkühr des Erwerbers 

gestellt wird, so habe ich die Sache gar nicht in das wider-
rufliche Eigenthum desselben übertragen, sondern ihm unum-
schränkt überliefert, insofern er nnr selbst die Sache behalten will. 
Dieses „Behaltenwollen", d. i. die Fortdauer des animus do­

rn ini, ist als solches schon conditio tacita des Eigenthums uud 
somit für deu Käufer keine wahre Beschränkung seines Rechts r,°). 
Derselbe überträgt vielmehr dritten Personen ebensoviel Recht, 
als er selbst besitzt, d. i. unwiderrufliches jus in re. 

'Nachdem Riesser auf diese Weise die zu der von ihm 
eonstruirteu Resolutivbedingung gehörigen Nebenverträge be-

handelt hat, gelangt'") er zn denjenigen, welche auch nach 
unsrer Anschauung eine derartige Bedingung involvireu. Vor-
ausgesandt wird von ihm eine Widerlegung der damals viel-
fach aus Grund von 1. 8 Dig. de jure dotium (23, 3) und 
J. 1 § 2 Dig. pro dote (41, !>) aufgestellten allgemeinen Prä-

snmtion, wornach bei entstehendem Zweifel über die wahre 
Absicht des unter einer Bedingung Tradirenden für eine von 

ihm gewollte Resolutivbedingung die gesetzliche Vermuthung 
spreche. Wenn wir auch mit ihm die Allgemeinheit dieser 
Präsumtion leugnen können, so steht doch laut J. 2 § 4 Dig. 

pro emt. (41, 4): 

Si in diem addictio facta sit, id est, nisi si qnis nie-

liorem conditionem attulerit, perfectam esse emtionem et 

fructus emtoris effici, et usucapionem procedere .Julianus 

putabat; alii et hanc sub conditione esse contractaui; ille 

nou contralii sed resolvi dicebat, quae seutentia vera est, 

HO) 1. 6ti Dig. de condil. (35, 1); 1. ti5 § 1 Dig. de leg. I (30). 
öl) S. 270 ff. 
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für die in diem addietio und laut 1. 1 Dig. de lege 

c o m i n i s s .  ( 1 8 ,  3 ) :  

Si rundus commissoria lege veiiierit, magis est, ut 

suIi conditione resolvi emlio quam sul» conditione contralii 

videatur, 

für die lex commissoria zweifellos fest, daß in den Fäl­
len dieser beiden Nebenverträge in der Regel für eine Re-

solutivbedingung zu präsnmiren seitV2). Riesse r sieht sich 
trotzdem genöthigt, um den seiner Anschauung total wider-
sprechenden 1. 9 Dig. de aq. plus. acc. (39, 3) und 1. 8 Dig. 
de lege comm. (18, 3.) die Anwendbarkeit auf unsre Frage 

absprechen zu können, dieselben der Suspensivbedingung zu-
zuweisen. Die erstere Stelle lautet: 

In diem addicto praedio et eintoris et venditoris 

volimlas exquirenda est, ut, sive remanserit penes einto-

rem, sive recesserit, certum sit, voluntate domini favtam 

aquae cessionem. 

Daß die hier verlangte Zustimmung des Veräußeren 
zur Eonstituiruug einer Wassergerechtigkeit während schwe-
beuder Bedingung durchaus unnöthig ist ,  wenn Riesser 's 

Anschauung die wahre, ist ebenso einleuchtend, als daß es sich 
hier schon deswegen um keine Suspensivbedingung handeln 
kann, weil von dem möglichen Verbleib de» Eigenthums 
beim Käufer („sive remanserit penes cmtorem") die Rede 
ist. Ebenso erklärt die c. 1 Cod. de pact. int. emt. (IV, 5) 
bei der lex commissor ia  direct gegen Ries s er:  

u t ,  n i s i  i n t r a  ce r t um tempus  p r c t i um  fu i sse t  exso -

l u t um,  emto r  a r r l i am  pe rde re t  e t  dom in i um ad  vend i -

t o rem pe r t i ne re t ,  

lehrt also expreß den Rückfall des Eigenthums an den 

(52) Vgl. Thibaut, Civil. Abhandlungen, XVII, A,; 3, lütf XVI, 
S. 271 ff. 



162 

Verkäufer, eine Thatsache, die bei Annahme eiltet' Suspensiv­
bedingung gar keinen Sinn erhalten würde. Hierher gehört auch 
I. 8 Dig. de lege commiss. (18, 31, in welcher dem Verkäufer 

direkt die rei vindicatio für den Fall der nicht rechtzeitigen 

Preisentrichtung zugesprochen wird, sowie die dasselbe besa-
geufce c. 4 Cod. de pact. int, emt. (IV, 54): 

Commissoriae venditionis legem exercere non potest, 

(jui, post praestitutum pretii solvendi diein, non vindica-

tionem rei eligere, sed nsurarum pretii petitionem sequi 

maluit, 

in welcher also dem Veräußerer die Wahl zwischen der 
Vindicatio« und der Klage aus Kaufpreis und Verzugszinsen 
gelassen wird. 

Auch in* fcet J. 3 Dig. quib. mod. pign. (20, 6): 

Si res distracta fuerit sie: nisi in Im certum diem 

meliorem conditionem invenisset fueritque tradita, et forte 

emtor, antequam inelior conditio offerretur, hanc rem pig-

n o r i  d e d i s s e t ,  M a r c e l l u s  ü b .  V .  D i g .  a i t ,  f i n i r i  p i g n u s ,  

si melior conditio fuerit all ata; quamrjuam, ubi sie res 

distracta est, nisi emtori displieuisset, pignus iiniri non 

putet 

wil l  Riesser,  um der ihn widerlegenden Consequenz der 
Erlöschung des Pfandrechts bei eintretender Bedingung zu ent-
gehen, eine Suspensivbedingung annehmen, obgleich für diese 
von einer Erlöschung des Pfandrechts gar keine Rede sein 
kann, ein solches vielmehr, als vom Nichteigentümer bestellt, 
nie zu entstehen vermocht hat. Außerdem zeugt ein anderes, 
in den Digesten enthaltenes, Citat derselben Stelle des Mar­

cel lus ,  in 1. 4 § 8 Dig.  de  in  diem add.  (18, 2):  
Sed et Marcellus lib. V. Dig. scribit „pure vendito et 

i n  d i e m  a d d i c t o  f i m d o ,  s i  m e l i o r  c o n d i t i o  a l l a t a  s i t ,  r e m  

pignori esse de siliere, si emtor eum fund 11111 pignori 

dedisset," 
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mit klaren Worten sowohl dafür, daß hier eine Resolu-
tivbedingung, als dafür, daß hier ein Erlöschen des Pfand-
rechts ipso jure gelehrt wird; Riesser muß in dieser zweiten 
Stelle vor desinere eilt non hinzufügen, um sich gegen die 
Tragweite derselben einigermaßen schützen zu können. 

Endlich spricht von den, die erwähnten Nebenverträge er-
örternden Stellen noch für die dingliche Wirkung des Ein-
tritt» der Bedingung die 1. 41 Dig. de rei vind. (6, 1) in 

verbis: 

Si quis hac lege emerit, ut si alius meliorem condi-

tionem attulerit, recedatur ab emtione, post allatara con-

ditionem jarn non potest in rem actione uti. Sed si cui 

in diem addictus sit fundus, antequam adjectio sit facta, 

uti in rem actione potest, postea non poterit, 

indem sie nach Eintritt der Bedingung dem Zwischeneigenthümer 

die Vindication versagt. Riesser,i:i) muß hier zn der erzwun­
genen Conjectnr einer nach erfolgtem Eintritt der Bedingung 

zwangsweise geschehenen Cession der Vindicatio» an den Ver-

äußerer seine Zuflucht nehmen. 
Gegen diese Reihe klarer Gesetzesanssprüche will sich nun 

Riesser'"'^) in dem ganzen Gebiet der in diem addictio und 

lex commissoria vorzugsweise aus eine Reihe von Gesetzen 

stützen, welche dem Veräußeret' in Betreff der ihm hier zu resti-
tuirenden Früchte der Zwischenzeit die rei vindicatio abspre­
chen und ihn auf die actio vemliti verweisen. Daß hiermit 
gegen unsre Anschauung, welche der Rückziehung der Bedin-
gung widerspricht und eine Vindicat io» der Früchte der Zwi­
schenzeit nicht verlangt, Nichts bewiesen wird, liegt auf der Hand. 
Die Vindicatio» der Hauptsache wird dem Veräußerer aber 
nirgendswo abgesprochen; vgl .  1. 5 Dig.  de  lege  comm. (18, 3):  

63) Vgl. S. 295 ff. 
64) Vgl. S. 277 ff. 

11 



164 

Lege fundo vendito dicta, ut, si intra certum tempus 

pretium solutum non sit, res inemta sit: de fructibus, quos 

Interim emtor percepisset, hoc agi intelligendum est, ut 

emtor Interim eas sibi suo quoque jure perciperet: sed si 

fundus revenisset, Aristo existiinabat, venditori de Iiis ju-

dicium in emtorem dendum esse: quia nihil penes eum 

residere oporteret ex re, in qua fidem fefellisset, 

wo ausdrücklich bloß von den Früchten die Rede ist; vgl. 
serner 1. 4 pr. Dig. eodem und 1. 6 § 1 Dig. de contrah. 

emt. (18, 1), sowie 1. 4 § 4 1. 16 Dig. de in diem add. (18, 2). 

Die endlich noch von Riesser angeführte 1. 3 Cod. de 
pact. int. emt. (IV, 54), hat, wie Riesser selbst zugiebt^), 

Thi baut schon in völlig genügender Weise in ihrer Irrele­

vanz für unsre Anschauung erklärt6e). 
Bon den eben besprochnen Nebenverträgen wendet sich 

Riesser noch schließlich der mortis causa donatio zu und hebt 
bei diesem Rechtsgeschäft eine Reihe von Stellen hervor, die 
dem Schenker im Fall des Widerrufs oder der Auflösung der 

Schenkung wegen Nichtantritt des erwarteten Todesfalls u. s. 
w. eine Condictio» zusprechen ^). Daß der Schenker aus der 
mortis causa donatio auch eine solche anstellen kann und häufig 
(besonders in den Fällen, wo die mortis causa donatio nicht 

direct auf Sachen sich bezogen hatte oder die Sachen unter-
gegangen waren) mit besserem Erfolge, als die dingliche Klage, 
ist ebenso unleugbar, als indifferent. Daß er aber außerdem 
bei Existenz der Resolutivbedingung auch die rei vindicatio 

anzustellen vermochte, lehrt 1. 29 Dig. de m. c. don. (39, 6) 

so klar: 

Si vero sie, ut jam nunc haberet, redderet, si con-

65) Vgl. S. 277. 
66) Civ. Abh. XVII, 2. S. 377. 
67) Vgl. 1.19, 1. 30, 1. 35 Dig. de m. c. don. (39, 6); I. 12 Dig. 

de cond. causa d. (12, 4); I. 38 § 3 Dig. de usur. (22, 1). 
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valuisset, vel de proelio vel peregre rediisset: potest de-

feudi, in rem competere donatori, si quid horum conti-

gisset: interim autem ei, cui donatum est. Sed et si morte 

praeventus sit is, cui donatum est, adhuc quis dabit in 

rem donatori, 

daß Riesser selbst hier eine „Absonderlichkeit" Ulpians, 
die er nur schüchtern (verb. „defendi potest") ausspreche, sehen 

muß 6 t i) ,  dabei vergessend, daß die „Schüchternheit"  des Ju-
risten durch die Reception in das Gesetzbuch gehoben wor-
den, ganz abgesehen davon, daß dieser Ausdrucksich aus der Ant-
wortssorm der Aussprüche römischer Juristen leicht erklären läßt. 

§ 6. 

Wir haben uns veranlaßt gesehen, näher in die Wider-
legung der Theorie Riesser's um deswillen einzugehen, weil 

dieselbe dem äußern Anschein nach auch in einzelne Stellen 

unsres Gesetzbuchs den Weg gefunden hat.  Daß Riesser 's 
Anschauung in der Theorie fast ganz ohne Anhänger geblieben ist, 
haben wir erwähnt. Um so auffallender müßte es erscheinen, wenn 
ein neueres Gesetzbuch die bereits verworfne und fast vergessneLehre 
wieder hervorsuchen und mit ihrer Jnconsequenz und Quellen-
Widrigkeit in die Praxis einzuführen versuchte. Und dennoch 
scheint der Fall hier vorzuliegen. 

F. Seraphim 6 9)  gebührt das Verdienst,  auf den Wi-
derfpruch hingewiesen zu haben, welcher mehrere Stellen un-
seres Provincialgesetzbuchs zu beherrschen scheint und auf 
dessen erforderliche Lösung er in der genannten Abhandlung 

aufmerksam macht. 

68) Vgl. S. 311 ff. 
69) Vgl. Dorpater jurist. Zeitschrift, Jahrgang l, Heft 3: Bemer­

kungen über die Wirkung der erfüllten Resolutivbedingung nach dein Rechte 
der Ostfeeprovinzen. 

11* 
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Der die Wirkung der Resolutivbedingung expreß behan-
delnde Art. 3175 lautet nämlich: 

„Tritt die Bedingung ein, so ist eS — so weit dies über-
„Haupt möglich ist —so anzusehen, als wenn der Vertrag gar 
„nicht vorhanden gewesen wäre. Beide Theile haben dann Alles 
„zurückzugeben, was sie vermöge des Vertrages von einander 

„erhalten haben. Die in der Zwischenzeit bezognen Früchte 
„bleiben übrigens demjenigen, der sie während der Dauer des 

„Vertrages erhoben hat. Hat ein Theil in der Zwischenzeit 
„Tritten Rechte an der Sache bestellt, so bestehen diese zwar, 
„ungeachtet des Eintritts der auflösenden Bedingung fort; der 
„Besteller ist jedoch dem andern Theile gegenüber verpflichtet, 
„diese Rechte zu beseitigen und wenn dies nicht möglich ist, 
„Schadensersatz zu leisten." 

Hier scheint die Riesser'sche Theorie mit direkten Worten 
anerkannt zu sein. Die inzwischen bestellten dinglichen Rechte 
bleiben bestehen und der Rückerwerber hat bloß einen obliga-
torischen Anspruch aus Befreiung von denselben durch den Zwi« 
scheneigenthümer, beziehungsweise ans das id quod interest. 

Hält man die angezogne Stelle zusammen mit Art. 3910: 
„Tritt die auflösende Bedingung ein und wird der erste 
„Kauf rückgängig, so erstattet der Käufer mit der Sache selbst 
„auch die von derselben gezognen Nutzungen, sowie den etwai-

„gen Zuwachs, wogegen ihm der Kaufschilling nebst Zinsen, 
„sowie der Betrag der auf die Sache gemachten nothwendigen 
„Verwendungen zu entr ichten ist .  Auch muß der Käufer 
„die Sache von allen Lasten befreien, mit denen er sie 
„etwa in der Zwischenzeit beschwert," 

wo gleichfalls bloß eine persönliche Verpflichtung zur „Be-
freiung", nicht das Zusammenfallen der inzwischen entstandenen 
Rechte Dritter ipso jure ausgesprochen wird, so wie mit Art. 
3926 pr.: 

„Wenn der Käufer die Sache an einen Dritten veräußert 
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„hat, so hat der zum Wiederkauf7°) Berechtigte bloß 

„einen Anspruch aus Schadensersatz gegen den 
„Käufer",  

so scheint die Reception der Riesser'schen Anschauung keinem 
Zweifel zu unterliegen. 

Allein es bleibt, wie wir zu zeigen hoffen, beim Scheine. 

Beim Durchlesen des entscheidenden Art. 3175 fallen dem 
Leser zwei Umstände in's Auge, die sofort Bedenken gegen 

die Haltbarkeit  der Annahme, als sei hier die Riesser 'sche 

Anschauung recipirt, einflößen. 
Der eine dieser Umstände ist folgender. Allerdings ist 

in dem Wortlaut des Art. 3175 von dem Schicksal der durch 
den Zwischeneigenthümer dr i t ten Personen bestel l ten 
dingl ichen Rechte, nicht aber von dem Schicksal des Ei-
genthums selbst, insofern es in der Hand des Zwischen-
erWerbers bleibt, die Rede. Ja es möchte aus dem Beginn 

des fraglichen Gesetzespunkts: 
„Tritt die Bedingung ein, so ist es — soweit dies über­

haupt mögl ich ist  — so anzusehen, als wenn der 
„Vertrag garnicht vorhanden gewesen wäre",  

geschlossen werden müssen, daß eine Vernichtung des begrün-
dcnden Rechtsgeschäfts ipso jure, ähnlich einem „Nichtvorhan­
densein des Vertrages" stattzufinden hat, eine Thatsache, Welche 
sich mit Riesser's Anschauung um so weniger verträgt, als 
auch der weiter folgende Ausdruck: 

„Beide Theile haben dann Alles zurückzugeben" 
vielleicht eher auf ein Zurückgeben von Vertrags wegen, also 
eine unmittelbar aus demselben entstehende Pf l icht der Besitz-
Übertragung, als auf eine erst nach Klage des Rückerwerbers 

70) Daß unter dem Wiederkaus des Provincialrechts nicht das römisch-
rechtliche bloße pactum de retrovendendo, sondern wirklich eine Resolutiv-
bedingung gemeint wird, lehrt ausdrücklich Art. 3923, sowie Art. 3926 am 
Schluß. 
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zu erfolgende Retradition schließen läßt. Jedenfalls wäre bei 
einem Gesetz, welches die Folgen des Bedingungseintritts 
speeiell zu erörtern unternommen, zu verlangen gewesen, daß 
es die erste und directeste Folge desselben, welche dasselbe 
außerdem in einer von dem bisherigen Recht total abweichenden 
Weise kennzeichnen will, auch direct ausspricht und nicht aus 
andern Ausdrücken erst vermuthen läßt. Auch der Art. 3910 
(f. Seite 39) betont die obligatorische Verpflichtung zur Befreiung 
von den inzwischen auferlegten Lasten nur Dritten gegenüber 
und unterläßt es zu erörtern, ob die Rückerstattung der Sache 
der Vindikation oder der actio venditi gegenüber zu erfolgen 
habe. Die von demselben citirte 1. 4 § 3 und § 4 Dig. de 

in diem adv. (18, 2) ist grade jene so entschieden gegen 
Riesser sprechende Stelle des Marcellus. Die 1. 16 Dig. 

de in diem add. aber, welche gleichfalls von dem Gesetzes-
artikel als Quelle angeführt wird, handelt, wie wir bereits 
oben71) gesehen, von der Rückforderung der Früchte durch die 
actio venditi, tangirt also die Frage nach der Vindication der 

Hauptsache nicht. 
Jedenfalls steht jetzt die Sachlage so, daß wir nur aus 

der Bestimmung über das Nichterlöschen der Dritten einge­
räumten dinglichen Rechte72) aus die Verweigerung der Vin-
dication der Hauptsache und die Reception der Riesser'schen 
Anschauung schließen dürfen. Gelänge es uns daher, eine 
Auffassung der bezüglichen Gesetzesstellen zu ermöglichen, nach 
welcher das Nichterlöschen der dinglichen Rechte Dritter und 
das unmittelbare Wiedererlangen der Vindication dem Zwischen-
erWerber gegenüber zusammen vorkommen können, so wäre 
jede Schwierigkeit der Interpretation derselben gehoben. 

71) Seite 37. 
72) Worunter auch das Dritten übertragne Eigenthum an der Sache 

mitzuverstehen ist. 
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Der zweite Umstand, der Zweifel an der Reception der 

Riesser'schcn Anschauung durch Art. 3175 fassen läßt, liegt 
in den Ouellencitaten desselben. Statt sich auf irgend eine 

der von Riesser für seine Ansicht angezognen Stellen zu be-
rufen, citirt der Artikel einerseits ganz allgemein den entschieden 

der Riesser'schen Anschauung entgegenstehenden ganzen Titel 
de lege commissoria, aus welchem, wie wir gesehen, eine ganz 
andre Darstellung der Wirkungen der erfüllten Resolutivbe-

dingung erhellt; andrerseits ruft er sogar das „Gewohnheits-

recht" als Quelle hier zu Hülfe. „Gewohnheitsrecht" finden 
wir aber in dem ganzen Provincialgesetzbuch mit Recht nur 
dann citirt, wenn eine Abweichung von dem gemeinen Recht 
und dessen Quellen gelehrt werden soll. Es wäre daher auch 
hier darauf zu schließen, daß speciell provincialrechtliche Grund-
sätze eine Abweichung von der gemeinrechtlichen Theorie für 
unsre Frage verlangten. 

Den Schlüssel zu dieser provincialrechtlichen Modification 
glauben wir aber in dein Schlußsatz des Art. 3926 zu finden. 
Dieser Artikel lautet vollständig: 

„Wenn der Käufer die Sache an einen Dritten veräußert 
„hat, so hat der zum Wiederkauf Berechtigte bloß einen 
„Anspruch auf Schadenersatz gegen den Käufer. Gegen 
„den Dritten, welcher die Sache oder ein dingliches Recht an 
„derselben erworben, kann das Wiederverkaufsrecht7 nur 
„dann geltend gemacht werden, wenn ihm bei der Erwer-
„bung das Verhältniß bekannt war, dergleichen, 
„wenn ein Immobil Gegenstand des Wiederkaufs-
„rechts und letzteres in die öffentlichen Gerichts-
„bücher eingetragen ist." 

Also nach provinciellem Recht cessirt die Vindication der 

73) Welches, wie wir gesehen, laut Art. 3923 eine auflösende Bedin» 
gung ist. 
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unter einer Resolutivbedingung übertragnen Sachen bei Mo-

bilien, wenn dieselben bona fide von dem Zwischenerwerber 
veräußert worden waren und bei Immobilien, wenn der Er-
werbstitel des Rückfalls, d. h. die Resolutivbedingung, nicht 

in die öffentlichen Bücher eingetragen worden ist. Dies sind 
aber grade diejenigen Beschränkungen, welche die gemeinrecht-
rechtliche Vindication bei uns überhaupt erfahren. Denn laut 
Art. 923 fällt jede Vindication von Mo bilien dem redlichen 
Erwerber gegenüber, der die Sache aus der Hand eines vom Eigen-

thümer selbst eingesetzten Zwischenbesitzers erhalten hat, total 
weg, — da man in den Ostseeprovinzen „seinen Glauben wieder 

suchen muß, wo man ihn gelassen hat" und „Hand Hand 
wahrt" — und laut Art. 809, auf welchen sich Art. 3926 aus-
drückl ich beruft ,  begründet die einfache Uebergabe eines Im-
mobi ls 

„noch kein Eigenthumsrecht: dieses wird vielmehr erst 
„dadurch bewirkt, daß die zuständige Behörde die Eintragung 
„des betreffenden Rechtsgrundes74) und der darüber aus-

„gefertigten Urkunde in die zu diesem Zweck eingerichteten 

„öffentlichen Gerichtsbücher verfügt." 
Und zwar muß laut Art. 810 nicht nur jede Veräußerung 

eines Jmmobils, sondern jede Veränderung in der Person des 
Eigenthümers, wie sie auch bei Erfüllung der Refolntivbedin-
gung eintritt, dieser Eintragung unterzogen werden. Vor Ver-
fügung dieser Eintragung aber hat der Erwerber, in unserem 
Fall der Rückerwerber, dritten Personen gegenüber gar keine 
Rechte, sondern bloß eine Entschädigungsklage gegen den bis-
herigen Eigentümer7"). 

Hier läge also die Entscheidung. Die gemeinrechtliche 
Eigenthumsvindication kann bei Erfüllung der Refolutivbe-
dingung um deßwillen nicht Platz greisen, weil sie überhaupt 

74) Vgl. Art. 813; desgl. Art. 3002 ff. 
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nach den Grundsätzen nnsres Provincialrechts nur in beschränk-
tern Maaße Geltung erlangt hat. Selbstverständlich ist es 
daher, daß die Erfüllung der auflösenden Bedingung Drittelt 
gegenüber keine dinglichen Ansprüche gewährt, daß man viel-
mehr bei Mobilien „seinen Glauben suchen muß, wo man ihn 
gelassen," daß man ohne Corroboration des ganzen Rechts-
geschästs mit seiner Bedingung keine Vindicatio« eines Im-
mobils gegen den Dritten oder gegen den Zwischenerwerber erhält, 
wie überhaupt keine Vindication ohne Corroboration möglich ist 
(da der neue Erwerber durch seinen rite eingetragenen Besitz­
titel sich als der stärkere zeigt), daß man endlich den Besteller, 
resp. Zwischeneigenthümer bloß auf Corroboration, beziehnngs-
weise aus Befreiung von den Rechten Dritter oder auf das 
id quod interest in Anspruch nehmen kann. Naturgemäß fin-
det hier aber eine Unterscheidung statt. Bei Mobilien wird 
die Vindication bloß Dritten gegenüber und zwar nur für den 
Fall redlichen Erwerbs versagt, so daß dieselbe gegen den 
Zwischeneigenthümer ohne Zweifel jederzeit anstellbar ist. Pro-
cessnalisch stellt sich die Sache sogar so, daß auch der Dritte 
mit der Eigenthnmsklage belangt werden kann, unter gleich-
zeitiger Behauptung des unredlichen Erwerbes oder auch, indem 
replieando der unredliche Erwerb behauptet und bewiesen 
wird76). 

Anders steht die Frage bei Immobilien. Hier wird dem 
Rückerwerber erst durch die Corroboration überhaupt Eigenthum 
und damit die Eigenthumsklage gewährt; er erhält somit die 
Vindication auch gegen den Zwischeneigenthümer erst mit Voll-
ziehmtg dieses Acts und muß sich bis dahin mit einer persön-
lichen Klage, gerichtet auf Vollzug der Eintragung, begnügen. 

Ist aber die Corroboration vollzogen gewesen oder wird 

75) Vgl. Livl. Ritterr. Cap. 172; Esthl. R. u. LR. Bd. IV, tit. 2, 
Art. 7; vgl. auch Bunge, Liv- u. Grfttyl. Privatrecht, B II S. 286. 
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sie später vollzogen, — ist andererseits die bewegliche Sache 
bei dem Zwischeneigenthümer unbelastet verblieben, so spricht 
kein Gesetz die Vindikation ab, so fällt das Eigenthum ipso 
jure an den Rückerwerber zurück. 

Und dies wird von dem Gesetzbuch selbst unzweideutig 
gelehrt. Hierher gehört der Art. 868, 4: 

„Wenn das Eigenthum nur auf eine bestimmte Zeit oder 
„unter einer auslösenden Bedingung erworben war, 

„so er l ischt es durch den Ablauf der Zeit  oder durch 
„den Eintr i t t  der Bedingung," 

welcher den Eintritt der Bedingung in einer Reihe mit dem 
Untergang der Sache, dem Eigenthumserwerb durch einen An-

dern, dem richterlichen Erkenntniß im Theilungsproceß, dem 
Entkommen wilder Thiere und der Expropriation, als Endi-

gungsgründen des Eigenthums, nennt. 
Ebenso bestimmen die Art. 1417 und 1418: 
„Selbst beim Fortbestehen der Hauptschuld kann das 

„für dieselbe bestel l te Pfand aufhören: 
1. „Durch den Eintr i t t  einer auslösenden Be-

„dingung oder der Zeit, an welche die Dauer des Pfand-

„rechts geknüpft ist." 
2. „Durch dajs Aushören deS Rechts, welches der 

„VerPfänder ans einem an sich widerruflichen Grunde oder 
„in sonst beschränkter Weise an der verpfändeten Sache hatte. 
„Wurde jedoch eine bewegl iche Sache unbedingt ver-
„pfändet,  so bleibt das Recht des Faustpfandgläu-
„bigers, der das Pfand in gutem Glauben empfing, 
, ,ungekränkt."  

Die letzten Worte des Art. 1418 sind ̂ ein neuer Beleg 
für die Richtigkeit unsrer Anschauung, daß nur rein provincial-
rechtlicher Grundsätze halber dem Rückerwerber aus der be-
dingten Tradition die Vindication gegen Dritte versagt wird. 

Auch hier wird die Regel „Hand muß Hand wahren" als 
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Grund dafür angeführt, daß trotz AufHörens der Eigenthunls-
rechte des Verpsänders die durch denselben bestellten dinglichen 
Rechte dem redlichen Erwerber nicht verloren gehen. Andrerseits 
wird die Nichtcorroboration des Erwerbtitels an Immobilien 

hier nicht als zweite Ausnahme von der Vindicatio» angeführt, 
weil vor der Corroboration überhaupt das Recht des Ver­

pfänders an der Sache gar nicht aufhörte, die Prämisse also 
gar nicht eingetreten ist, von welcher das dingliche Recht des 

Pfandnehmers abhängen soll. 

Ganz direct lehrt ferner der Art. 3942 das Znsammen­
fallen des Eigenthums bei eintretender Resolutivbedingung: 

„Der Vorbehalt des Eigenthums oder Miteigentums 
„der verkauften Sache kann vom Verkäufer entweder der Art 
„geschehen, daß das Eigenthum bis zu völliger Bezahlung des 
„Kaufpreises bei ihm bleibe, oder daß das Eigenthum aus den 
„Verkäufer zurückfalle, wenn der Käufer seiner Zahluugs-

„Verbindlichkeit nicht nachkommt. Im erstem Fall hat der Vor-
„behalt  die Kraft  einer aufschiebenden, im letzteren die 
„einer auslösenden Bedingung." 

Prägnanter als durch den Ausdruck: „Zurücksallen des 
Eigenthums" hätte der Uebergang ipso jure wohl kaum be­
zeichnet werden können. 

Das Zusammenfallen der vom Zwischenberechtigten inne 
gehabten Rechte wird endlich auch noch bei Gelegenheit der 
Erörterung der lex commissoria durch den Art. 3900 ange­
deutet, wenn er sagt: 

„Ist ein bestimmter Zahlungstermin festgesetzt, so wird 
„das Recht des Käufers durch dessen Ablauf von selbst 
„verwirkt ,"  

denn wenn auch in dem hier gemeinten Fall zuvörderst der 
bestimmte Zahlungstermin, als „von selbst" wirkend, der etwa 
erforderlichen Mahnung des Verkäufers entgegengesetzt wird, 
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so beutet doch ber unabhängig bavon gebrauchte Ausbruck 
,,verwirkt werben" auf ein Erlöschen bes Rechts ipso jure. 

Das practische Resultat ber Untersuchung nach bieser 
Richtung hin wäre also folgenbes. 

Wenn eine Resolutivbebingung ber Uebertragung einer 
beweglichen Sache hinzugefügt worben war, so fällt mit Ein­
tritt ber Bebingung bas Eigenthum ipso jure an den Tra­
benten zurück unb berselbe ist befugt, bie Eigenthumsklage auch 
gegen ben Dritten formell anzustellen, bie jeboch ber Dritte, 
wenn er die Sache gutgläubig erworben hat, durch die exceptio 

dominii entkräften kann, wogegen dem Kläger dann nur noch 
die Replik des Erwerbs mala fide offen bleibt^). 

Bei Immobilien dagegen ist vor Allem schon bei der 
Tradition an ben Promissar barauf zu sehen, daß bie Bedin­
gung ordentlich in die Gerichtsbücher eingetragen wird. Ist 
dieS geschehen, so fällt das Eigenthum ipso jure an den Pro­
mittenten zurück, sobald die auflösende Bedingung eingetreten 
ist. War aber die Corroboration ausgeblieben, so hat der 
Rückerwerber bis zur Nachholung derselben nur einen persön­
lichen Anspruch gegen den Zwischeneigenthümer aus Befreiung 
von den inzwischen auferlegten dinglichen Lasten und aus Vollzug 
der Corroboration. 

Die Riesser'sche Lehre hat nie Eingang in das Pro-
vincialgesetz buch gesunden. 

§ 7. 

Wir haben soeben die Art kennen gelernt, in welcher 
die erfüllte Resolutivbedingung ihre Wirkung äußert; es er-
übrigt uns noch die Beantwortung der andern Frage, in wie 
weit diese Wirkung sich rückwärts aus den Zeitpunkt der Be-
dingungsfetzung ausdehnt oder, um sich eines technischen Aus-

76) Dieselbe Wirkung tritt natürlich auch anderweitigen dinglichen 
Rechten Dritter gegenüber ein. 
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drucks zu bedienen, in wie weit bei der Resolutivbedingung 

eine Rückziehung anzunehmen ist. 
Der § 2 dieser Untersuchung hat uns auf die beiden 

entscheidenden Momente in der Definition der Resolntivbedin-
gung bereits aufmerksam gemacht,  auf die Untrennbarkeit  

derselben von dem Hauptgeschäft  und aus die Wesensgleich-
heit mit der Suspensivbedingung. Wenn wir in der 
so eben besprochnen Frage nach der Wirkungsart der erfüllten 
auflösenden Bedingung mehr das erste Merkmal, die Zusammen--
geHörigkeit mit dem Hauptgeschäft betonen mußten, so ist es 
jetzt vor Allem die Analogie der Suspensivbedingung, welche 
geeignet erscheint uns eine Handhabe für die Entscheidung 
über Rückziehung oder Nichtrückziehung der allslösenden Be­
dingung zu bieten. Wenn wir die letztere als identisch mit 
einer der Auflösung des Hauptgeschäfts zugefügten aufschieben-
den Bedingung erkannt haben, so liegt es nahe, zuerst die Wirkung 
der letzteren nach der Richtung der Rückziehung zu prüfen. 

Von der Mehrzahl der ältern Theoretiker wurde in dieser 
Beziehung gelehrt, die Rückziehung der Bedingung sei im All-
gemeinen Grundsatz des römischen Rechts. Cujaeius unter-
schied zwischen Geschäften unter Lebenden und Verfügungen 
auf den Todesfall und beschränkte die Rückziehung aus die 
ersteren. Die ratio dieser Unterscheidung sah er in dem rein 
persönlichen Character der Erbeinsetznng und des Legats, bei 
welchen an eine Transmissioil an die Erben von dem Erblasser 
nicht gedacht werde. Gerade die Absicht, das bedingte Recht 
auch den Erben zugänglich zu machen, bewirke aber die Rück-
ziehnng der Bedingung auf den Moment des geschlossnen Ver­
trages^). Cujaeius vergißt hier, daß die bloße Absicht 
den Erben das bedingt stipulirte Recht zu verschaffen, den Ge-
setzgeber noch nicht zu veranlassen braucht, die Obligation schon 

77) Vgl. Comrn. ad Tit. de verb. obl., L. LXXVIII, 
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Während schwebender Bedingung als vorhanden, mehrfache 
Operationen mit ihr (s. S. 52) als zulässig und den bedingt 
Berechtigten als Gläubiger zu benennen, da der bloße Ueber-
gang aus die Erben sich schon durch die Willensgebundenheit 
des Promittenten und das derselben gegenüberstehende Recht 
des Promissars aus Nichtänderung des ausgesprochnen Willens 
erklären ließe. Auch stimmt mit Cujaeius' Anschauung nicht 
die Erklärung des Gesetzes, daß schon während schwebender 
Bedingung der Uebergang auf die Erben stattfindet78). 

Die Mehrzahl der altem Civilisten7") sah es nnn von 
Alters her so an, als lehre das gemeine Recht in Bezug aus 
die Erfüllung der Bedingung, daß mit dem Eintritt derselben 
das ganze Geschäft als pure abgeschlossen und die Bedingung 
als nie vorhanden angesehen werde; die Quellen zwingen dann 
die Meisten, von dieser absoluten Rückziehung mehrfache, mehr 
oder weniger schwer zu begründende Ausnahmen zu inachen. 

Allein schon zu Zeiten Thibaut's fing das Rechts-
gesühl der Civilisten an, sich gegen die Consequeuzen dieser 
Lehre zu sträuben. Es möchte wohl auch kaum eine andere, 
angeblich aus dem gemeinen Recht geschöpfte Theorie mehr 
Unzuträglichkeiten in der praktischen Ausführung mit sich führen, 
als diese. Obgleich mit Entschiedenheit von den Gesetzen betont 
wird, daß während schwebender Bedingung eine andre Person 
in Bezug aus das bedingte Recht für besitz- und genußberechtigt 
angesehen wird, als nach erfüllter Bedingung der Fall ist, so 
vermag dieselbe doch nie einen wirklich ungestörten Genuß zu 
erlangen — eS findet eine völlige Lahmlegung der Verkehrs-
fähigkeit der mit einer Bedingung begnadeten Güter statt. Wie 
sollte auch Jemand, der eine bewegliche Sache, ein Landgut, 

78) Vgl. bes. 1. 8 pr. Dig. de peric. et comm. (18, 6). 
79) Balduin»?, tract. de condit.; Glück, Commentar Bb. XLI, 

S. 49; Mühlenbruch, Pandekten Bd. II Not. 13; Puchta, Pandecten 
§ 61; Gvschen, Bd. I § 95, a. a. ff.; Savigny 1. c. S. 150. 
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ein Capital besitzt, eine Ausnutzung dieser Güter versuchen 
wollen, wenn er bei Eintritt eines gewissen Umstände? nicht 
nur die Güter selbst, sondern auch die bereits consumirten 
Früchte mit Allem, was sie früher an Vortheil gebracht uno 
was sie früher Werth gewesen, restituiren muß? In einzelnen 
Consequenzen mußte diese Lehre so weit gehn, daß ihre eignen 
Anhänger aequitatis causa dieselben zu streichen anfingen, aller-
dings ohne zu bedenken, daß die von ihnen zu Hülfe gerufene 
aequitas dem ganzen Institut feindlich gegenüberstand, nicht 
bloß den einzelnen Folgerungen. So erkennt z.  B.  Wächter*")  
an, es sei widersinnig zu sagen: „daß ein Schuldner, der in 
„einem gewissen Zeitraum garnicht zu zahlen verbunden war, 
„hinterher so zu behandeln sei, als ob er in diesem Zeitraum 
„hätte zahlen sollen," schließt aber hieraus nicht auf die Un-
bittigkeit der Rückziehung an sich, sondern nur auf die Unzu-
Lässigkeit der Annahme einer rückwärts eingetretnen Fälligkeit 
der bedingten Schuld. 

Thibaut8 L)  erzählt ,  wie einer seiner geistvol lsten Freunde, 
der Jurist Trendelenburg, obgleich der eifrigste Bewunderer 
des römischen Rechts, nie ohne Bitterkeit über die Rückziehung 
der Bedingung zn reden vermochte, und fügt selbst hinzu: „in 
„der That läßt sich auch kaum ein mittelmäßig guter Grund 
„ahnen, wodurch man zn dieser Sonderbarkeit veranlaßt wird." 

Das Bewußtsein der Unbilligkeit der sog. absoluten Rück-
ziehung der Bedingung sollte bald Früchte tragen. Von zwei 
Seiten fing man an das ganze Dogma anzugreifen. Die Einen, 
an ihrer Spitze Fi t t ing in der berei ts ci t i r ten Schri f t8 3) ,  
untersuchten das Wesen der Bedingung und glaubten in der­

80) Lehrb. der w. Privatr. II, S. 708. 
81) Cid. Abh. XVII, 1 Not. 14. 
82) Zur Lehre von der Rückziehung der Bedingung, Erlangen 1856; 

Vangerow, Pandecten I S. 144 ff.; vgl. auch F. Seraphim 1. e. S. 
210 Not. 12. 
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selben eine bisher übersehene Seite zu entdecken, nämlich das 
regelmäßige Vorhandensein des dies, der Zeitbestimmung im 
technischen Sinne des Worts. Diese Annahme, welche sie 
durch eine Reihe von Quellenstellen zu stützen suchten, führte 
sie dann zu dem Schlüsse, die Wirkungen des dies, na­
mentlich also die Verschiebung der Rechtsausübung, auch auf 
die Bedingung auszudehnen und zn lehren: soweit die Bedin-
gung in dem Geschäfte wirke, erfolge die Rückziehung; soweit 
dagegen die Zeitbestimmung ihre Wirkung ausdehne, bleibe es 
bei der Verschiebung^). 

Dagegen versuchten Andere, und unter ihnen besonders 
Wind sch ei d 84J, $ ritz85) und schon vor ihnen Schweppe^^) 
das ganze Princip der Rückziehung zu negiren. Von dem schon 
erwähnten87) Satz ausgehend, daß nicht die Existenz des 
Willens selbst, sondern die des Gewollten von der Bedingung 
abhänge, daß somit schon während schwebender Bedingung ein 
Wille existire und wirke, sucht besonders W indsch eid aus diesem 
bereits vorhandnen Willen alle diejenigen quellenmäßigen Aus-
drücke zu deduciren, aus welchen man die Rückziehung bisher zu 
beweisen versucht hatte. Und in der That würde materiell die Wir-
kung der erfüllten Bedingung nach rückwärts hin sich völlig aus 
dem Princip der Willensgebundenheit während schwebender Be-
dingnng erklären lassen; allein die Ableitung dieser Wirkungen 
in den Quellen spricht es zu entschieden aus, daß nicht schon 
pendente eunditione dieselben als vorhanden angesehen werden, 
sondern erst mittelst besonderer Präsumtion durch den Act des 
Bedingungseintritts erzeugt wurden. 

Eine knrze Erwähnung der Hauptpunkte nach den einzelnen 

83) Vangerow S> 144. 
84) Tie Wirkung der erfüllten Bedingung, Basel 1851. 
85) Rechtfälle, IV, S. 324. 
86) Handbuch I S. 257. 
87) Vgl. oben § 1. 
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Gattungen der bedingten Rechtsgeschäste wird den jetzigen Stand 
dieser Frage in Bezug auf die Suspensivbedingungen in Erin-

nerung bringen. 
1. Die Rückziehung der Bedingung bei rein obligatorischen 

Geschäften, also abgesehen von einer dazwischentretenden Tra-
titton, hat noch am meisten Vertheidiger gesunden. Und in der 

That scheinen sich für diesen Fall die Quellen anfs Entschic-
denste für die Retraktion auszusprechen; vgl. z. B. 1. 16 Dig. 
de solut. (46, 3): 

Sub conditione debitori si acceptura feratur, postea 

c o n d i t i o n e  e x i s t e n t e  i n t e l l i g i t u v  j  a m  o l i m  l i b e r a t u s .  

Vgl. auch 1. 11 § 1 Dig. qui pot. in pign. (20, 4); 
1 3 pr. Dig. de peric. et com. (18, 6); 1. 47 pr. Dig. de 

obl. et act. (44, 7) u. v. a. 
Aus diesem Grunde wird auch wegen bedingter Vertrag-

schulden eine alienatio in fraudem creditoruhi angenommen88), 

wird ferner das bedingte Forderungsrecht beut Gewalthaber 
erworben, auch wenn zur Zeit bes Bebingnngseintritts bas 
Gewaltverhältniß bereits gelöst war8**); ebenso kann Nova­
tion"") unb Acceptttatiwi91) während schwebender Bedingung 

rechtsgültig erfolgen*'2) u. f. w. 
Diesen Aussprüchen gegenüber stehen aber andere, die 

ihrer offenbaren Zusammengehörigkeit wegen nicht wohl als 
vereinsamte Ausnahmen erklärt werden können. Hierher ge-
hört die Thatsache, daß der inzwischen eintretende Tod des 
Promittenten oder Promissar's die Folgen der Bedingungs-
erfüllung durchaus nicht in der Weise verändert, wie eine 

88) Vgl. 1. 27 pr. Dig. qui et quib. (40, 4). 
89) Vgl. 1. 78 pr. Dig. de verb. obl. (45, 1). 
90) IJ. 18 Dig. de req. jur. (50, 17) 
91) Vgl. Art. 3584 und die daselbst citirten Gesetze. 
92) Eine nähere Erörterung dieser Fragen kann hier, als über unser 

Specialthema hinausgehend, nicht ersolqen. 
12 
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Rückziehung derselben auf den Moment des Geschäftsabschlusses 
erfordern würde93), daß der richtigen Anschauung nach die 
Früchte der Zwischenzeit dem Zwischenberechtigten verbleiben94), 
und daß die Fälligkeit der Forderung, die Nativität der Klage und 
die Klagenverjährung erst mit Eintritt der Bedingung ihren 
Ansang nehme»98). 

Windscheid sucht, wie bereits erwähnt, diese Bestim-
rnungen aus der während schwebender Bedingung vorhandenen 
Willensgebundenheit des Promittenten zu erklären. Allein die eben 
angeführten Onellenstellen sprechen es in ihrer Ausdrucksweise 
klar aus, daß es erst „existente conditione" und „postea" so 
angesehen werde, als sei „jam olim"96) und „quasi jam 

contracta emtione in praeterituni" ®7) die angeführte Rechts­
wirkung eingetreten. Wenn W i n d s ch e i d ferner betont9 8), daß 
regelmäßig von dem die Bedingung Setzenden präsumirt werden 
müsse, er habe abgesehen von der Stellung in's Ungewisse auch 
eine Verschiebung der Wirkung gewünscht, so trifft er hier mit 
Fitting, Vangerow und den übrigen Anhängern der An-
schannng, daß in der conditio stets ein dies liege, zusammen. 

Tie letztangeführten Eivilisten haben einen vielleicht nicht 
ganz glücklichen Ausdruck für eine gewiß berechtigte Annahme 
gewählt. Der dies ist ebenso wie die conditio ein technischer 
Begriff mit ansgesprochnen Rechtswirkungen; wir erinnern hier 
nur an die Berechnung desselben, an die Unzulässigkeit der 
Hinzufügung desselben bei der Erbeinsetznng u. s. w. Derselbe 
wird daher nicht mit Unrecht der Bedingung häufig entgegen­
gesetzt, kann also nicht wohl als das minus im majus der 

93) § 4 J. de verb. obl. (3, 15) und I. 57 Dig. de verb. obl. (45, 1). 
94) Vgl. Vangerow 1. e. I, S. 143, c. 
95) Vgl. J. 7 § 4 Cod. de praesc. XXX vel XL com. (VII, 39). 
96) L. 16 Dig. de volunt.. (46, 3). 
97) L. 8 pr. Dig. de peric. et com. (18, 6). 
98) Lehrbuch der Pand. S. 225 Anmkg. 1. 



181 

letztern enthalten fein"). Allein dieser technisch sog. dies ist 
wohl auch von den angeführten Civilisten nicht gemeint worden; 
sie haben nur in richtiger Interpretation des Willens des die 
Bedingung Setzenden (aus den es bekanntlich in der Bedin-
gungslehre hauptsächlich ankommt) 10°) angenommen, daß der­
selbe, wenn er die Bedingung gesetzt, dabei naturgemäß auch 
an die Verschiebung der Wirkung des Rechtsgeschäfts gedacht, 
daß er, wenn er eine Suspensivbedingung hinzugefügt, auch 
die Suspension der Wirkungen des Geschäfts gewollt habe. Die 
natürliche Folge dieser Aufschiebung ist aber, daß die Aus-
Übung des bedingten Rechts erst mit dem Bedingungseintritt 
beginnt. Rückwärts vernichtet wird also nur die Stellung in's 
Ungewisse; das bedingte Recht wird als von Ansang an gewiß 
betrachtet und deshalb für Obligationen, bei welchen das For-
derungsrecht als Verm'ögensobject schon vor seiner Ausübung, 
beziehungsweise seiner Fälligkeit in Betracht kommt, als schon mit 
dem Zeitpunkt der Bedingungssetznng erworben angenom-
men""). Der Rechtserwerb findet daher ähnlich statt, wie 
bei einer unbedingten, aber betagten Forderung. 

Praktisch trifft diese Ausführung mit der oben erwähnten 
Wind sch eid'schen völlig zusammen; sie hat vor derselben nur 
den Vorzug, der Schilderung der Quellen treuer zu folgen. 

Da die Ausübung des Rechts also nicht retrahirt wird, 
so werden die notwendigen Erfordernisse derselben auch bloß 
nach dem Zeitpunkt der Bedingungserfüllung benrtheilt; aus 
diesem Grunde vernichtet z. B. der inzwischen erfolgte Unter-
gang der zu tradirenden Sache das ganze Geschäft. Nicht zu 
vergessen ist, daß es sich hier nicht um die bedingte Tradition, 
sondern nur um ein bedingtes Versprechen handelt, daher bei 

99) Vgl. auch ©Otting: lieber das Wesen der Suspensivbedingung 
in der Zeitschr. für Civilr. u. Prvc. N. F. I S. 268 ff. 

100) Vgl. 1. 19 pr. Dig. de cond. (35, 1). 
101) Vgl Gajus, III, 124; 1. 9 § 2 Dig. ususfr. quemadm. (7, 9). 

12* 
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Eintritt der Bedingung natürlich nicht dingliches Recht ent-
steht, sondern bloß Forderungsrecht sättig wird. Da die 
Klage das Hauptmerkmal der Ausübung einer Obligation 

bildet, so folgt aus der Verschiebung dieser letztern auch der 
spätere Beginn der Klagenverjährung u. f. w. 

Unser Provincialrecht lehrt nun, übereinstimmend mit der 
Fitting'schen Anschauung in Bezug auf die erfüllte Sns-
pensivbedingnng der Verträge (Art. 3171): 

„Sobald die Bedingung eingetreten ist, ist es so anzn-
„sehen, als wenn der Vertrag von Anfang an unbedingt ab-
„geschlossen wäre, vorausgesetzt, daß beim Eintritt der Bedin-
„gung der zu leistende Gegenstand noch existirt. Die inzwischen 
„erfolgte Verschlechterung der Sache muß sich der Gläubiger 
„gefal len lassen; auch darf  er vom Schuldner nicht die 
„ in der Zwischenzeit  bezognen Früchte der Sache 
„fordern. Uebrigens nimmt die Verjährung der Klage aus 
„dem Vertrage erst nach dem Eintritt der Bedingung ihren 

„Anfang." 
Derjenige Punkt dieses Artikels, welcher insbesondere 

nachweist, daß unser Provincialrecht sich nicht der altern abso-
litten Rückziehungstheorie angeschlossen hat, liegt in dem Satze: 

„auch darf er vom Schuldner nicht die in der Zwischen-
„zeit bezognen Früchte der Sache fordern" 

und in dem bestimmten Anfangstermin der Klagenverjährung. 
Ist  die Ausübung des Rechts, wie Fi t t ing, Vangerow u. A. 
wollen, bis zur Erfüllung der Bedingung definitiv aufgeschoben, 
so hat der Promissar auch kein Recht auf die Folgen dieser 
Ausübung, die Früchte102). 

Auch der bereits citirte Art. 1349 erkennt die Rückwirkung 
bei Verträgen im Princip dadurch an, daß er das für eine 
bedingte Forderung bestellte Pfandrecht rückwärts mit dem 

102) Agl. 'Sangereto 1. c. S. 143 ff. 
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Tage der Bestellung in's Leben treten läßt und zwar nur als 

Conseqnenz der retrahirten Forderung; denn an und für sich 
wird dem bedingten Pfandrecht (vgl. Art. 1350) alle Rück­

ziehung abgesprochen. 
Praktisch gestaltet sich demnach die Rückziehung in folgender 

Weise. Die während schwebender Bedingung mit der bedingten 
Forderung vollzognen Operationen, soweit dieselben bloß das 

Recht an sich tangiren, wie Cession, Novation, Erwerb abhän-
giger Personen und Stellvertreter für ihre Gewalthaber und 
Principale, bleiben in diesem Schwebeznstande bis zn dem 
Zeitpunkte, in welchem über Eintritt oder Nichtantritt der Be­
dingung Gewißheit vorhanden ist. Erfüllt sich die Bedingung, 
so stellt sich zugleich heraus, daß die erwähnten Acte von Anfang 
an rechtsgültig gewesen; erfüllt sie sich nicht, so haben dieselben 
nie Rechtskraft erlangt. 

Die anderen mit einer Obligation vorzunehmenden Hand-

lnngen aber, welche das Recht selbst unberührt lassen, wie na-

mentlich Zinsenbezug, Zahlungsempfang u. s. w. müssen, wenn 
sie von dem Promissar genossen werden, dem Promittenten, als 
dem einzigen Ausübungsberechtigten der Zwischenzeit, bis znm 
Betrage der Zwischenzinsen und bei Zahlungen bis zum Betrage 
des Jnternsnrinms restitnirt werden. Die Zahlung pendente 

conditione kann nur als Zahlung einer noch nicht fälligen 
Schuld betrachtet und nach den Grundsätzen der vorzeitigen 
Solution beurtheilt werden. 

2. Ganz anders steht die Frage bei der bedingten Tra-
dition. Hier sind Fitting,03) und Vangerow 104) zu der 
Windscheid'schen Anschauung übergetreten und zwar aus dem 
schon entwickelten Grunde, weil in der Bedingung regelmäßig 
ein Aufschub der Ausübung des bedingten Rechts beabsichtigt 

103) Zeitschrift für Handelsrecht, I S. 155 Anmkg. 
104) L. c. I, S. 144, 
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wird, bei der Übertragung dinglicher Rechte aber eine Tren-
nnng von Rechtserwerb und Ausübung nicht in gleicher Weise 
möglich erscheint, wie bei bedingten Forderungen. Wie wir 
oben gesehen 106), ist die sog. bedingte Tradition immer Folge 
eines, die justa causa traditionis vertretenden, bedingten Ver­

trages, in dessen Vollziehung, also in Ausübung des aus dem-
selben entspringenden Rechts, die Tradition vollzogen wird. Der 
Vertrag wirkt wie alle andern Obligationen; die Ausübung 

desselben, somit die Tradition und deren Folgen, erfahren also 
keine Rückziehung; der Eigenthumsübergang geht daher „ex 

nunc®, nicht „ex tunc" vor sich; die in der Zwischenzeit von 
dem Promittenten (der ja trotz der Tradition an den Pro-
missar Eigenthümer geblieben ist) bestellten dinglichen Rechte 
erlöschen zwar ipso jure, nicht aber ihre inzwischen erfolgten 
Rechtswirkungen, insbesondere der Vortheil, welchen ihre In-
Haber in der Zwischenzeit bereits gezogen haben it. s. w.; 
vgl. z. B. 1.1 pr. Dig. de donat. (39, 5): 

. . . .  d a t  a l i q u i s ,  u t .  t u n c  d e m n m  a c c i p i e n t i s  f i a t ,  

q u u m  a l i q u i d  s e c u t u m  f u e r i t . . . .  

Vgl. auch 1. 11 § 1 und 1. 9 Dig. de donat. int. vir. 

et ux. (24, 1); 1. 29 Dig. de m. c. don. (39, 6) u. v. a. 

Es bleibt demnach der Tradent wahrer Eigenthümer in 

der Zwischenzeit; nur er bestellt dingliche Rechte an der Sache, 
die, wenn sie auch der Dauer nach beschränkt sind, da 
„nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet", 

doch ihre Rechtswirkung und ihre Vortheile unangefochten für 
die Schwebezeit besitzen und behalten; die von dem zu-
künftigen Erwerber getroffnen Dispositionen gelten stets als 
vom Nichteigentümer ausgehend 106) und können daher auch 
nach Erfüllung der Bedingung vom Promittenten, soweit er 

noch ein Interesse daran besitzt, angefochten werden. 

105) s. oben. 
106) Vgl. 1. 11 § 9 Dig. de don. int. vid. et ux (24, 1). 
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Unser Gesetzbuch folgt auch hier treu der von uns eben 
geschilderten Meinung; vgl. bes. Art. 617: 

„Die Uebergabe kann auch unter einer aufschiebenden 
„Bedingung erfolgen, in welchem Fall erst mit dem Eintritt 
„der Bedingung das Eigenthum auf den Empfänger übergeht." 

Dieser Bestimmuug entsprechend erfolgt auch die Corro-
boration des Besitztitels erst nach Eintritt der Bedingung 107) 
und erhält auch der Ersitzende erst nach diesem Eintritt einen 
wirksamen Usucapionstitell08). Daß auch die Früchte wäh-
rend schwebender Bedingung dem Tradenten gehören, geht aus 
Art. 3170 hervor, wornach der Promissar, dem pendente con­

ditione tradirt worden, nur als Verwalter einer fremden Sache 
angesehen wird. 

3. Daß die anderen dinglichen Rechte analog dem Eigen-
thnm zu behandeln sind, ist im Allgemeinen unbestritten und 
daher, obgleich kein besondrer Gesetzesartikel es ausspricht, als 

für unser Provincialrecht feststehend anzunehmen. Nur in Bezug 
auf das Pfandrecht betont insbesondere Vangerow 109) die 

accessorische Natur des Pfandrechts und lehnt dasselbe mehr 
an die Forderungen an als an die dinglichen Rechte. Es läßt 
sich diese Anomalie, welche itnt so auffallender ist, als die von 
Vangerow citirten Stellen, die 1. 9 § 1 und die 1.11 § 1 Dig. 

qui pot. in pign. (20, 4) garnicht von dem bedingten Pfand-
recht, sondern von der bedingten Forderung, für welche ein 
unbedingtes Pfand bestellt worden, (welches dann allerdings 
als mit der Hauptforderung zusammen entstehend angesehen 
wird) reden, wohl nur aus der Adoption der Büchel'schen 110) 
Ansicht durch Vangerow, nach welcher das Pfandrecht eine 
obligatio rei sein soll, erklären und wird bei der geringen 

107) Vgl. Art. 818. 
10S) Vgl. Art. 837. 
109) L. c. S. 146 ff. 
110) Civilistische Erörterungen, Marburg 1832—1839. 
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Verbreitung, welche diese Anschauung gewonnen, auch natürlich 
erscheinen, daß das Provincialgesetzbnch das Pfandrecht nicht 
von den übrigen dinglichen Rechten getrennt, sondern die Frage 
nach der Rückziehung desselben verneint hat1H). 

Eine detaillirtere Besprechung der Rückziehung der Sus-
pensivbedingung für Rechtsgeschäfte unter Lebenden kann, so 
anziehend ein näheres Eingehen in die speciellen Controversen 
dieser Frage erscheint, nicht in unsrer Absicht liegen. Die Ge-
sichtspnnkte, welche wir bei der Wesensgleichheit der beiden 
Bedingungsarten aus einer kurzen Darstellung derjenigen Be-
dingung, welche häufiger vorkommend und von den Gesetzen 
genauer erörtert erscheint, zu gewinnen hofften, sind jetzt in 
Kürze hingestellt und ihre birecte Anwendung ermöglicht worden. 
Ein specielles Eingehen in das Gebiet der Rückziehung der 
Suspensivbedingung wäre dem unmittelbarn Vorwurf dieser 
Abhandlung fremd. 

§ 8. 
In wie weit ist der erfüllten Resolutivbedingung rück-

wirkende Kraft zuzuschreiben? 
Die Schlußfolgerung ist nach dem Vorausgeschickten eine 

einfache. Die Resolutivbedingung ist aequal einer Suspen-
sivbedingung, gerichtet auf Auflösung des Hauptgeschäfts 1IS). 
Diejenigen Wirkungen also, welche das aus dem Hanptge-
schüft abgeleitete Recht von der rückwirkenden Snspenfivbedin-
gung erfährt, dieselben erfährt das aus dem Auflösungsgeschäft 
entspringende Recht von der Resolutivbedingung. Im ersteren 
Fall ist das Wirkende, bez. Rückwirkende das Recht des Pro-
missar's, im zweiten Fall das des Promittenten. 

Einfach und theoretisch unbestritten macht sich die An-
Wendung auf Obligationen, wenn keine Tradition dazwischen­

111) Vgl. Art. 1350. 
112) S. oben § 2. 
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tritt. Das aus der bedingten Auflösung originirende Recht des 

Promittenten wird als solches zurückbezogen, in seiner Aus-
Übung dagegen auf den Zeitpunkt des Bedingungseintritts be-

schrankt, ganz wie uns die Suspensivbedingung 113) gelehrt 
hat. Direct spricht dies Art. 3175 in seinem ersten Theil aus, 
wenn er erklärt: 

„Tritt die Bedingung ein, so ist es — soweit dies über­

haupt möglich ist — so anzusehen, als wenn der Ver-
„trag garnicht vorhanden gewesen wäre. Die in der 

/ /Zwischenzeit  bezognen Früchte bleiben übri-
„gens demjenigen, der sie während der Dauer 

„des Vertrages erhoben hat." 

Also findet sich hier fast wörtlich die entsprechende Kehrseite 
des Art. 3171 bei der aufschiebenden Bedingung. Was übrigens 
die im Art. 3175 angeführten „Früchte" betrifft, so ist die Theorie 
derselben nicht direct hierher gehörig. Dieselbe gehört viel-
mehr der sofort zu erörternden Lehre von der Rückwirkung der 
Resolutivbedingung bei Uebertragungen dinglicher Rechte an — 
da eine Fruchtziehung ja erst in Folge einer Besitzübertragung 
Gegenstand der Controverse werden kann. 

In hohem Grade bestritten ist seit Alters her die Frage, 
ob und in wieweit  die Resolut ivbedingung der bedingten 
Eigenthumstradition rückwirkende Kraft äußere oder nicht, 
ob die Vortheile des Genusses der Zwischenzeit gleichfalls dem 
Rückerwerber zu Gute kämen oder den Zwischenberechtigten ver-
blieben, ob nach den jetzt häufig gebrauchten Ausdrücken ein 
dominium revocabile ex tunc oder ex nunc hier vorliege. 
In b:r ältern Theoriel14) ward unter dem letzteren häufig das 
von Rieffer gelehrte bloße obligatorische Recht des Rück-
erWerbers auf Retraktion verstanden, obgleich es klar ist, daß 

113) S. oben S. 54. 
114)Vgl. W. Müller 1. c. S. 253 ff. 
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für diesen Fall von einem widerruflichen Eigenthum des 
Promissar's, beziehungsweise Zwischeneigenthümers garnicht die 
Rede sein kann, das Eigenthum und die anderweitig von ihm 
constituirten dinglichen Rechte vielmehr an sich unbeschränkt 
sind. Ebenso muß aber der noch jetzt gewöhnlich gebrauchte 
Ausdruck: dominium revocabile ex tunc für die Rückziehung 
der Bedingung unsres Falls als unrichtig bezeichnet werden; 
denn, da es sich bei dem Eintritt der Bedingung in Folge der 
Retraetion so herausstellen soll, als sei das Geschäft, bezie-
hungsweise die Tradition von Anfang an gar nicht vorhanden 
gewesen, so kann eben auch gar kein Eigenthum, weder ein 
widerrufliches noch ein unwiderrufliches für den Zwischenbe-
rechtigten entstanden sein. Es entsteht vielmehr bloß ein 
Schwebezustand, bei dessen Endigung es rückwärts klar wird, 
ob Eigenthum übertragen worden oder nicht, ein Znstand, der 
viel bezeichnender dominium pendens11A) als dominium 

revocabile genannt wird und sich von dem letzteren wesent-
lich unterscheidet. 

Nach dem schon im vorhergehenden Paragraphen geschil-
derten Stand der Streitsrage ist es selbstverständlich, daß Die-
jenigen, welche eine absolute Rückziehung für die Suspensiv-
Bedingung der Tradition lehren, auch hier dieselbe in Anspruch 
nehmen, daß dagegen Diejenigen welche einen Zeitaufschub bei der 
erstem als in der Bedingung enthalten präsnrniren, denselben 
auch hier finden und sich daher für ein wahrhaftes widerruf­
liches Eigenthum entscheiden werden. 

Eine Modification in der Stellung der verschiednen An-
sichten findet nur in Beziehung auf Diejenigen statt, welche bei 
der aufschiebenden Bedingung jede Rückziehung negiren. Der 
Hauptvertreter dieser Richtung, Windscheid l16), will nämlich 
auffallender Weise für die Resolutivbedingung Rückwirkung als 

115) Vangerow 1. c. I S. 555 ff. 
116) Lehrbuch, I § 91 Anmkg. 2 u. 3. 
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Regel angenommen wissen, wenn auch dieselbe nur in obliga-
torischer Weise gegen den Zwischenerwerber, insbesondere durch 
das Verlangen der Restitution der inzwischen genossenen Früchte, 
geltend gemacht werden kann. Auch Seraphim "?) hat sich 
dieser Anschauung angeschlossen. 

Was nun zuerst die Vertheidiger der dinglichen Rückwir­

kung betrifft, so haben dieselben keine einzige Quellenstelle zu 

ihren Gunsten auszuführen vermocht; 'sie stützen sich vielmehr 
ausschließlich aus das einmal als allgemeingültig angenommene 
Princip der Rückwirkung bei Bedingungen jeder Art118). Da­

gegen erklärt eine Reihe von Onellenstellen ausdrücklich, daß 
die von dem Zwischeneigenthümer bestellten dinglichen Rechte 
erst durch den Bedingungseintritt ihre Endignng erreichen 
(worin somit das Zugeständniß ihrer frühern Existenz liegt), 
vgl.  z. B. 1, 4 § 3 Dig. de in diem add. (18, 2):  

Sed et Marcellus lib. V. Dig. scribit: „puro vendito 

et in diem addicto fundo, si melior conditio allata sit, 

rem pignori esse desinere, si emtor eum fundum 

p i g n o r i  d e d i s s e t . "  E x  q u o  c o l l i g i t u r ,  q u o d  e m t o r  

m e d i o  t e m p o r e  d o m i n u s  e s s e t ,  a l i o q u i n  n e c  

p i g n u s  t e n e r e t ,  

in welcher Stelle das Zwischeneigenthum des Promissars aus­
drücklich anerkannt wirb119); ferner 1. 3 Dig. quib. mod. 

pign. (20, 6), 1. 41 pr. Dig. de r. vind. (6, 1), 1. 9 Dig. 

de aq. pluv. arc. (39, 3), wo der Ausdruck „quia recidere 

jus solidum ad eum potest" gleichfalls für das Vorhandensein 
eines Rechts der Zwischenzeit zeugt, u. v. a. In der That hat 
sich diese Theorie bei der großen Mehrzahl ihrer Vertreter 
bloß im Gegensatz zu einer nur obligatorischen Wirkung der 
Bedingung, also zu der Riesser'scheu Ansicht ausgebildet und 

117) L. c. S. 211 ff. 
118) Sell I. o. S. 222 ff. 
119) Vgl. auch Seraphim 1. c. S. 212. 
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erhalten120), wirkt auch mit allen ihren Waffen und Beleg-
stellen bloß für die dingliche Wirkung, nicht für die ding­
liche Rückwirkung. In unser Provincialrecht hat sie, wie 
sich unten zeigen wird, gar keinen Eingang gesunden. 

Eine speciellere Erörterung verlangt, als neueste wissen-
schaftliche Erscheinung, Windscheid's Anschauung der obli­
gatorischen Rückwirkung. Allem zuvor müssen wir uns gegen 
die Parallele erklären, welche Windscheid zwischen der Ver-
eitlung der Suspensivbedingung nnd der Erfüllung der 
Resolutivbedingung zieht, eine Parallele, welche nicht bloß dem 
klaren Wortlaut der Bedingungsform nnd der Bedingungs-
lehre, welche stets die Erfüllung als Regel angenommen und 
für dieselbe präsumirt wissen will12'), sondern auch der von 
Windscheid122) selbst vorher vertheidigten Anschauung wider-
spricht, nach welcher die Resolutivbedingung dem Wesen nach 
eine Suspensivbedingung sein soll, nach welcher also die Er-
füllung der ersteren nur mit der Erfüllung, nicht mit der 
Vereitlung der letzteren zusammengestellt werden kann. Wenn 
Windscheid hiergegen anführt, er habe die Möglichkeit der 
Rückwirkung auch bei der Suspensivbedingung nicht be-
stritten, nämlich für den Fall, wenn der ausdrücklich ausge-
sprochne Wille des Bedingungssetzenden auf dieselbe gerichtet x 

gewesen ist, so muß er doch dieser Möglichkeit gegenüber sür 
unfern Fall die Nichtrückwirkuug als Regel zugestehen und 
den stricten Beweis der Anomalie durchzuführen versuchen. 

Diesen Beweis will nun Windscheid123) in dreifacher 
Weise führen. 

120) Vgl. Savigtty I. C. S. 154 ff.; ©eil 1. c. S. 219 ff.; 
Puchta Lehrb. § 61. 

121) Vgl. 1. 10 § 1 Dig. de reb. dub. (34, 5); Art. 2382 deS Pro-
vincialgesetzbuchs. 

122) L. c. § 86 Anmkg. 6. 
123) Vgl. I. c. 8 91 Anmkg. 2. 
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Seine Hauptstütze findet er in den schon einmal l24) von 
uns erwähnten Stellen, taut welcher bei den Nebenverträgen 
der in diem addictio und der 1. commissoria der Verkäufer 
nach eingetretner Bedingung das Recht erhält, mit der actio 

venditi auch die Früchte der Zwischenzeit von dem bisherigen 
Eigenthümer zurückzufordern; vgl. 1. 4 § 4, 1. 6 pr., 1. 16 

Dig. de in diem add. (18, 2); 1. 4. pr., 1. 6 Dig. de lege 

comni. (18, 3); 1. 11 § 10 Dig. de int. quod vi (43, 24); 

1. 38 § 2. 3 Dig. de usuris (22, 1). 

Die Anomalie dieser Verträge hat bereits die Glosse12'') 
betont; sie tröstet sich aber damit, es sei nun mal bei diesen 
beiden Verträgen nicht anders. Unter den ältern Theoretikern 
war gleichfalls die Anschauung herrschend, es handle sich hier­
um eine im Wesen dieser Nebenverträge liegende Absender-
lichkeit, ohne daß sich dieselben auf eine nähere Erklärung der-
selben einließen. Bloß Schweppe12^) sucht die Anomalie 
durch den Hinweis auf die kurze Dauer der Zwischenzeit zu 
erklären. Daß es sich aber hier um eine Anomalie, welche 
nicht im Wesen der Resolutivbedingung begründet und auf die 
übrigen Arten derselben ausdehnbar ist, handelt, lehrt uns die 
Thatsache, daß Accessionen, welche bei diesen Verträgen den 
Früchten gleich restituirt werden müssen, im Allgemeinen 
bei erfüllter Resolutivbedingung dem Zwischeneigenthümer ver-
bleiben; vgl. 1. 16 Dig. de statulib. (40, 7). 

Statulibera quid quid pepererit, hoc servum heredis est, 

vgl. ferner 1. 3 § 16 eodem nnd 1. 15. 16 Dig. de statu 

hom. (9, 5). 

Die Grünte, mit derenwillen aber die beiden genannten 
Arten der Resolutivbedingung dem Verkäufer ein Rücksorde-

124) S. üben § 5. 
125) Glossa ad 1. 41 Dig. de r. vind. (6, 1). 
126) Vgl. Handbuch I, S. 259. 
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ruugsrecht der inzwischen bezogenen Früchte gewähren, werden, 
wenigstens sür die lex commissoria, in den Quellen direct 

ausgesprochen. Wie dieser letztere Vertrag überhaupt (so z. B. 
in den Bestimmungen über den Verlust des Handgeldes exi­

stente conditione) eine Art von Conventionalpön für den säu-

migen Käufer involvirt, so läßt er denselben auch nicht die Vor-
theile einer Sache genießen, deren Gegenwerth er bisher schuldvoller 
Weise nicht geleistet; vgl. 1.5 in fin. Dig. de leg. comm. (18,3): 

...., sed si fundus revenisset, Aristo existimabat, 

venditori de his127) Judicium in emtorem dandum esse, 

q u i a  n i h i l  p e n e s  e u m  r e s i d e r e  o p o r t e r e t  e x  r e ,  i n  

q u a  f i d e m  f e f e l l i s s e t . . . . ,  

in welcher Stelle somit das fidem fallere als Grund für den 

Verlust der Früchte angeführt wird. 
Was die in diem addictio aber betrifft, so belehrt uns 

insbesondere die 1. 16 des bezüglichen Digestentitels, daß auch 
hier aus Gründen der aequitas sowohl einerseits die Restitution 
der Früchte, als andrerseits der Ersatz der Verwendungen ein-
geführt worden, indem sie denselben durch das „aequum est" 

für berechtigt erklärt. Aus dem ganzen Zusammenhang der 
hier einschlägigen Gesetze, insbesondere aus der mehrfachen Ansüh-
rung der Vorausbezahlung des Kaufpreises als eines Ansnahms-
falls128) geht hervor, daß regelmäßig der Kaufpreis nicht 
gleichzeitig mit der Tradition der Sache gezahlt zu werden 
pflegte. Nun aber wäre es doch im höchsten Grade unbillig 
gewesen und hätte die Absicht dieses Vertrages, sür den Ver-
käuser eine Wohlthat zu bilden, völlig vereitelt, wenn der 
Käufer die Früchte der Sache ohne jede Gegenleistung seiner-
seits hätte behalten dürfen. Da half denn das Gesetz durch 
ausnahmsweise und abnorme Gestattung der actio venditi, 

127) sc. fructibus. 
128) Vgl. des. c. 45 in fin. 1. 20 Dig. de in diem add. (18, 2). 
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deren regelmäßige Wirkung hier, v>o ja die venditio finita 

war129), nicht mehr eintreten fonnte. 
Daß eine Ausdehnung dieser aus besondern Rücksichten 

gegebnen Klage auf die übrigen Arten der Resolutivbedingung 
nicht wohl zulässig erscheint, ist evident. 

Wie Riesser für seine Anschauung sich auf die durch I. 
19 Dig. de usuvp. (41, 3) gezogne Parallele zwischen der red-
hibitorifchen Klage und der erfüllten Resolutivbedingung be-
rief 13°), so will auch Wind scheid diese Aehnlichkeit sür 
seine Theorie benutzen. Es genügt hier auf das gegen Riesser 
in Bezug auf die Tragweite dieser Analogie Bemerkte hinzu-
weisen. 

Die endlich von Wind scheid noch citirten Stellen 1. 
6 § 1 Dig. de div. temp. (44,3), 1. 2 Dig. de lege comm. 

(18, 3) und 1. 2 § 1, 1. 3 Dig. de in diem add. (18, 2) ent­
halten weiter Nichts als die bereits zngestandne und erklärte 
Thatsache, daß der Verkäufer bei der in diem addictio und 
der lex commissoria mittelst der actio venditi Restitution der 
Früchte der Zwischenzeit verlangen kann. 

Ganz in dem hier entwickelten Sinne, also jede Rück-
Wirkung der resolutiv bedingten Tradition verneinend, hat sich 
auch unser Provinzialrecht ausgesprochen. Dasselbe setzt das 
Datum der Erlöschung des dinglichen Rechts ohne jede Re-
traction durch Art. 808, 4: 

„Wenn das Eigenthum nur auf bestimmte Zeit oder unter 
„einer auflösenden Bedingung erworben war, so erl ischt 
„es durch den Ablauf der Zeit oder den Eintritt 
„der Bedingung" 

und Art. 1417 ff.: 

„Das Pfand hört aus . 1. durch den Eintritt 

120"1 Vgl. 1. 4 Dig. ad 1. conc. (18, 3). 
130) S. oben § 5. 
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„einer auslösenden Bedingung oder der Zeit ,  an 
„welche die Dauer des Pfandrechts geknüpft ist" 
„2. durch das Aufhören des Rechts, welches der 
„VerPfänder aus einem an sich widerruflichen Grunde 
„oder in sonst beschränkter Weise an der verpfändeten 

„Sache hatte" 
genau auf den Eintrittstermin der Bedingung fest, indem es 

hierzu die bereits besprochenen, der hier vertretnen Anschauung 
entsprechenden Stellen, insbesondre 1. 41 pr. Dig. de rei vind. 

(6, 1) und 1. 19 Dig. de usurp. (41, 3), sowie 1. 6 Dig. quib. 

mod. pign. (20, 6) und 1. 4 § 3 Dig. de in diem add. (18, 2), 

citirt. In Bezug auf die Früchte lehrt der zweite Absatz des 
Art. 3175 ganz allgemein: 

„Die in der Zwischenzeit bezognen Früchte bleiben übri-
„gens Demjenigen, der sie während der Dauer des Ver-

„träges erhoben hat", 
so daß über Verwerfung der Windscheid'schen Ansicht nicht 
wohl ein Zweifel entstehen kann. 

Die oben besprochenen Ausnahmen hinsichtlich der in diem 

addictio und der lex commissoria bleiben somit Ausnahmen 

auch für uns; als solche läßt sie das Provincialgesetzbuch durch 
Art. 3903, 3904 und 3910 bestehen. 

Wie wir am Schluß des § 6 unserer Abhandlung hervor« 
gehoben haben, daß das Provincialgesetzbuch, in Anerkennung 
der Bedürfnisse des praktischen Lebens die Vindicatio« des ge-
meinen Rechts auf provinciatrechtlicher Grundlage beschränkt, 
ohne den Boden der Quellen zu verlassen oder den theoreti-
scheu Irrthümern Riesser's sich anzuschließen, so haben wir 
auch hier wiederum die media sententia, welche zugleich dem 
Rechts leben die zusagendste sein dürfte, als die unsres Ge-
setzbucks erkannt. 

Carl Crdmauu. 



VI. 
Präjudicien der Rigaschell Stadtgerichte aus 
dem Gebiete des Civil- und des Handelsrechts. 

(For tsetzung. )  

5 ) Wenn eine Hypothek mit der Clansel des unbedingten 
Vorzuges vor allen künftig auf dasselbe Immobil zum 
Bau, zur Reparatur oder sonst mit irgend welchem 
Vorzugsrechte aufzunehmenden uno zu besichernden Ca-
pitalien öffentlich aufgeschrieben worden ist, so geht sie 
auch den Privilegien Pfandrechten im Concurse vor. 

In der unter der Nr. 4 dieser Präjudicien erwähnten Eon-
eurssache hatte das Laudvogteigericht zwei Gläubiger: T. und 
M., welche mit dem oberwähnten Vorzugsrechte ingrossirte For­
derungen im Concurse angemeldet hatten, nach der, mit dem 
privi legir ten Pfandrechte wegen in  rem vers io  versehenen, Dar-
lehnsforderung des A. locirt, sosern letzterer den ihm 
auserlegten Beweis herstellen sollte, indem es von der Anschau-
nng ausging: „Der Einwand, daß die Forderungen des T. 
und der M. wegen des erwähnten Vorbehalts, mit welchem 
dieselben öffentlich aufgeschrieben worden, der des A. voran-
stehen müßten, könne sür stichhaltig nicht erachtet werden, denn 
es würde sonst durch eine derartige Clausel die Bedeutung ei--
nes jeden privilegirten Pfandrechtes inanisirt werden und über-
dies widerspreche diese Auffassung dem klaren Wortlaute des 
Art. 1612 des Prov.-Rechts Th. 3, welcher verordne, daß dem 

13 

% 
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privilegirten Pfandrechte der Vorzug vor dem nichtprivilegirten 

gebühre." 
Diese Rechtsanstcht wurde jedoch oberrichterlich ver-

worfen und in dem AppellativnS-Er?enntniß vom 26. Januar 
1868 dahin erkannt, daß die Forderungen des T. und der M. 
der des A. unbedingt vorzugehen hätten. Motivirt wurde diese 

Entscheidung durch folgende Ausführung: „indem der Schuld­
ner darin einwilligt, daß die über ein aufgenommenes Darlehen 
von ihm ausgestel l te hypothekarische Obl igat ion unter derBe-
dingung öffentlich ingroffirt werde, daß solche Forderung allen 
künftig zum Bau, zur Reparatur oder mit einem sonstigen 
Vorzugsrechte aufzunehmenden Capitata unbedingt vorgehe, 

und indem solche Jngrossation durch Eintragung in die öffent-
liehen Hypothekenbücher erfolgt, hat der Schuldner auf die 
Constituirung solcher privilegirter Schuldverhältnisse contract-
lich verzichtet und ist zugleich dieser Verzicht zu einer solchen 
Veröffentlichung gelangt, daß jeder neue Kontrahent von der-
selben Kennwiß nehmen und die Ueberzeugung gewinnen kann, 
daß die Erringung eines Privilegiums ausgeschlossen ist. Die 
Verhinderung der künftigen Entstehung mit Vorzugsrechten ver-
sehener Forderungen ist gerade der beabsichtigte und im Jnter-
esse des allgemeinen Credits statthaste Zweck der erwähnten 
Clausel und kann daher die mit derselben verbundene rechtliche 
Wirkung nicht als Grund gegen die Znlässigkeit derselben an-
geführt werden, wie dies Seitens des Unterrichters geschehen 
ist. Es ist die Forderung des Appellaten A. den Forderungen 
der Appellanten T. und M. daher in jedem Falle nach zu 
loeiren." 

6) Die Rechtsvorschrift, daß die Verabredung einer Con-
ventionalstrafe nicht zur Umgehung der gesetzlichen 
Zinsbeschränkungen dienen dürfe, setzt dem freien Er-
messen der Contrahenten bei Festsetzung des Strasbe-
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träges nur dort eine Schranke, wo die Conventional-
pön für den Fall der nicht gehörigen Erfüllung einer 
Schuldverbindlichkeit bedungen wird, welche die Lei-
stung einer Geldsumme oder anderer vertretbarer 
Sachen zum Gegenstande hat. 
(Art. 3371 it. 3405 des Prov.-Rechts Th. 3.) 

Kläger hatte sich contractlich verpflichtet, dem R.schen 
Feuerwehr-Verein am 1. Mai 1866 100 Bloufen und 210 
Paar Beinkleider zu liefern und für den Fall, daß er die über-
nommene Lieferung nicht zum bestimmten Termine leisten sollte, 
ein Fünftel des Gesammtwerthes der Bestellung als Conven-
tionalpön zu erlegen. Da die Lieferung erst am 9. Mai und 
theilweise erst am 17. Juni 1866 erfolgt war, fetzte der auf 
Bezahlung des vertragsmäßigen Lieferungspreises von 576 Rbl. 
belangte Verwaltungsrath des Feuerwehr-Vereins dem Kläger 
die Einrede des nicht erfüllten Vertrages entgegen und ver-
langte, daß gemäß der getroffenen Vereinbarung von dem zu 
zahlenden Preise ein Fünftel in Abzug gebracht werde. Kläger 
machte dawider unter Anderem geltend, daß nach Art. 3371 
des Prov.-Rechts Th. 3 durch Verabredung einer Conventio-
nalpön keine Umgehung der gesetzlichen Zinsbeschränkungen 
bezweckt werden dürfe und demnach die verabredete Conventio-
nalpön rechtswidrig und unverbindlich fei, wurde jedoch mit 
dieser Replik durch Erkenntniß des Landvogteigerichts vom 10. 
Juli 1867 abgewiesen, aus folgenden Gründen: 

„Wenn unter Zinsen nur dasjenige zu verstehen ist, was 
für den erstatteten oder verhinderten Gebrauch einer Geld­
summe oder einer Quantität anderer vertretbarer Sachen im 
Verhältnisse des Betrages und der Gebrauchsdauer zu entrich-
ten ist (Art. 3405 1. c.), so ergiebt sich begriffsmäßig, daß 
nur dann, wenn eine Conventionalpön mit  der Lei-
stung einer schuldigen Geldsumme oder anderer fun-
gibler Sachen verbunden wird, einer Ueberfchrei-

13* 
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tung des gesetzl ichen Zins Maßes durch Conventional-
strafen nicht Raum gegeben werden darf ,  während 
im Uebrigen der Art .  3371 1. c.  die Best immung des 

Betrages der Conventionalpön ganz von dem Be-
lieben der Contrahenten abhängen läßt, ohne daß 
derselbe an das Maß des durch die Nichterfüllung zu erwar-
tenden Schadens gebunden wäre. Ob nun eine Geldsumme, 
wegen deren Nichtleistung eine Conventionalpön bestellt sein 
sollte, aus einem Darlehen, einem Verkaufe oder aus einem 
anderen Vertrage geschuldet wird, kommt für die Fälle, in de-
nen eine Umgehung der Zinsbeschränkungen durch Verabre-
dung einer Conventionalpön möglich erscheint, dem Angeführten 

nach gar nicht in Betracht und durch die Berufung des Klä-
gers auf die Quellen (vgl. 1. 13. § 26 D. XIX, 1), wonach 

auch an die Nichtentr ichwng einer aus einem Kaufgeschäfte 
geschuldeten Geldzahlung mit rechtlichem Erfolg die poena 

dupli nicht zu knüpfen gewesen ist, wird jedenfalls noch nicht 
documentirt, daß die Bestimmung des Betrages einer auf nicht 
rechtzeitige Erfüllung einer Warenlieferung gesetzten Con­
ventionalpön irgend wie beschränkt wäre." 

Diese Rechtsanschauung fand die oberrichterliche Billi-
gung in dem App.-Erk. des Rig. Rathes v. 12. Januar 1868, 

in welchem noch hervorgehoben wurde, daß Blousen und Bein-
kleider, die nach einem bestimmten Muster anzufertigen waren, 
nicht als fungible Sachen im Sinne des Art. 532 1. c. anzu­
sehen seien. 

7) Wenn der Gläubiger seinem Schuldner gestattet hat, 
„nach Kräften" oder „wenn er habe" zu zahlen, so 
ist deshalb die Zahlungspflicht nicht als durch den 
Nachweis des Vorhandenseins der Mittel zur Zahlung 
bedingt anzusehen, sondern es darf der Schuldner Mos 
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eine angemessene, im Streitfalle nach richterlichem 

Ermessen festzusetzende Zahlungsfrist beanspruchen. 
(Vgl. Senffert's Archiv IX, 15. XII, 233. XIV, 
121. XV, 7 und 218.) 

Auf die wegen Bezahlung einer rechnungsmäßigen For-
derung für gelieferte Holzwaaren im Betrage von 708 Rbl. 
83 Kop. erhobene Klage erklärte Beklagter, daß die Forderung 
ihre Richtigkeit, Kläger aber gelegentlich der Verkaufsberedung 
ihm gestattet habe, nach Kräften und, wenn es ihm bequem 

sei, zu bezahlen, indem er auf die Frage nach dem Zahlnngs-
termin geantwortet habe: „zahlen Sie, wenn Sie können." 
Als Kläger in Abrede stellte, dem Beklagten die behauptete 
beliebige Zahlungsfrist zugestanden zu haben, bat Beklagter 
um Nachgabe des Beweises seiner Einredebehanptnng. Kläger 
überließ die Beurtheilung der Zulässigkeit der Beweisnachgabe 
an Beklagten dem richterlichen Ermessen. Durch Protocollar-
Erkenntniß der I. Seetion des Landvogteigerichts vom 13. Juli 
1868 wurde darauf in der Erwägung, daß selbst in dem Falle, 
daß die Behauptung des Beklagten bewahrheitet werden sollte, 
daraus nicht folgen würde, daß die Zahlungsfrist ganz dem 
Ermessen des Schuldners anheimzustellen sei, sondern es auf 
eine richterliche Feststellung derselben anzukommen habe, dem 
Beklagten der gebetene Beweis denegirt und derselbe angewie-
seit ,  den geklagten Betrag nebst Kosten binnen 4 Wochen*) 
zu bezahlen. 

Die gegen diese Entscheidung vom Beklagten ergriffene 
Appellation hatte keinen Erfolg, sondern es wurde das unter-
richterliche Erkenntniß in der Oberinstanz am 20. September 
1868 in Allem bestätigt, mit folgender Motivirung: 

*) Die regelmäßige Frist zur Erfüllung eines Judikates beträgt 
bei den Rigaschen Stadtbehörden 14 Tage, iu Handels- und Wechsel-Sachen, 
sowie im summarischer Prvcch blos 48 Stundeu. 
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„Die Ausführungen des Appellanten beruhen auf der 
Annahme, daß, indem ihm gestattet worden, „nach Kräften" 
oder „wenn er habe" zu bezahlen, seine Zahlungsverpflichtung 
zu einer bedingten gemacht worden und davon abhängig sei, 
daß der Gläubiger das Vorhandensein der Mittel zur Bezah-

lung der Schuld nachweise*). Dieser Auffassung ist indessen 
nicht beizustimmen. Die Zahlungsverpflichtung an sich ist von 
Appellanten ausdrücklich anerkannt worden; in dem von dem 
Gläubiger gebrauchten Ausdrucke: „zahlen Sie, wenn Sie 
haben" aber kann nach dem gewöhnlichen Wortsinn und wenn 
man berücksichtigt, daß es sich hier um Lieferungen handelte, 
die längere Zeit hindurch fortgesetzt und allmälig, in laufender 
Rechnung bezahlt wurden, nur dies gefunden werden, daß der 
Gläubiger nicht auf sofortige Bezahlung jeder einzelnen 
Lieferung dringen, sondern sich die allmälige Berichtigung ge-
fallen lassen und dergestalt dem Schuldner die Möglichkeit 
gewähren wollte, in bequemer und seinen Mitteln angemeffe-

ner Weise zu zahlen. In einem solchen Zugeständniß ist aber 
keineswegs die von dem Appellanten vermeinte, für den Glän-
biger in hohem Grade lästige Bedingung, sondern lediglich 
die Gewährung einer angemessenen Zahlungsfrist zu erbli-
den. Es w'cir daher der Einwand des Beklagten als ein solcher 

anzusehen, der, auch wenn er erwiesen worden wäre, nicht die 
Abweisung des Klägers, sondern nur die richterliche Anberau-
mung einer entsprechenden Zahlungsfrist zur Folge gehabt hätte, 
und muß es als durchaus gerechtfertigt erscheinen, wenn der 
Unterrichter, nachdem die letzte Abzahlung im Februar 1868 

*) Dieser Ansicht ist Seuffert, Pandekten § 310 Note 7, unter Be­
rufung auf 1. 125 D. de V. S. 50, lß, welche jedoch von einem anderen 
Fal le  handel t ,  we i l  dor t  d ie  Ents tehung der  Le is tungsverb ind l ichke i t  
selbst von der Bedingung „si potuero" abhängig gemacht war, während 
hier nur der Fälligkeitstermin einer unbedingten Schuldverbindlichkcit in 
Frage kommt. 
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erfolgt und inzwischen ein Zeitraum von mehr als 5 Monaten 
verflossen war, den Appellanten zur Zahlung binnen 4 wöchent­

licher Frist verurtheilte." 

8. a) Eine kaufmännische Handlung kann unter ihrer Firma 
klagen und verklagt werden. 

b) Eine kaufmännische Handlung ist befugt, die ihr zuge-
schobenen Eide durch ihren Procuranten ableisten zu 
lassen, sofern letzterer von der zu beschwörenden That-
fache aus eigener Wahrnehmung Kenntniß hat*).  

Das Rigasche Wettgericht hatte bereits in Erkenntnissen 
vom 25. April 1853, vom 11. Angnst 1860 und vom 29. No-
vember 1860 sich für die Zulässigkeit der Ableistung eines ei-
ner kaufmännischen Handlung angetragenen Eides durch deren 
Procuranten ausgesprochen. Im Jahre 1868 ist diese Frage 
abermals zur Erörterung gekommen und ist die Obennstanz der 
von dem Wettgerichte vertretenen Ansicht beigetreten. 

Die klagende Handlung H. A. M/s Erben hatte sich er-
boten, den ihr von dem Beklagten deferirten Eid durch ihren 
Procuranten ausschwören zu lassen; Beklagter protestirte dage-
gen und verlangte, daß sämmtliche drei Associes der klagen-
scheu Handlung zur Ableistung des zugeschobenen Eides ver-
pflichtet würden. Die Motive des wettgerichtlichen Bescheides 
vom 6. April 1868 M 232, durch welchen klägerische Hand-
lung unter Verwerfung der beklagtischen Protestation zur Ab­

*) Wiewohl dem Gebiete des Proceßrechtes angehörige Entscheidun-
gen von der hier begonnenen Präjudicaten-Sammlung grundsätzlich ausge­
schlossen sein sollen, so hat der Einsender doch in Betreff der hier vorliegen-
den Erkenntnisse eine Ausnahme zu machen, deshalb nicht anstehen zu dür-
seit geglaubt, weil einerseits die einschlägigen Rechtsfragen auch in das 
materielle Handelsrecht hinübergreifen, anderentheils dieselben in neuerer 
Zeit vielfach vcntilirt, regelmäßig indessen in anderem Sinne, als dies 
Seitens der Rigascheu Stadtgerichte geschehen, entschieden worden sind-
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leistung des Eides durch ihren Procuranten zugelassen wurde, 
äußern sich folgendermaßen: 

„Es ist dem Beklagten darin beizustimmen, daß die neuere 
gemeinrechtliche Doctrin die Ableistung eines deferirten Eides 
durch einen Stellvertreter ohne Genehmigung des Deserenten 
allgemein für unstatthaft erklärt und deshalb weder gestattet, 
daß ein Procnrant den seiner Handlung oder seinem Principal 
obliegenden Eid leistet, noch daß ein Streitgenosse anstatt und 
im Namen der übrigen schwört, und zwar letzteres selbst in dem 
Falle nicht, daß die Litisconsorten Glieder einer offenen Han-
delsgesellfchaft sind*). Es vermag jedoch für die Entschei-
dung der in casu streitigen Rechtsfrage die gemeinrechtliche 
Theorie um deswillen nicht maßgebend zu sein, weil sich in 
Bezug auf eben diese Frage bei diesem Gerichte eine von jener 
Theorie abweichende Praxis gebildet hat, welche in den von 
klägerischer Seite angezogenen Erkenntnissen ihren Ausdruck 
findet und nach welchen der Procurant unter der Voraussetzung, 
daß er von der zu beschwörenden Thatsache aus eigener Wahr-
nehmung Kenntniß hat**), allerdings befugt ist, die der von 
ihm vertretenen Handlung obliegenden Eide mit vollkommener 
rechtlicher Wirkung auszufchwören, ohne daß es hierzu der Zu-
stimmung des Gegners bedarf." 

Und diese Praxis erscheint, zumal wenn man den con-
creten Handelsverhältnissen Rechnung trägt, wohl begründet. 
Denn zunächst gi l t nach dem Gerichtsgebrauch der 

*) Diese Einschränkung mußte deshalb hinzugefügt werden, weil 
nach einem auf §§ 10 und 11 ver Rig. Stadtrechte Lib. II Cap. XVIII 
gegründeten constanten örtlichen Gerichtsgebrauche die Eideszuschiebung nur 
über eigene Handlungen bezw. eigene sinnliche Wahrnehmungen des Delaten 
statthaft, der Glaubenseid dagegen schlechterdings unzulässig ist. 

**) Siehe Renaud, Lehrbuch § 131 f § 133 Note 42 und § 59 Note 
21 und 22. Vgl. Wetzell Civilproceß 2. Aufl. § 63 Note 114. 
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städtischen Gerichte unbestritten der auch in dem deut-
scheu Handelsrechte angestrebte, aber noch nicht zur allgemeinen 
Geltung gelangte Grundsatz*), daß eine Handlung 
unter ihrer Firma klagen und verklagt werden 
kann, d.h. daß sie als solche Proceßsubject ist, woraus folgt, 
daß ihr in processnalischer Beziehung eine selbständige, juri-
stische Persönlichkeit zusteht und daß sie deshalb zur Vornahme 
der einzelnen Proceßhandlungen der Vertretung durch bestimmte 
physische Personen bedarf. Als Vertreter der Handlung aber 
mnß zwar in erster Linie der Principal, bezw. die mehreren 
Principale, angesehen werden; außer diesen aber auch der 
Proeurant, indem einesteils dieser vermöge der ihm ertheilten 
Procura, das Geschäft in allen sowohl außergerichtlichen, als 
auch gerichtlichen Handlungen, soweit der Handelsbetrieb sol-
ches erfordert, zu vertreten ermächtigt ist, durch seine Vertre-
tung aber die Handlung unmittelbar berechtigt und verpflichtet 
wird, anderenteils es auch theoretisch richtiger und angemes-
sener erscheint, den Procuristen nicht als Repräsentanten des 
Principals, sondern des Geschäftes selbst auszufassen. 

Endemann, Lehrbuch des Handelsrechts § 17 Note 
3 Ii. § 27. 

Wenn aber einer kaufmännischen Handlung in Bezug auf 
die Proceßführung eine selbständige Persönlichkeit beigelegt wird, 
so müssen hinsichtlich der Acceptation und Ausschwörung eines 
ihr zugeschobenen Eides auch in dem Falle, wo mehrere Theil-
Haber vorhanden sind, nicht die für Litisconsorten, sondern 

*) Siehe z. B. dafür: ein Urtheil des Obertribunals in Berlin v. 
13. Febr. 1862 bei Striethorst, Arch. für Rechtsf. Bd. 46, S. 6 und ein 
Urtheil desselben Gerichtshofes in den Entscheidungen, Band 56 Nr. 42, 
auch Endemann,  Handelsrecht  §  18 Note 11.  Dageg en aber :  Re-
uaud, Eivilproceß § 49 Note 18, Endemann, Civilproceßrecht § 71 
Note 5. Vgl Goldschmidt's Zeitschr. f. Handelsrecht Band 6 Seite 585, 
586, Seuffert's Archiv XIII, 57 und bezüglich der Handelsgesellschaften 
D. H. G. B. Art. 111 und 164. 
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schlechthin die für juristische Personen geltenden Grund-
sätze zur Anwendung kommen. Darnach aber steht nicht — 
wie Beklagter meint — dem Deserenten, sondern der schwur-
Pflichtigen Handlung die Bestimmung derjenigen Personen 
zu, welche für sie den Eid zu leisten haben, wie dies in Be-
treff der juristischen Personen überhaupt nicht nur von der in 
der Doctrin und Praxis des gemeinen Rechts gegenwärtig vor-
herrschenden Ansicht anerkannt wird, sondern auch insbesondere 
durch den Gerichtsgebrauch der städtischen Justizbehörden fest-
gestellt ist, und es wäre im Hinblicke daraus, daß auch der 
Procurant Vertreter jDer Handlung ist, inconseqnent, wenn man 
die Ausschwörung des dieser obliegenden Eides durch jenen, 
vorausgesetzt, daß er von der zu beschwörenden Thatsache aus 
eigener Wahrnehmung Kenntniß hat, für unstatthaft halten 
wollte. Diese Entscheidung erscheint ferner um so weniger 
bedenklich, als häufig gerade nur der Procurant diese Kennt-
niß haben wird, indem er tatsächlich den Geschäftsgang leitet, 
während der Pr incipal durchaus nicht selten nur nominel l  
Vorstand des Geschäftes ist, in der That aber demselben fern 
steht und mitunter gar nicht einmal am Platze seinen Aufent-
Haltsort hat, so daß es zu den größten practischen Jnconve-
nienzen führen würde, wenn man unbedingt den Principal zur 
Erklärung auf den angetragenen Eid und zu dessen Ableistung 
in Person verpflichten wollte." 

Auf beklagtische Appellation hat sodann der Rigasche Rath 
am 31. Juli 1868 erkannt: 

„Der Ansicht des Wettgerichts und dem zu ihrer Moti-
virung Angeführten kann oberrichterlich nur vollkommen beige­
stimmt werden. Der Gebrauch der Firma ist von dem Rufst-
schen Handelsrechte durchaus unbeschränkt gelassen und es ist 
das Recht einer Handlung, unter ihrer Firma zu 
klagen und verklagt zu werden, ein seit  undenkl i -
eher Zeit durch tägliche Praxis anerkanntes und 
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festgestelltes. Ebenso kann es keinem Zweifel unterstellt 
werden, daß jeder Theilhaber einer Handlung durch seine 
Handlungen die Firma und somit auch alle übrigen Theil-
nehmer derselben verpflichtet, ohne daß es für die Wirksamkeit 
seiner Handlungen Dritten gegenüber der besonderen Geneh-
migung der übrigen Theilhaber der Firma oder der Mehrzahl 
derselben bedarf. Die Rechte der einzelnen Teilnehmer der 
Handlung werden aber durch die Procura vollständig aus den 
Procuristen übertragen, so daß auch dieser gleich den Associes 
jede diesen letzteren zustehende Handlung mit voller Rechts-
Wirksamkeit vornehmen kann, wie er andererseits auch zur Ver-
tretung des Geschäftes Dritten gegenüber verpflichtet ist. Indem 
er somit gleich den Associ6's das unter der betreffenden Firma 
bestehende Geschäft selbst vertritt, kann kein Anstand genommen 
werden, ihm auch die Berechtigung zur Ausschwörung eines 
der von ihm voll vertretenen Firma im Processe deferirten 
Eides zuzuerkennen. Es wird dies sogar zur Notwendigkeit 
für alle solche häufig vorkommende Fälle, wo der Procurist 
der ausschließliche Leiter des Geschäftes ist und deshalb der 
Principal keine Kenntniß von den einzelnen im Geschäfte vor-
kommenden Thatsachen erlangt." 

9) Der Verkäufer eines auf den Inhaber lautenden Werth-
papieres hat dafür einzustehen, daß das verkaufte In-
Haberpapier seine volle und unbestrittene Giltigkeit 
habe und alle diejenigen Eigenschaften wirklich besitze, 
welche Papieren der betreffenden Art beigelegt sind. 
Er haftet insbesondere, wenn das Papier nicht cours-
fähig ist oder die Rentenzahlung auf dasselbe von 
dem Aussteller in Folge der ihm gegen das Papier 
zuständigen Einreden nicht geleistet wird. 

(Art. 3124. 3879. 3243. 3244. 3257. 3260 und 

H261 des Prov.-Rechts Th. 3.) 
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Beklagter hatte am 18. October 1867, nachdem er der, 
Banquiergeschäfte betreibenden, klägerischen Handlung einen 
fremden Ebräer als den Verkäufer eines polnischen Pfandbrie-
fes vorgestellt hatte, von dieser aber der Ankauf abgelehnt 
worden war, von sich aus und unter Versicherung seiner per-
sönlichen Haftung für die Verität desselben einen polnischen 
Pfandbrief über 3000 Rbl. zu 75 pCt. des Nominalwerthes, 
so wie einen fälligen Coupon dieses Pfandbriefes von 60 Rbl. 
abzüglich 2 pCt., der klagenden Handlung verkauft und die 
Valuta dafür mit 2308 Rbl. 80 Kop. empfangen. Es erwies 

sich hinterher, daß dieser Pfandbrief am 31. October (12. 
Novbr.) 1866 von dem Gutsbesitzer K. als verloren gegangen 
angezeigt, in der Emulation angestritten und hierüber im 
November 1866 eine Bekanntmachung der Oberdirection des 

Creditvereins zu Warschau in verschiedenen öffentlichen Blät-
tern erlassen worden war, in welcher gleichzeitig der Erwerber 
dieses Pfandbriefes, bezw. Coupons, zur gerichtlichen Geltend-
machung seiner Rechte auf dieselben aufgefordert wurde. Da 
Beklagter die Rückzahlung der Valuta gegen Empfang des ver-
kauften Pfandbriefes verweigerte, erhob klägerische Handlung 
bei dem Wettgerichte Klage, deren Petitum darauf gerichtet 
war, Beklagten zu verurtheilen, ihr gegen Rückempfang des 
erwähnten Pfandbriefes nebst Coupon den Valutabetrag von 
2308 Rbl. 80 Kop. nebst Verzugszinsen vom 18. October 1867 
ab binnen 48 Stunden s. p. exec. zurückzuzahlen. 

Diesem Gesuche wurde in beiden Instanzen entsprochen. 
Das untergerichtliche Erkenntniß ging davon aus, daß Be-
klagter als Verkäufer des Pfandbriefes nach den Art. 3879, 
3243, 3244 und 3247 1. c. auch für verborgene und ihm unbe-
kannte Mängel verantwortlich sei, sofern letztere der klägeri-
fchen Handlung nicht etwa bei Anwendung ganz gewöhnlicher 
Vorsicht hätten in die Augen springen müssen, welche letztere 
Voraussetzung bei den dem Pfandbriefe anhaftenden Mängeln, 
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nämlich dem Mangel der Coursfähigkeit und der Zinsenerhe-
bung, nicht zutreffe. Dagegen wandte Beklagter in der Appel-
lationsschrift ein, 1) daß nicht ein Sachverkauf, sondern eine 
Cession eines Jnhaberpapieres stattgehabt habe, 2) daß im 
erstinstanzlichen Erkenntnisse gegen den Art. 3124 1. c. ver­
stoßen worden sei und 3) daß eventuell klägerische Handlung 
ans Gewährleistung der Mängel keinen Anspruch habe, weil 
ihr bei dem Ankaufe des Pfandbriefes eine grobe Fahrlässig-
keit zur Last zu legen sei. Denn klägerische Handlung, welche 

namentlich auch zu Warschau in mannigfachen Geschäftsbezie-
Hungen stehe, habe es entweder unterlassen, ihre Verzeichnisse 
über die aufgebotenen Nummern zu vergleichen oder sie führe 
überhaupt keine derartigen Verzeichnisse und habe solchenfalls 
auch nicht einmal durch eine vorgängige Anfrage bei der Di-
rection des betreffenden Creditvereins sich zu sichern gesucht; 
sie habe also die von einem Banqnier zu verlangende ganz 
gewöhnliche Sorgfalt außer Acht gelassen, bei deren Anwen-
dung ihr der in Rede stehende Mangel der Courssähigkeit nicht 
hätte verborgen bleiben können, woraus folge, daß sie nach 
Art. 3244 1. c. zur Geltendmachung eben dieses Mangels 

nicht befugt sei. 
Das Erkenntniß des Wettgerichts wurde jedoch in der 

Appellationsinstanz am 4. September 1868 in allen Stücken 
bestät igt .  In den Entscheidungsgründen heißt es: 

ad 1. „Der Rechtstitel für den Erwerb des fraglichen 
Pfandbriefes kann im vorl iegenden Fal le aus den bereits vom 
Unterr ichter angeführten Gründen nur in einem Kaufgeschäft  
gesehen werden; die hinzutretende Uebergabe ist nur der modus 

acquirendi für den Besitzerwerb an dem verkauften Inhaber-
papier. Die rechtlichen Folgen und Verpflichtungen können 
daher auch nur nach den Grundsätzen des Kaufgeschäftes ihre 
Beurtheilung finden, nach welchen der Verkäufer auch für ihm 
unbekannte und verborgene Mängel zu haften hat, sofern sie 
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nur zur Zeit des Kaufabschlusses bereits vorhanden und nicht 
sofort erkennbar waren. Da nun aber dadurch, daß der ver-
kaufte Pfandbrief bereits als ein verlorener aufgegeben war 
und somit seine Coursfähigkeit eingebüßt hatte, auch die Ver-
rentung desselben sistirt war, derselbe wesentliche und nicht 
sofort erkennbare Mängel an sich trug, so muß in Ueberein-
stimmung mit dem Untergerichte in Gemäßheit der Art. 3257, 
3260 und 3261 Beklagter zur Zurücknahme der veräußerten 
Sache und zur Rückerstattung des empfangenen Preises für 
verpflichtet erachtet werden. Aber auch in dem Falle, wenn 
man mit  Beklagtem das abgeschlossene Rechtsgeschäft  a ls Cef-
sion eines Forderungsrechtes ansehen könnte, würde das-
selbe einer gleichen Verpflichtung unterliegen, da es in diesem 
Fal le nach Art .  3486 1. c.  dem Cessionar für die Richt ig-
feit der eedirten Forderung zu haften hätte, solche 
aber in dem Falle nicht vorhanden ist, wo das Fordernngs-
recht des Cedenten bestritten und die Geltendmachung desselben 
snspendirt ist.*) — Es ist ebensowenig von dem Unterrichter 

ad 2. gegen ein positives Gesetz verstoßen worden. Der 
Art. 3124 cit. besagt: „der Uebertragende (Art. 3123) haftet 
dem Empfänger nur für die Existenz der Forderung, d. i. für 
die Echtheit des Papiers, nicht aber für die Güte der Forde-
rung, d. h. für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners." Nach 

dieser Gesetzesstelle beschränkt sich bie Hastungspflicht des Be­

*) Die Codification des Provincialrechts ist in dein Art. 3486 auf 
dem Standpunkte der älteren Doctrin stehen geblieben. Richtiger ist aber 
gewiß die von Schliemann (die Hastung des Cedenten 1848) zur Gel­
tung gebrachte und darnach unter anderen auch von Wind scheid, Pan-
dekten II § 336 und Sintenis, prakt. Civilrecht. 3. Aufl. bei Note 59 ff. 
gebilligte Ansicht, daß die Beantwortung der Frage: wofür der (Sebent dem 
Cessionaren zu haften habe, nicht nach ber allgemeinen Formel „für bie 
ver i tas ,  n icht  aber  für  b ie  boni tas  nomin is"  gegeben,  sonbern nur  au? 
bem ber  Ueber t ragung zu Grunbe l iegenden Rechtsverhä l t ­
nisse, ber s. g. causa cessionis, entnommen werben kann. 
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klagten auf die Existenz der Forderung. Dem Ausdruck 
„Existenz der Forderung" ist die Erklärung: „für die Echtheit 
des Papieres" hinzugesetzt worden. Beklagter ist nun der 
Meinung: weil die Richtigkeit des betreffenden Pfandbriefes, 
nämlich die von der eompetenten Stelle geschehene Ausstellung 
desselben nicht bestritten ist, so sei die Forderung als existent 
und echt anzusehen, und für ihn, Beklagten, daher eine Haft-
barkeit nicht vorhanden. Wenn indessen die Ausdrücke „exi-

stent" und „echt" sich decken sollen, so kann darunter nicht ge-
meint sein, daß es nur daraus ankomme, daß das Papier von 
der berechtigten Stelle ausgestellt sei; denn bei solcher Jnter-
pretation müßte auch ein bereits mortificirtes und ganz außer 
Conrs gesetztes Papier, das von der berechtigten Stelle ausge-
fertigt worden ist, als „echt" gelten. Es muß vielmehr ange-
nommen werden, daß damit die Forderung ausgesprochen 
sei,  daß das betreffende Papier seine vol le und un-
bestr i t tene Gült igkeit  habe und al le diejenigen Ei-

genschaften ungeschmälert  besitze, welche Papieren 
der betreffenden Art beigelegt sind. *) In diesem 
Sinne kann nun aber ein Papier,  dessen Coursfähigkeit  
beanstandet,  aus welches die Rentenzahlung nicht ge-
leistet wird und dessen Gültigkeit bestritten ist, nicht für exi­
stent und echt angesehen werden. Es hat vielmehr diese Eigen-
schasten zur Zeit eingebüßt und ist der Gefahr ausgesetzt, sie auch 
nicht wieder zu erlangen, sondern für immer verloren zu haben." 

ad 3. „In Bezug auf die Frage, ob die dem verkauften 
Pfandbriefe anklebenden Mängel zu denjenigen gezählt werden 
müssen, welche so in die Augen springen, daß sie dem Erwer-
ber bei Anwendung ganz gewöhnlicher Vorsicht nicht hät-
ten verborgen bleiben können und welche deshalb den Verkäufer 

*) Vgl. Brinkmann Handelsrecht § 125a ©. 493 und 494, Ende-
mann Handelsrecht  §  83 nach Note 13 und § 86 sub IV,  A,  Seuf fer t 'S  
Archiv XVI, 204. 
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von der Vertretung derselben befreien, kann ebenfalls nur der 
untergerichtlichen Ansicht beigestimmt werden, daß der Mangel 
der Coursfähigkeit keineswegs ein sofort erkennbarer war, son-
dern ganz besonderer und ungewöhnlicher Wahrneh-
mungen bedurfte, um erkannt zu werden. Abgesehen 
nun davon, daß das Gesetz nur die Anwendung ganz ge-
wöhnlicher Vorsicht erfordert, konnte die Ergreifung dieser 
besonderen Maßregeln zur Entdeckung des erwähnten Mangels 
der klägerischen Handlung nicht zugemuthet werden, weil einer­
seits von ihr nicht präsnmirt werden konnte, daß ein außer 
Cours gesetzter Pfandbrief ihr zum Kaufe angeboten werden 
würde, und weil andererseits die grundsätzliche Aufstellung der 
Forderung einer jedesmaligen vorgängigen Einziehung von 
Auskünften von der betreffenden Stelle über die noch existi-
rende Conrsfähigkeit eines Jnhaberpapieres anf den Handel 
mit solchen Papieren von so nachtheiliger Einwirkung sein 
müßte, daß derselbe vollständig gelähmt und unmöglich gemacht 
werden würde." 

10) Der Grundzinsherr ist bei einer Veräußerung des 
Grundstückes durch den Zinsmann weder berechtigt 
die Veräußerung zu verhindern, noch auch die Geneh-
migung derselben von neuen Bedingungen abhän-

gig zu machen. Vielmehr hat die — in Riga solchen-
falls übliche — Genehmigung nur die Bedeutung, 
daß der Grundzinsherr von dem ihm zustehenden Vor-
kaufsrechte keinen Gebrauch machen zu wollen erklärt. 

(Art. 1324 Anmkg. 1327 und 1333 des Prov.-Rechts. 
Th. 3.) 

Die ***schen Erben, als Grundeigentümer von Hagens-
Hof, brachten bei dem Landvogteigerichte folgende Klage an: 
Beklagter habe von dem Conditor C. das auf Hagenshofschem 
Grunde sub Pol.-Nr. 4 belegene Haus, in welchem der C. 



211 _ 

die Conditoreiberechtigung ausgeübt, sammt dem Benutzung?-
recht an dem dazu gehörigen Grundplatze am 19. Septbr. 1866 
käufl ich acquir i r t ,  daselbst ein Budenlocal eingerichtet 

und einen Handel eröffnet Die Hagenshofsche Grund­
herrschaft habe indessen die Übertragung des in Rede stehenden 
Grundstückes nur mit den auf beiden Exemplaren des Kauf-
contractes und in dem ausgereichten Grund buche vermerkten, 

übl ichen Nutzungsbeschränkungen genehmigt und namentl ich 
mit  der Bedingung, daß aus dem veräußerten Grund-

stücke weder eine Bude, eine Schenke, noch ein Wirths-
Haus errichtet werden dürfe. Es fei also dem Beklagten 
die Anlegung einer Bude ausdrücklich untersagt worden. Sei-
nem Rechtsvorgänger C. aber sei die Eröffnung eines Conti-
torladens nur als ein rein persönliches, unveräußerliches Recht 
ertheilt und ihm zur Pflicht gemacht worden, dasselbe weder 
allein für sich, noch mit dem Immobil zusammen auf einen 
Dritten zu übertragen. Ans Grund dessen wurde von kläge-
rischer Seite gebeten, die von dem Beklagten eröffnete Bude 
binnen 48 Stunden zu schließen und dem klägerischen Theile 
alles Recht wegen der ihm durch den unbefugten Handelsbe-
trieb des Beklagten geursachteu Schäden und Nachtheile offen 
zu lassen. 

Von dem Landvogteigerichte wurde Beklagter durch Er-
kenntniß vom 19. März 1868 mit Rücksicht darauf, daß er die 
ihm zur Erklärung auf die Klage anberaumte peremtorische 
Frist versäumt hatte, demzufolge aber nach stadtrechtlicher Praxis 
die Klagethatsacheu als von ihm zugestanden anzunehmen wa-
ren, gemäß dem Klageantrage verurtheilt. Auf beklagti-
sche Appellation hat aber die Oberinstanz am 31. Juli 1868 
das untergericht l iche Erkenntniß ausgehoben und die Klage 
angebrachtermaßen abgewiesen. Den Entscheidungsgrün-
den entnehmen wir Folgendes: 

Es fragt sich nach dem Vorerörterten somit nur, 
14 
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ob nach den als zugestanden anzusehenden Klagebehauptungen 
die Verurteilung des Beklagten gerechtfertigt erscheint. Diese 
Frage muß verneint werden. Es kann zwar keinem Zweifel 
unterliegen, daß jeder Grundeigentümer, der einen Grundplatz 
auf Grundzins vergiebt, berechtigt ist, daran jede beliebige 
Bedingung zu knüpfen, und daß sonach, wenn der Grundzins-
ner aus dieselbe eingeht, er auch an dieselbe als gebunden zu 
erachten ist. Wenn daher die Kläger behauptet hätten, daß 
gleich bei der Vergebung des betreffenden Platzes auf 
Grundzins die Vereinbarung getroffen worden sei, daß der 
Inhaber daselbst keine Bude errichten dürfe und daß dies für 
alle Nachfolger im Grundzinsrechte gelten solle, so würde 
eine solche Behauptung allerdings die Klagebitte rechtfertigen. 
Eine derartige Behauptung enthält aber die Klage nicht. Die-
selbe besagt vielmehr nur, daß bei dem Uebergang des Grun-
des auf den Beklagten die Kläger nur unter der Bedingung 
die Genehmigung ertheilt hätten, daß Beklagter daselbst keine 
Bude eröffne. Der Grundherr ist indessen bei einer 
von dem Zinsmann beabsichtigten Veräußerung des 
auf Grundzins vergebenen Platzes nicht berechtigt, 
die Genehmigung derselben von neuen Bedingungen 
abhängig zumachen; vielmehr hat die solchenfalls 
übliche Einholung der Genehmigung nur die Be-
deutung, daß dem Grundherrn Gelegenheit geboten 
wird, sich darüber zu erklären, ob er von dem ihm 
zustehenden Vorkaufsrechte Gebrauch machen wolle 
oder nicht. Im Uebrigen ist er weder berechtigt, die 
Veräußerung zu verhindern, noch auch, wie gesagt, 
neue Bedinguugen zu stellen. (Art. 1324 Amrkg. 1327 
u. 1333 des Prov.-Rechts Th. 3.) 

Die klägerische Behauptung, daß die Genehmigung zur Ver-
äußerung des betreffenden Grundes nur unter der gedachten Be-
dingung erfolgt sei, kann daher an und für sich zur Substantii-
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rung der Klage nicht dienen. Sie muß entweder dahin gehen, 
daß gleich bei der Vergebung des Platzes auf Grundzins eine 
derartige Verabredung für alle nachfolgenden Inhaber getrof-
fen worden oder sie muß mindestens darauf gerichtet sein, daß 
der Beklagte ausdrücklich auf jene Bedingung eingegan-
gen sei. Aus der bloßen Verschreibung der solchergestalt be-
dingten Genehmigung aus dem (zwischen dem C. u. dem Be-
klagten abgeschlossenen und erst nach der Vollziehung der kla-
genden Gutsherrschaft eingereichten) Kaufcontracte und in dem 
Grundbuche möchte eine Acceptation der gestellten Bedin-
gung aber noch nicht zu folgern sein. Allem Angeführten zu-
folge entbehrt die Klage, wie dieselbe angebracht 
worden, der rechtlichen Begründung und haben deshalb 
Kläger unter Aufhebung des Erkenntnißes erster Instanz mit 
ihrer Klage angebrachtermaßen abgewiesen werden müßen." 

(Fortsetzung folgt.) 

Victor Zwingmann. 



Berichtigung. 
Auf Seite 68 dieses BandeS Zeile 2 von oben und Zeile 11 von unten 

muß eS heißen: „tns geheimb" statt: „das geheimb". 


